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Referentenentwurf

des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales

Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Anderung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

A. Problem und Ziel

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich verandert. Die aktuelle Situation, gepragt von einer
schwierigen konjunkturellen Entwicklung, einem hohen wirtschaftlichen Transformationsbe-
darf, dem demografischen Wandel und geopolitischen Krisen, enthalt substanzielle Heraus-
forderungen. Die Arbeitslosigkeit hat seit dem Jahreswechsel 2022/2023 deutlich zugenom-
men, die Abgangsrate in Beschaftigung bewegt sich auf sehr niedrigem Niveau. Insbeson-
dere die gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit ist bedenklich. Gleichzeitig bestehen in vielen
Branchen Fachkrafteengpasse und Unternehmen finden keine geeigneten Mitarbeitenden.
Die Situation setzt auch die Grundsicherung fiir Arbeitsuchende unter erhéhten Druck.

Ein langfristig starker Sozialstaat braucht klare, durchsetzbare Regeln und die Mitwirkungs-
bereitschaft aller erwerbsfahigen Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Er wird getra-
gen vom gemeinsamen Verstandnis, dass es fair und gerecht zugeht und nur diejenigen
Unterstutzung erhalten, die diese wirklich bendétigen. Daher ist das Gleichgewicht zwischen
Unterstutzung und Mitwirkung, zwischen Solidaritat und Eigenverantwortung immer wieder
zu Uberprifen und neu auszubalancieren.

Derzeit befindet sich Deutschland in einer Phase der Haushaltskonsolidierung. Es wird er-
wartet, dass die im Koalitionsvertrag fir den Bereich des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
vereinbarten Mal3nahmen ab dem Jahr 2026 zu Einsparungen in der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende fuhren. Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales sieht verschiedene
Malnahmen vor, um einen Konsolidierungsbeitrag zu erbringen. Das hier vorgelegte Ge-
setz leistet ebenso einen Beitrag wie der geplante Rechtskreiswechsel Gefllichteter aus der
Ukraine. Auch der hdhere gesetzliche Mindestlohn wird entlasten. Voraussetzung - auch
fur die Wirkung dieses Gesetzentwurfs - ist und bleibt allerdings eine konjunkturelle Bele-
bung, die die Aufnahmefahigkeit des Arbeitsmarktes erhéht und die Beschaftigungschan-
cen von Leistungsbeziehenden spurbar verbessert. Gelingt es u.a. mit Blick auf die Ein-
dammung des Missbrauchs und die Starkung des Vermittlungsvorrangs bei einer Belebung
des Arbeitsmarktes, mehr Menschen in Arbeit zu integrieren und dadurch die Zahl der Leis-
tungsbeziehenden im SGB Il-Leistungsbezug deutlich zu reduzieren, dirfte dies zu erheb-
lichen Einsparungen im Bundeshaushalt und in den Haushalten der Kommunen flhren.
Sinkt die Zahl der Regelleistungsberechtigten um 100.000, kann dies zu erheblichen Min-
derausgaben im Rechtskreis SGB Il fuhren. Ausgehend von durchschnittlichen Zahlungs-
anspruchen im Juni 2025 wirden die Leistungen zum Lebensunterhalt, die Leistungen fur
Unterkunft und Heizung sowie die Sozialversicherungsbeitrage im SGB Il pro Jahr um rund
850 Millionen Euro sinken, von denen rund 100 Millionen Euro auf die Kommunen und der
Rest auf den Bund entfallen. Hinzu kommen noch positive Effekte auf die Sozialversiche-
rung sowie die Steuereinnahmen.

Die Bundesregierung hat sich vor diesem Hintergrund zum Ziel gesetzt, mit der Umgestal-
tung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende die Vermittlung in Arbeit zu starken. Dabei
kommt es sowohl auf die Mitwirkung der leistungsbeziehenden Menschen an als auch da-
rauf, den Jobcentern wirksamere Instrumente an die Hand zu geben, mit denen diese ein-
gefordert werden kann. Zugleich sollen die Jobcenter Menschen noch besser auf dem Weg
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in Arbeit unterstitzen, insbesondere dann, wenn dieser Weg lang sein kdnnte. Aullerdem
wird mit diesem Gesetz unterstrichen, dass die Menschen, die Leistungen der Grundsiche-
rung flr Arbeitsuchende beziehen, auch Chancen fur Unternehmen und fir die Deckung
des Arbeitskraftebedarfs bieten. Dieses Potenzial will die Bundesregierung noch starker
nutzen.

Die Integration in Erwerbsarbeit ist das vorrangige Ziel der Grundsicherung flr Arbeitsu-
chende. Dadurch sollen die Menschen ihren Lebensunterhalt vollstandig und mdglichst
dauerhaft aus eigenen Kraften bestreiten. Dies soll starker betont werden. Deshalb soll der
Vermittlungsvorrang hervorgehoben werden sowie die Pflicht der Leistungsberechtigten,
ihre Arbeitskraft im maximal zumutbaren Umfang bis zur vollstandigen Uberwindung der
Hilfebedurftigkeit einzusetzen. Damit die Menschen ihren Lebensunterhalt dauerhaft aus
eigenen Kraften bestreiten kdnnen, sollen Integrationen maoglichst nachhaltig erfolgen.
Hierzu bedarf es weiterhin einer gezielten Forderung von Menschen mit Vermittlungshemm-
nissen. Fur eine wirksame Unterstitzung Leistungsbeziehender verfiigen die Jobcenter
Uber eine Vielzahl an ausdifferenzierten und bewahrten Férdermdglichkeiten. Sie leiten
Menschen mit unterschiedlichsten Bedarfen zielgenau durch Angebote der Beratung, Un-
terstitzung oder Vermittlung auf ihnrem Weg in Beschéaftigung. Weiterbildung und Qualifizie-
rung steigern nachhaltig die individuelle Beschaftigungsfahigkeit und kénnen dazu beitra-
gen, Fachkrafteengpasse zu verringern. Um bei der Integration in Arbeit noch besser helfen
zu konnen, soll jedem leistungsbeziehenden Menschen ein personliches Angebot der Be-
ratung, Unterstitzung oder Vermittlung gemacht werden. Zugleich soll der Zugang zu ei-
nem besonders wirksamen Instrument der Beschaftigungsforderung (§ 16e SGB 1l) erleich-
tert werden. Daruber hinaus sollen Menschen mit gesundheitlichen Einschrankungen im
Sinne einer ganzheitlichen praventiven Eingliederungsstrategie beraten und die hierfir er-
forderliche rechtskreistibergreifende Zusammenarbeit mit anderen Leistungstragern ge-
starkt werden.

Der beste Schutz vor Langzeitarbeitslosigkeit ist eine abgeschlossene berufliche Ausbil-
dung. Daher sollen junge Menschen noch besser bei der beruflichen Orientierung und der
Einmiindung in eine Berufsausbildung unterstltzt werden. Damit wird ein Beitrag geleistet,
der Entstehung von Langzeitarbeitslosigkeit schon in jungen Jahren entgegenzuwirken und
somit Zeiten des Leistungsbezugs zu vermeiden oder zumindest zu verkirzen. Hierfir sind
die Foérderinstrumente und -regelungen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IlI)
noch nicht hinreichend ausgestaltet. Es fehlen unter anderem Mdéglichkeiten einer ganzheit-
lichen Beratung und Betreuung junger Menschen - insbesondere mit komplexen personli-
chen Lebenslagen. Diese Forderlicke soll geschlossen werden. Junge Menschen missen
in ihrer personlichen Entwicklung, ihrer beruflichen Orientierung und ihrer nachhaltigen In-
tegration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bedarfsgerecht Unterstitzung erhalten kén-
nen. Die rechtskreisibergreifende Kooperation im Sinne einer Jugendberufsagentur soll
deshalb gestarkt werden.

Um den langfristigen Leistungsbezug und langere Phasen der Erwerbslosigkeit von Fami-
lien zu vermeiden und die wirtschaftliche Eigenstandigkeit insbesondere von Frauen zu for-
dern, sollen Erziehende friihzeitig beraten, geférdert und in Arbeit integriert werden. Hierzu
wird der Zeitpunkt, ab dem fur Erziehende die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit oder die
Teilnahme an einer EingliederungsmalRnahme in der Regel zumutbar ist, auf die Vollen-
dung des ersten Lebensjahres des Kindes abgesenkt.

Um far Menschen im Leistungsbezug auch langfristig und im erforderlichen Umfang die
notwendige Unterstitzung anbieten zu kénnen, brauchen Jobcenter eine stabile finanzielle
Grundlage. Dem Ansatz ,Arbeit statt Leistungsbezug finanzieren“ folgend, sollen die Job-
center mehr Planungssicherheit fir die Finanzierung der Beschaftigungsférderung durch
den Passiv-Aktiv-Transfer und dadurch auch mehr Spielrdume fur die Eingliederung in Ar-
beit erhalten.
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Die Erfahrung in den Jobcentern zeigt, dass die meisten Menschen im Integrationsprozess
mitwirken und den Leistungsbezug aus eigenem Antrieb so schnell wie moglich wieder be-
enden wollen. Gleichzeitig ist aber deutlich geworden, dass den Jobcentern wirksame und
unburokratische Moglichkeiten fehlen, um auf Falle von fehlender Mitwirkung, Arbeitsver-
weigerung oder Sozialleistungsmissbrauch effektiv reagieren zu kénnen.

Um die Termintreue der Leistungsbeziehenden zu erhéhen und so die personellen Res-
sourcen der Jobcenter moglichst wirkungsvoll einzusetzen, sollen Leistungsminderungen
bei Meldeversaumnissen deutlicher und splrbarer gestaltet werden. Zudem soll eine Re-
gelung geschaffen werden, die klarstellt, unter welchen Umstanden Leistungsbeziehende
nach mehrfachen Meldeversaumnissen als nicht erreichbar gelten und somit keinen An-
spruch auf Leistungen nach dem SGB Il mehr haben.

Der Integrationsprozess soll verbindlicher ausgestaltet werden. Zukinftig kdnnen Leis-
tungsbeziehende bei Bedarf schneller und zielgerichtet zur Mitwirkung per Verwaltungsakt
verpflichtet werden. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Leistungsbeziehenden und
Jobcentern weiterhin moglichst unburokratisch gestaltet: Wer sich anstrengt und mitwirkt,
muss nicht per Verwaltungsakt verpflichtet werden.

Die Regelungen zu den Leistungsminderungen werden vereinheitlicht und verscharft. Die
Regelung bei Arbeitsverweigerung wird wirksamer und praxistauglicher ausgestaltet. For-
schungsergebnisse zeigen, dass diese Mallnahmen insgesamt zu vermehrten Beschafti-
gungsaufnahmen bei allen und nicht nur den betroffenen Leistungsbeziehenden fiihren
kdnnen (sog. Ex-ante-Effekt).

Dabei ist wichtig, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht unverschuldet in
Notlagen geraten. Deshalb sollen die Schutzmechanismen fur diese besondere Gruppe ge-
starkt werden.

Steuermittel, die fur hilfebedurftige Menschen bestimmt sind, sind nur dann in Anspruch zu
nehmen, wenn tatsachlich Bedurftigkeit vorliegt. Deshalb soll der Zugang zu Grundsiche-
rungsleistungen fur Menschen mit hdherem Vermdgen oder unverhaltnismafig hohen Kos-
ten fur Unterkunft begrenzt werden. Dadurch werden Geldleistungen in der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende zielgenauer eingesetzt.

Menschen, die Sozialleistungen missbrauchlich in Anspruch nehmen, schaden der gesell-
schaftlichen Akzeptanz des Sozialstaats und missachten die Leistung all derer, die mit ihren
Steuern und Beitragen solidarisch das Sozialsystem tragen. Die Jobcenter erhalten daher
wirksamere Instrumente zur Bekampfung des Sozialleistungsmissbrauchs. Dazu gehdrt die
Starkung der Zusammenarbeit mit Behdrden der Zollverwaltung zur effizienteren Verfol-
gung von Schwarzarbeit und bei Unterschreitung des Mindestlohnes. AulRerdem wird eine
Regelung fur eine Arbeitgeberhaftung im SGB Il geschaffen.

Zudem wird eine Regelung geschaffen, die dem langfristigen Leistungsbezug von Selb-
standigen entgegenwirken soll.

Die Bundesagentur fur Arbeit stellt durch zentral verwaltete Verfahren der Informationstech-
nik fur Blrgerinnen und Burger sowie Beschéftigte in den gemeinsamen Einrichtungen zahl-
reiche Verwaltungsangebote zur Verfugung. Im Rahmen der digitalen Transformation der
Gesellschaft wiinschen sich Blrgerinnen und Blrger sowie Beschaftigte zunehmend elekt-
ronische Verwaltungsangebote. Aufgrund des demografisch bedingten Rickgangs an Be-
schaftigten missen Beschaftigte durch Verfahren der Informationstechnik zielgerichtet ent-
lastet werden. Deshalb sollen die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik auf
Modernisierung sowie eine effiziente Abwicklung von Verwaltungsablaufen ausgerichtet
werden.
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B. Losung

Mit dem Dreizehnten Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze wird die Grundsicherung fur Arbeitsuchende umgestaltet.

Bedarfsdeckende Erwerbsarbeit einfordern (§ 2, 10 Absatz 2 Nummer 5 SGB 1)

Es wird deutlicher klargestellt, dass dem Grundsatz des Forderns zufolge erwerbsfahige
Leistungsberechtigte dazu verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft im maximal zumutbaren Um-
fang bis zur vollstandigen Uberwindung der Hilfebediirftigkeit einzusetzen. Insbesondere
alleinstehende Leistungsberechtigte sind demnach zur Aufnahme einer Vollzeittatigkeit ver-
pflichtet, soweit dies fiir die Uberwindung der Hilfebediirftigkeit erforderlich und individuell
zumutbar ist. Zur Vermeidung langfristiger Hilfebedurftigkeit von Selbstandigen wird klarge-
stellt, dass in der Regel nach einem Jahr im Leistungsbezug zu prifen ist, ob ein Verweis
auf eine andere Tatigkeit zumutbar ist.

Vorrang der Vermittlung verstarken (§ 3a SGB II)

Die Bedeutung der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit wird durch eine ausdrickliche Re-
gelung des Vorrangs der Vermittlung verstarkt. Das Ziel der nachhaltigen und dauerhaften
Integration, vor allem durch Qualifizierung und Weiterbildung, bleibt uneingeschrankt erhal-
ten. Dies gilt insbesondere fur Menschen unter 30 Jahre.

Erziehende friihzeitig aktivieren (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II)

Der Zeitpunkt, ab dem fir Erziehende die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit oder die Teil-
nahme an einer Eingliederungsmalnahme oder Sprachkurs unter der Voraussetzung einer
vorhandenen Betreuungsmaglichkeit in der Regel zumutbar ist, wird auf die Vollendung des
ersten Lebensjahres des Kindes abgesenkt.

Weiterentwicklung Kooperationsplan, personliches Angebot (§ 15 SGB II)

Der Kooperationsplan wird durch die Aufnahme eines personlichen Angebots der Beratung,
Unterstutzung oder Vermittlung weiterentwickelt. Er dokumentiert damit noch transparenter
die fUr die gemeinsame Integrationsarbeit vorgesehenen Schritte und wird in seiner Funk-
tion als ,roter Faden® des Integrationsprozesses gestarkt. Die Jobcenter beraten kontinu-
ierlich alle Leistungsberechtigten im weiteren Verlauf ihres Leistungsbezugs, begleiten und
Uberprifen die schrittweise Umsetzung des Kooperationsplans und aktualisieren die darin
enthaltenen Angebote nach Bedarf nach dem unveranderten § 15 Absatz 3 Satz 2 SGB II.
Zugang zur Beschéftigungsférderung erleichtern (§ 16e SGB II)

Neben einer Verwaltungsvereinfachung wird mit der Neuregelung der Zugang zur Foérde-
rung nach § 16e SGB Il erleichtert, um mehr Menschen mit besonderem Unterstiutzungs-
bedarf eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eréffnen. Zudem werden die geférderten
Beschaftigten zukinftig in den Schutz der Arbeitslosenversicherung einbezogen.

Starkung der Bedeutung von Gesundheitsaspekten (§ 14 SGB II)

In der Beratung wird die Bedeutung von Gesundheitsaspekten fir eine dauerhafte Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt gestarkt. Eine ganzheitliche, praventive Eingliederungsstrategie
wird somit unterstutzt.

Gesetzliche Verankerung und Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers (§ 44f SGB 1)

Der Passiv-Aktiv-Transfer wird gesetzlich verankert und auf weitere Instrumente ausgewei-
tet.
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Starkung der Verbindlichkeit (8§ 15, 15a SGB II)

Sobald Leistungsbeziehende eine Einladung zu einem Gesprach ohne wichtigen Grund
nicht wahrnehmen, kdnnen sie kinftig ab diesem Zeitpunkt per Verwaltungsakt unmittelbar
zur Mitwirkung verpflichtet werden. Das erste Gesprach zur Erstellung der Potenzialanalyse
und des Kooperationsplans wird personlich im Jobcenter gefihrt. Wenn Leistungsbezie-
hende Schritte, die aus dem Kooperationsplan folgen, nicht erbringen, werden sie mit Ver-
waltungsakten zur Mitwirkung verpflichtet. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Leis-
tungsbeziehenden und Jobcentern weiterhin méglichst unbirokratisch gestaltet: Wer sich
anstrengt und mitwirkt, wird nicht per Verwaltungsakt verpflichtet. Damit die Jobcenter
schneller, verbindlicher und unburokratischer handeln kénnen, wird das Schlichtungsver-
fahren abgeschafft.

Starkung der Mitwirkungspflichten im SGB Il (§§ 7b, 31 - 32a SGB 1)

Minderungshéhe und Minderungsdauern werden erhdht und vereinheitlicht. Die soge-
nannte Arbeitsverweigerer-Regelung wird wirkungsvoller und praxistauglicher ausgestaltet.
Zudem wird eine wirksame Regelung flir den Umgang mit sogenannten Terminverweige-
rern geschaffen. Zugleich werden die Schutzmechanismen bei Leistungsminderungen fir
Menschen mit psychischen Erkrankungen gestarkt.

Abschaffung der Karenzzeit Vermogen und Neuregelung des Schonvermogens (§ 12 SGB

)

Die Karenzzeit beim Schonvermdgen wird gestrichen. Die Héhe des Schonvermdgens wird
nach Altersstufen gestaffelt.

Deckelung der Aufwendungen fiir Unterkunft auch in der Karenzzeit, Bericksichtiqung der
Mietpreisbremse (§ 22 SGB |I)

Die anerkennungsfahigen Aufwendungen fur die Unterkunft werden begrenzt. Bei unver-
haltnismallig hohen Aufwendungen flr die Unterkunft besteht die Pflicht der Leistungsbe-
ziehenden zu einer Kostensenkung, auch in der Karenzzeit.

Bekdmpfung von Schwarzarbeit und Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 64
SGB I

Die Jobcenter werden verpflichtet, Anhaltspunkte fir vorsatzliche Schwarzarbeit oder die
Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns an die zustandigen Behdrden der Zollver-
waltung zu melden.

Arbeitgeberhaftung (§ 62a SGB II)

Arbeitgeber, die eine geringfligige oder sozialversicherungspflichtige Beschaftigung nicht
oder nicht vollstandig oder zum Schein sozialversicherungsrechtlich anmelden, haften fir
etwaige dadurch zu Unrecht bezogene Leistungen des Beschéftigten.

Starkung der Mitwirkungspflichten bei der endqultigen Leistungsfestsetzung (§ 41a SGB II)

Die Méglichkeit zur Vorlage von Unterlagen bei vorlaufiger Leistungsbewilligung wird auf
das Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren begrenzt.

Einfihrung einer Digitalisierungsnorm (§ 50b SGB II)

Die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik werden auf Modernisierung so-
wie eine effiziente Abwicklung von Verwaltungsablaufen ausgerichtet: Verwaltungsablaufe
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werden Ende-zu-Ende digitalisiert und automatisiert. Die Pilotierung neuer Technologien
wird unterstitzt.

Forderung schwer zu erreichender junger Menschen (§ 16h SGB |I)

Um eventuell bestehende Unsicherheiten in der Praxis zu vermeiden, wird eine redaktio-
nelle Bereinigung vorgenommen. Das starkt das Instrument und zahlt somit langfristig da-
rauf ein, dass jeder junge Mensch eine Ausbildung machen kann.

Betreuung und Forderung junger Menschen im SGB I

Zur Verbreiterung des Forderspektrums werden Leistungen des SGB I, die sich bei der
Integration junger Menschen mit einer Vielzahl an Unterstitzungsbedarfen bewahrt haben,
auch im System des SGB Il eingefuihrt und spezifisch an dieses angepasst. Die Ausrich-
tung der Beratung wird gedffnet; sie soll ganzheitlicher und dadurch im Ergebnis nachhalti-
ger erfolgen. Es wird ein Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen Agenturen fir Arbeit,
Jobcentern und Tragern der Jugendhilfe in Jugendberufsagenturen sowie die Koordinie-
rung von diesbezlglichen Aufgaben gelegt. Das IT-System YouConnect wird von der Bun-
desagentur fir Arbeit kostenfrei zur Verfligung gestellt. Die Férderung von Unterkunftskos-
ten bei Berufsorientierungspraktika bei erforderlicher auswartiger Unterbringung wird auf
bis zu 60 Euro pro Tag, jedoch maximal 420 Euro im Kalendermonat erhéht.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand

Mit dem Gesetzentwurf sind Minderausgaben in den Jahren 2026 und 2027 verbunden, in
den Jahren 2028 und 2029 entstehen hingegen geringfiigige Mehrausgaben.

Mehr- und Minderausgaben nach Gebietskorperschaft und Jahr

2026 2027 2028 2029

in Mio. Euro

Bund -76 -113 -65 -65
Lander -1 -1 -1 -1
Kommunen -15 -26 -19 -19
Bundesagentur fur Arbeit 5 69 95 93
insgesamt -86 -70 10 9

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erflullungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Die Birgerinnen und Bulrger werden durch die Neuregelungen in der Grundsicherung flr
Arbeitsuchende insgesamt um rund 80 500 Stunden Erflllungsaufwand pro Jahr belastet.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Der Wirtschaft entsteht Erfullungsaufwand im geringfligigen Umfang.
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Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Der Wirtschaft entstehen Burokratiekosten durch Informationspflichten in geringfligigem
Umfang.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Der Verwaltung werden durch die Neuregelungen insgesamt Mehraufwande in Héhe von
rund 50 Millionen Euro entstehen; davon entfallen 46 Millionen auf den Bund (einschliel3lich
Bundesagentur fur Arbeit) und 4 Millionen auf die Kommunen. Darlber hinaus wird fir die
Verwaltung des SGB Il ein einmaliger Umstellungsaufwand von geschéatzt rund 9 Millionen
Euro entstehen, von denen rund 8 Millionen Euro auf den Bund und rund 1 Million Euro auf
die Kommunen entfallen.

F. Weitere Kosten

Auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch die Gesetzes-
anderungen keine Auswirkungen zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums flir Arbeit und
Soziales

Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Anderung des Zweiten Bu-

ches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Inhaltsibersicht
Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch
Anderung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch
Folgeanderungen

Inkrafttreten

Artikel 1

Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch — Birgergeld, Grundsicherung fir Arbeitsu-
chende — in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBI. | S. 850, 2094),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 57) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,o0zialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (ll) - Grundsicherung fur

Arbeitsuchende®.

2. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geéndert:

a) Nach der Angabe zu § 3 wird die folgende Angabe eingeflgt:



f)

g)

k)
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,§ 3a Vorrang der Vermittlung*.

Die Angabe zu § 15a wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 15a Verpflichtung®.

Die Angabe zu § 16e wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 16e Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden®.

Die Angabe zu § 19 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 19 Grundsicherungsgeld und Leistungen fiir Bildung und Teilhabe“.

Die Angabe zu Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 wird durch die folgende An-
gabe ersetzt:

L,Unterabschnitt 2

Grundsicherungsgeld*.

Die Angabe zu § 23 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 23 Besonderheiten beim Grundsicherungsgeld fiir nicht erwerbsfahige Leistungsberechtigte®.

Die Angabe zu Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 5 wird durch die folgende An-
gabe ersetzt:

L,Unterabschnitt 5

Leistungsminderungen und Leistungsentzug®.

Nach der Angabe zu § 32 wird die folgende Angabe eingeflgt:
,§ 32a Leistungsentzug bei mehrfachen Meldeversaumnissen.

Nach der Angabe zu § 50a wird die folgende Angabe eingefligt:
,§ 50b Zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik®.

Die Angabe zu § 60 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 60 Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht Dritter”.

Nach der Angabe zu § 62 wird die folgende Angabe eingefligt:
,§ 62a Haftung des Arbeitgebers®.

Die Angabe zu § 65a wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 65a Ubergangsregelung aus Anlass des Dreizehnten Gesetzes zur Anderung des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch und anderer Gesetze".

§ 2 Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,Erwerbsfahige Leistungsberechtigte missen ihre Arbeitskraft in dem Umfang einset-
zen, der zur vollstandigen Uberwindung ihrer Hilfebedurftigkeit und der mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen erforderlich ist. Soweit zu diesem
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Zweck erforderlich und individuell zumutbar bedeutet dies insbesondere die Aufnahme
einer Vollzeittatigkeit.”

§ 3 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 3 bis 5 wird gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 3 durch die Angabe ,§ 3a
Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

Nach § 3 wird der folgende § 3a eingeflgt:

»8 3a
Vorrang der Vermittlung

(1) Die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit hat Vorrang vor den Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes.

(2) Der Vermittlungsvorrang gilt auch im Verhaltnis zu den sonstigen Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit. Eine Ausnahme kann bestehen, wenn die Leistung fur eine
dauerhafte Eingliederung erfolgversprechender ist, insbesondere bei Personen, die
das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Vermittlungsvorrang gilt nicht im
Verhaltnis zur Forderung von Existenzgrindungen mit einem Einstiegsgeld fir eine
selbstandige Erwerbstatigkeit nach § 16b.*

In § 5 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe
»Grundsicherungsgeld” ersetzt.

Nach § 7b Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefugt:

,(4) Erwerbsfahige Leistungsberechtigte, denen der Leistungsanspruch in Hohe
des Regelbedarfes nach § 32a Absatz 1 Satz 1 entzogen wurde, gelten als nicht er-
reichbar, wenn sie nicht innerhalb der Frist nach § 32a Absatz 1 Satz 3 personlich im
Jobcenter erscheinen.”

§ 10 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,dritte” durch die Angabe ,erste“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe ,kann.“ durch die Angabe ,kann; bei Leis-
tungsberechtigten, die selbstandig tatig sind, wird nach einem Jahr ununterbroche-
nen Leistungsbezuges in der Regel gepruft, ob ein Verweis auf eine andere selb-
standige Tatigkeit oder eine Beschaftigung zumutbar ist.“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird nach der Angabe ,Mallnahmen zur Eingliederung in Arbeit* die
Angabe ,sowie an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder
an einer Ma3nahme der berufsbezogenen Deutschsprachférderung nach § 45a
des Aufenthaltsgesetzes® eingefugt.

§ 12 wird wie folgt geéandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
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aa) In Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld® ersetzt.

Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

~<Abweichend von Satz 2 Nummer 5 wird ein selbstgenutztes Hausgrundstick oder
eine selbstgenutzte Eigentumswohnung wahrend der Karenzzeit nach § 22 Absatz
1 Satz 2 nicht als Vermodgen bertcksichtigt.”

Absatz 2 Satz 1 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,von dem zu berlcksichtigenden Vermogen ist fur jede Person in der Bedarfsge-
meinschaft ein Betrag abhangig vom Lebensalter abzusetzen:

Alter Freibetrag in Euro

bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 5000
ab dem 31. Lebensjahr 10 000
ab dem 41. Lebensjahr 12 500
ab dem 51. Lebensjahr 20 000

Der erhdhte Freibetrag gilt ab Beginn des Monats, in dem die jeweilige Alters-
grenze des Satzes 1 erreicht wird.”

Die Absatze 3 und 4 werden gestrichen.
Absatz 5 wird zu Absatz 3.

Absatz 6 wird gestrichen.

§ 14 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

In Satz 3 wird die Angabe ,sowie dem Schlichtungsverfahren® gestrichen.

Nach Satz 3 wird der folgende Satz eingefligt:

»Zum Erhalt oder zur Verbesserung der Erwerbsfahigkeit wird bei Bedarf insbe-
sondere auch auf die Inanspruchnahme von Praventions- und Gesundheitsleistun-
gen anderer Trager und auf Leistungen im Sinne von § 5 des Neunten Buches
verwiesen.*

In dem neuen Satz 7 wird die Angabe ,Satz 4“ durch die Angabe ,Satz 6“ ersetzt.

§ 15 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 2 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,Die Agentur fir Arbeit soll im Einvernehmen mit dem kommunalen Trager unver-
zuglich nach der Potenzialanalyse mit jeder erwerbsfahigen leistungsberechtigten
Person unter Berticksichtigung der Feststellungen nach Absatz 1 gemeinsam ei-
nen Kooperationsplan erstellen. Der Kooperationsplan enthalt unter Berlcksichti-
gung der §§ 3 und 3a ein personliches Angebot der Beratung, Unterstitzung oder
Vermittlung. Der Kooperationsplan halt zudem das Eingliederungsziel und die we-
sentlichen Schritte zur Eingliederung fest. Insbesondere soll festgelegt werden,

1. in welche Ausbildung, Tatigkeiten oder Tatigkeitsbereiche die erwerbsfahige
leistungsberechtigte Person vermittelt werden soll,
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2. welche fir eine erfolgreiche Uberwindung von Hilfebedirftigkeit, vor allem
durch Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit, erforderlichen Eigenbemihun-
gen erwerbsfahige Leistungsberechtigte mindestens zu unternehmen und
nachzuweisen haben,

3. welche Leistungen zur Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nach diesem
Abschnitt in Betracht kommen,

4. eine vorgesehene Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 43 des Auf-
enthaltsgesetzes oder an einer MalRnahme der berufsbezogenen Deutsch-
sprachférderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes,

5. wie Leistungen anderer Leistungstrager in den Eingliederungsprozess einbe-
zogen werden und

6. dass bei Bedarfen an Leistungen im Sinne von § 5 des Neunten Buches auf
eine entsprechende Antragstellung hingewirkt wird.

Die besonderen Bedirfnisse von Menschen mit Behinderungen und schwerbehin-
derten Menschen sollen angemessen bericksichtigt werden.*

b) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
»(4) Das erste Gesprach zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Koope-
rationsplans findet personlich im Jobcenter statt. Hiervon kann nur in begriindeten
Ausnahmefallen abgewichen werden.*

c) Die Absatze 5 und 6 werden gestrichen.

§ 15a wird durch den folgenden § 15a ersetzt:

,8 15a
Verpflichtung

(1) Wird eine Einladung zu einem Gesprach durch die leistungsberechtigte Per-
son ohne wichtigen Grund nicht wahrgenommen, kann die Agentur fur Arbeit unter Be-
lehrung Uber die Rechtsfolgen

1. zur Vornahme von konkreten Eigenbemihungen,

2. zur Aufnahme oder Fortfiihrung einer zumutbaren Arbeit, Ausbildung oder eines
nach § 16e geférderten Arbeitsverhaltnisses,

3. zur Teilnahme an einer Mallnahme zur Eingliederung in Arbeit, zur Teilnahme an
einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder an einer Malf3-
nahme der berufsbezogenen Deutschsprachforderung nach § 45a des Aufent-
haltsgesetzes verpflichten.

Liegt ein Kooperationsplan vor, ist dieser bei dem Erlass eines Verwaltungsaktes zu
bericksichtigen.

(2) Werden die aus dem Kooperationsplan folgenden Schritte zur Eingliederung
durch die leistungsberechtigte Person nicht erbracht, verpflichtet die Agentur fir Arbeit
die leistungsberechtigte Person durch Verwaltungsakte mit Rechtsfolgenbelehrung
nach Absatz 1.
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(3) Wenn ein Kooperationsplan nicht zustande kommt oder nicht fortgeschrieben
werden kann, werden Verwaltungsakte zu erforderlichen Mitwirkungshandlungen nach
Absatz 1 mit Rechtsfolgenbelehrung erlassen.

(4) Inder Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat die Agentur fur Arbeit
konkret zu bestimmen, welche Eigenbemihungen die erwerbsfahige leistungsberech-
tigte Person in welcher Haufigkeit mindestens zu erbringen hat und in welcher Form
und Frist diese nachzuweisen sind.”

§ 16 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,Leistung nach § 31a“ durch die
Angabe ,Leistungen nach den §§ 28b, 31a und 31b“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld“ ersetzt.

In § 16d Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

§ 16e wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,3 16e
Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden®.
b) Die Absatze 1 und 2 werden durch die folgenden Absatze 1 und 2 ersetzt:

»(1) Arbeitgeber konnen fur die nicht nur geringfugige Beschaftigung von
erwerbsfahigen Leistungsberechtigten durch Zuschlisse zum Arbeitsentgelt gefor-
dert werden, wenn sie ein Arbeitsverhaltnis fir die Dauer von mindestens zwei
Jahren mit einer erwerbsfahigen leistungsberechtigten Person begriinden, die trotz
vermittlerischer Unterstlitzung nach § 16 Absatz 1 Satz 1 unter Einbeziehung der
ubrigen Eingliederungsleistungen nach diesem Buch

1. innerhalb der letzten 24 Monate fir insgesamt mindestens 21 Monate Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem Buch erhalten hat und

2. innerhalb der letzten 24 Monate nicht oder nur kurzzeitig sozialversicherungs-
pflichtig oder geringfligig beschaftigt oder selbstandig tatig war.

(2) Der Zuschuss nach Absatz 1 wird in den ersten beiden Jahren des Beste-
hens des Arbeitsverhaltnisses geleistet. Er betragt im ersten Jahr des Arbeitsver-
haltnisses 75 Prozent des zu berlcksichtigenden Arbeitsentgelts und im zweiten
Jahr des Arbeitsverhaltnisses 50 Prozent des zu berlcksichtigenden Arbeitsent-
gelts. Fur das zu berticksichtigende Arbeitsentgelt findet § 91 Absatz 1 des Dritten
Buches entsprechende Anwendung. § 22 Absatz 4 Satz 1 des Mindestlohngeset-
zes gilt nicht fur Arbeitsverhaltnisse, fur die der Arbeitgeber einen Zuschuss nach
Absatz 1 erhalt.”

§ 16h Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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oFur Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
kann die Agentur fir Arbeit Leistungen mit dem Ziel erbringen, die individuellen
Schwierigkeiten der Leistungsberechtigten zu Uberwinden, eine schulische, aus-
bildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschlieRen oder anders ins Ar-
beitsleben einzuminden.*

In Satz 2 wird die Angabe ,Leistungen der Grundsicherung fir Arbeitsuchende®
durch die Angabe ,Sozialleistungen® ersetzt.

§ 19 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.8 19
Grundsicherungsgeld und Leistungen fur Bildung und Teilhabe“.

In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,Bulrgergeld” durch die Angabe
,Grundsicherungsgeld ersetzt.

Die Uberschrift des Kapitels 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 wird durch die folgende
Uberschrift ersetzt:

L,Unterabschnitt 2

Grundsicherungsgeld®.

§ 22 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 3 wird die Angabe ,; Satz 6 bleibt unberihrt“ gestrichen.
bb) Satz 6 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

~Abweichend von den Satzen 1 bis 3 werden tatsachliche Aufwendungen fur
die Unterkunft nicht als Bedarf anerkannt, soweit sie mehr als eineinhalbmal
so hoch sind wie die abstrakt als angemessen geltenden Aufwendungen; nach
einer Verminderung der Anzahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ist
Satz 9 anzuwenden. In der Karenzzeit kdnnen im Einzelfall unabweisbar ho-
here Aufwendungen flr die Unterkunft anerkannt werden. Tatsachliche Auf-
wendungen fur die Unterkunft gelten als unangemessen und die Satze 2 und
3 gelten nicht, soweit

1. in dem fur die Angemessenheitspriifung mafigeblichen Gebiet eine Ober-
grenze fur tatsachliche Aufwendungen bezogen auf einen Quadratmeter
Wohnflache bestimmt ist und die tatsachlichen Aufwendungen dartber
liegen oder

2. die vereinbarte Miete die nach § 556d des Burgerlichen Gesetzbuches
zulassige Miethohe Ubersteigt; in diesem Fall ist die Mieterin oder der Mie-
ter nach Satz 9 aufzufordern, den angenommenen Verstol3 gegen die §§
556d bis 5569 des Burgerlichen Gesetzbuches zu rigen.®
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cc) Indem neuen Satz 10 wird jeweils die Angabe ,Satz 7 durch die Angabe ,Satz
9“ ersetzt.

dd) In dem neuen Satz 11 wird die Angabe ,zumutbar.“ durch die Angabe ,zumut-
bar; Satz 6 ist nicht anzuwenden.” ersetzt.

ee) In dem neuen Satz 12 wird nach der Angabe ,Satz 1“ die Angabe ,oder 8¢
eingefigt.

Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefugt:

»(1a) Die Angemessenheit der Aufwendungen fur Unterkunft und Heizung wird
fir den Bewilligungszeitraum gepriift. Ubersteigen die Aufwendungen fiir Unter-
kunft und Heizung den abstrakt angemessenen Umfang, teilt der kommunale Tra-
ger dies den Leistungsberechtigten mit und unterrichtet sie Gber die Dauer und die
Voraussetzungen fur die Anerkennung unangemessener Aufwendungen.*

Absatz 4 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

.Bei einem Umzug in ein anderes fur die Prifung der Angemessenheit malRgebli-
ches Gebiet ist der fur die neue Unterkunft ortlich zustandige kommunale Trager
zur Zusicherung verpflichtet, wenn die Aufwendungen fir die neue Unterkunft an-
gemessen sind. Hohere als angemessene Aufwendungen fur die Unterkunft wer-
den nach einem Umzug nur dann als Bedarf anerkannt, wenn der nach Satz 1
zustandige Trager die Anerkennung vorab zugesichert hat. Bei einem Umzug in-
nerhalb des fur die Prifung der Angemessenheit mafigeblichen Gebiets wird
hochstens der bisherige Bedarf flr die Unterkunft anerkannt, wenn der Umzug
nicht erforderlich ist oder war.”

Absatz 7 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt geandert:

aaa) In Nummer 4 wird die Angabe ,verwendet.” durch die Angabe ,verwen-
det,” ersetzt.

bbb) Nach Nummer 4 wird die folgende Nummer 5 eingefugt:

,9. inden Fallen des § 7b Absatz 4 eine nicht erreichbare Person mit
anderen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebt.”

cc) Nach Satz 3 wird der folgende Satz eingefugt:
,Lebt die nicht erreichbare Person im Fall des Satzes 3 Nummer 5 mit anderen
Personen in einer Bedarfsgemeinschaft, ist der auf die nicht erreichbare Per-
son entfallende Anteil der Bedarfe fir Unterkunft und Heizung auf die Gbrigen
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zu verteilen.”

Absatz 8 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.
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bb) In Satz 3 wird die Angabe ,§ 12 Absatz 2 Satz 1 und Satz 4“ durch die Angabe
.8 12 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

21. § 23 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,§ 23

Besonderheiten beim Grundsicherungsgeld fur nicht erwerbsfahige Leistungsbe-
rechtigte”.

b) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe
»,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

22. In § 24 Absatz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

23. In § 26 Absatz 1, 3 und 6 wird jeweils die Angabe ,Birgergeld“ durch die Angabe
»Grundsicherungsgeld” ersetzt.

24. In § 27 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

25. Die Uberschrift des Kapitels 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 5 wird durch die folgende
Uberschrift ersetzt:

L,Unterabschnitt 5

Leistungsminderungen und Leistungsentzug®.

26. § 31 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geéndert:
aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. die von der Agentur fir Arbeit geforderten Eigenbemihungen nicht nach-
weisen,".

bb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

»,3. eine zumutbare Mallnahme zur Eingliederung in Arbeit, einen Integrati-
onskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder eine MalRnahme der
berufsbezogenen Deutschsprachférderung nach § 45a des Aufenthalts-
gesetzes nicht antreten, abbrechen oder Anlass flr den Abbruch gege-
ben haben.”

b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,Birgergeldes” durch die Angabe ,,Grund-
sicherungsgeldes” ersetzt.

27. § 31a wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
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»(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Grundsicherungs-
geld um 30 Prozent des nach § 20 jeweils malRgebenden Regelbedarfs. Minderun-
gen sind aufzuheben, sobald erwerbsfahige Leistungsberechtigte diese Pflichten
erfullen oder sich nachtraglich ernsthaft und nachhaltig dazu bereit erklaren, die-
sen kunftig nachzukommen. Abweichend von Satz 1 gelten bei Pflichtverletzungen
nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 in Fallen einer Sperrzeit bei Meldeversaumnis nach
§ 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 des Dritten Buches die Rechtsfolgen des § 32.°

Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»oind der Agentur fir Arbeit psychische Erkrankungen bekannt oder liegen An-
haltspunkte daflir vor, dass die erwerbsfahigen Leistungsberechtigen nicht in der
Lage sind, sich zu den fir die Entscheidung Uber die Minderung erheblichen Tat-
sachen in einer schriftichen Anhérung zu auflern, oder in den Fallen des § 32a
Absatz 1 soll die Anhérung personlich erfolgen.®

Nach Absatz 4 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

»S0fern sich nur aufgrund einer Leistungsminderung, wegen des Entfalls des Leis-
tungsanspruchs in Hohe des Regelbedarfes nach Absatz 7 oder des Entzuges des
Leistungsanspruches nach § 32a Absatz 1 rechnerisch kein Leistungsanspruch
ergeben wirde, wird flr die Dauer der Leistungsminderung, des Entfalls oder des
Entzuges Grundsicherungsgeld in Héhe von monatlich 1 Euro bewilligt.”

Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:

»(7) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 entfallt der Leistungsanspruch in Hohe
des Regelbedarfes, wenn erwerbsfahige Leistungsberechtigte eine zumutbare Ar-
beit nicht aufnehmen. Die Arbeitsaufnahme muss tatsachlich und unmittelbar még-
lich sein und willentlich verweigert werden. In diesem Fall soll das Grundsiche-
rungsgeld, soweit es fur die Bedarfe flr Unterkunft und Heizung erbracht wird, fir
die gesamte Bedarfsgemeinschaft an den Vermieter oder andere Empfangsbe-
rechtigte gezahlt werden. Absatz 1 Satz 2, die Absatze 2 und 3 sowie § 31 Absatz
1 Satz 2 finden Anwendung.®

28. § 31b wird wie folgt geandert:

20.

a)

Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Der Minderungszeitraum betragt drei Monate.”

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,Satz 6“ durch die die Angabe ,Satz 2“ ersetzt.
Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) In den Fallen des § 31a Absatz 7 wird der Wegfall des Leistungsan-
spruchs nach Ablauf eines Minderungszeitraums von einem Monat aufgehoben,
wenn die Moglichkeit der Arbeitsaufnahme nicht mehr besteht, spatestens aber mit

dem Ablauf eines Zeitraums von zwei Monaten. Absatz 1 Satz 1 und 3 ist entspre-
chend anzuwenden.”

§ 32 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung tber die Rechtsfolgen oder
deren Kenntnis einer Aufforderung des zustandigen Tragers, sich bei ihm zu melden
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oder bei einem arztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen,
wiederholt nicht nach, mindert sich das Grundsicherungsgeld jeweils um 30 Prozent
des fir sie nach § 20 maflgebenden Regelbedarfs.*

Nach § 32 wird der folgende § 32a eingefugt:

,8 32a
Leistungsentzug bei mehrfachen Meldeversaumnissen

(1) Erwerbsfahigen Leistungsberechtigten, die trotz schriftlicher Belehrung uber
die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis drei aufeinander folgenden Meldeaufforderun-
gen der Agentur fir Arbeit ohne Darlegung eines wichtigen Grundes nicht nachkom-
men, wird der Leistungsanspruch in Héhe des Regelbedarfes entzogen. In diesem Fall
soll das Grundsicherungsgeld, soweit es fur die Bedarfe fir Unterkunft und Heizung
erbracht wird, fur die gesamte Bedarfsgemeinschaft an den Vermieter oder andere
Empfangsberechtigte gezahlt werden. Erscheint die leistungsberechtigte Person spa-
testens mit Ablauf eines Monats ab Beginn des Leistungsentzuges personlich bei der
zustandigen Agentur flr Arbeit und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, ist der
Regelbedarf in nach § 32 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 geminderter H6he zu
erbringen.

(2) § 31a Absatz 2 und 3, Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 sowie § 31b Absatz 1
und 4 gelten entsprechend.”

In § 40 Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe ,Blrgergeld® durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeld® ersetzt.

In § 40a Satz 2 wird die Angabe ,Arbeitslosengeldes II“ durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeldes* ersetzt.

Nach § 41a Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingeflgt:

,Die Berlcksichtigung von Nachweisen und Auskunften, die dem Trager der Grundsi-
cherung fur Arbeitsuchende zur abschlieRenden Entscheidung Uber den Leistungsan-
spruch nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens, spatestens mit Bekanntgabe des
Widerspruchsbescheides, zugegangen sind, ist ausgeschlossen.*

In § 42a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,§ 12 Absatz 2 und 4 Satz 1“ durch die
Angabe ,§ 12 Absatz 2 Satz 1 ersetzt.

§ 43 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Die Jobcenter kdnnen gegen Anspriche von leistungsberechtigten Personen
auf Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts aufrechnen mit bestandskraf-
tigen

1. Erstattungsansprichen nach § 50 des Zehnten Buches,

2. Ersatzanspruchen nach den §§ 34 und 34a,

w

Erstattungsansprtichen nach § 34b oder

s

Erstattungsanspriichen nach § 41a Absatz 6 Satz 3.
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Die Jobcenter rechnen gegen Anspriiche von leistungsberechtigten Personen auf
Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts mit bestandskraftigen Erstattungs-
oder Ersatzanspriichen nach Satz 1 auf, wenn nach § 24 Absatz 2 Nummer 7 des
Zehnten Buches von einer Anhérung abgesehen werden kann.”

Nach § 44f Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingeflgt:

,(6) Uber einen Passiv-Aktiv-Transfer kénnen Férderungen in Héhe von 50 Pro-
zent aus Mitteln fur Leistungen nach den §§ 20 und 21 finanziert werden,

1. zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung nach § 16 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 5,

2. zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung oder selbstandi-
gen Erwerbstatigkeit nach § 16b,

3. zur Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden nach § 16e und
4. zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i
Die Finanzierung nach Satz 1 ist auf insgesamt 700 Millionen Euro pro Jahr begrenzt.”

Nach § 50a wird der folgende § 50b eingefligt:

»8 50b
Zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik

(1) Die Bundesagentur kann neue Technologien erproben, um die Wirtschaftlich-
keit der Entwicklung oder Weiterentwicklung eines zentral verwalteten Verfahrens der
Informationstechnik zu bewerten.

(2) Die Bundesagentur verfolgt bei der Entwicklung und Weiterentwicklung zentral
verwalteter Verfahren der Informationstechnik und hierfur erforderlicher Basisdienste
folgende Ziele:

1. nutzerinnen- und nutzerzentrierte Entwicklung und Ausgestaltung von elektroni-
schen Verwaltungsleistungen und -ablaufen;

2. Ende-zu-Ende Digitalisierung und Automatisierung von Verwaltungsverfahren;
3. Entwicklung und Betrieb informationstechnischer Infrastrukturen, die eine zlgige
Anpassung zentral verwalteter Verfahren der Informationstechnik an gesetzliche

Vorgaben sicherstellen.”

In § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe ,§12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2°
durch die Angabe ,§ 12 Absatz 1 Stz 2 Nummer 3" ersetzt.

§ 60 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
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,S 60

Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht Dritter*.
b) Nach Absatz 5 werden die folgenden Absétze 6 bis 8 eingefugt:

»(6) Wer jemanden, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht
oder bezogen hat, eine Unterkunft zur Verfligung stellt, fir die Aufwendungen als
Bedarf nach § 22 Absatz 1 anerkannt werden, hat dem zustandigen Trager auf
Verlangen hiertiber, insbesondere Uber die Hohe etwaiger Entgelte, Dauer, Nut-
zerzahlen und Abrechnungsmodalitaten, Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durch-
fuhrung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. Dasselbe gilt flr Vermie-
ter von Gewerberdumen oder Gewerbeflachen, die von den in Satz 1 genannten
Personen zum Zwecke einer Erwerbstatigkeit angemietet werden. § 21 Absatz 3
Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(7) Wer Auskunfte nach den Absatzen 1 bis 6 erteilen muss, hat auf Verlan-
gen des zustandigen Tragers entsprechende Beweismittel zu bezeichnen, vorzu-
legen und ihrer Vorlage durch Dritte zuzustimmen.

(8) Soweit fur die in den Absatzen 1 bis 6 genannten Angaben Vordrucke
vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.”

40. Nach § 62 wird der folgende § 62a eingefigt:

41.

,S 62a
Haftung des Arbeitgebers

(1) Beschaftigt ein Arbeitgeber eine Person, die Leistungen nach diesem Buch
erhalt, ohne die Beschaftigung geman § 28a des Vierten Buches zu melden oder erfolgt
die Anmeldung, ohne dass ein Beschaftigungsverhaltnis tatsachlich ausgetbt wird o-
der werden soll, so ist der Arbeitgeber zum Ersatz der deswegen rechtswidrig erbrach-
ten Leistungen verpflichtet. Die zu erstattenden erseztenden Leistungen sind schriftlich
durch Verwaltungsakt festzusetzen.

(2) Der zur Erstattung nach § 50 des Zehnten Buches verpflichtete Leistungsemp-
fanger und der zum Ersatz nach Absatz 1 verpflichtete Arbeitgeber und Leistungsemp-
fanger haften als Gesamtschuldner fir die Leistungen, die nach § 50 des Zehnten Bu-
ches zu erstatten sind. Sachleistungen sind, auch wenn sie in Form eines Gutscheins
erbracht wurden, in Geld zu ersetzen. Der Ersatzanspruch umfasst auch die geleisteten
Beitrage zur Sozialversicherung entsprechend § 40 Absatz 2 Nummer 5. Mehrere zum
Ersatz nach Absatz 1 verpflichtete Arbeitgeber haften als Gesamtschuldner.

(3) Von der Inanspruchnahme des Arbeitgebers kann bei unbilliger Harte abge-
sehen werden.

(4) Die Absatze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Leistungen
nach § 41a Absatz 6 Satz 3 zu erstatten sind.*

§ 63 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Nummer 5 wird die folgende Nummer 6 eingefugt:



42.

43.

44,

b)

c)

-21- Bearbeitungsstand: 10.11.2025 13:31

,0. entgegen § 60 Absatz 5 oder 6 entsprechende Beweismittel nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt,”.

bb) Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden zu den Nummern 7 und 8.

In Absatz 1a wird die Angabe ,Absatzes 1 Nummer 1, 4, 5, 6 und 7“durch die
Angabe ,Absatzes 1 Nummer 1 und 4 bis 8 ersetzt.

In Absatz 2 wird die Angabe ,6 und 7“ durch die Angabe ,7 und 8 ersetzt.

§ 64 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,§ 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 durch die An-
gabe ,§ 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,§ 63 Absatz 1 Nummer 6 und 7 durch die
Angabe ,§ 63 Absatz 1 Nummer 7 und 8“ersetzt.

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Beider Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 63 Ab-
satz 1 Nummer 7 und 8 arbeiten die Behdrden nach Absatz 2 Nummer 2 mit den
in § 2 Absatz 4 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes genannten Behorden
zusammen. Die gemeinsamen Einrichtungen und die zugelassenen kommunalen
Trager unterrichten die zustandigen Behorden der Zollverwaltung, wenn sich im
Einzelfall Anhaltspunkte flir vorsatzliche Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 des Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes oder eine
Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz er-
geben. Die Aufgaben zur Zusammenarbeit mit den Behoérden der Zollverwaltung
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 des
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes bleiben davon unberthrt.*

§ 65 wird wie folgt geandert:

Absatz 1 wird gestrichen.

Absatz 2 wird zu Absatz 1-

Absatz 3 wird zu Absatz 2 und die Angabe ,§ 12 Absatz 3 Satz 1" wird gestrichen.
Absatz 4 wird gestrichen.

Die bisherigen Absatze 5 bis 9 werden zu den Absatzen 3 bis 8.

Nach § 65 wird der folgende § 65a eingeflgt:

,S 65a

Ubergangsregelung aus Anlass des Dreizehnten Gesetzes zur Anderung des Zweiten

Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

(1) Fur Bewilligungszeitraume, die vor dem [einsetzen: Datum des Tages des In-

krafttretens nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] begonnen haben, ist § 12 in der



45.

46.

47.
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bis einschliellich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Bei Pflichtverletzungen nach § 31 und Meldeversaumnissen nach § 32, die vor
dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 11 Absatz 1 dieses
Gesetzes] stattgefunden haben, gelten die Rechtsfolgen der §§ 31a, 31b sowie § 32 in
der bis einschlielich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel
11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung.

(3) § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist auch nach [einsetzen: Datum des Tages
vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] weiter in der bis ein-
schliel3lich [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz
1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung anzuwenden, soweit die erwerbsfahigen Leis-
tungsberechtigen zu den bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten
nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Rechtsfolgen belehrt wurden.*

In § 68 Satz 1 wird die Angabe ,Burgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld*
ersetzt.

In § 72 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 2 und Absatz 2 wird jeweils die Angabe ,Bir-
gergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

§ 86 wird durch den folgenden § 86 ersetzt:

,S 86
Ubergangsregelung zu § 31a Absatz 7

§ 31a Absatz 7 und § 31b Absatz 3 werden mit Ablauf des [einsetzen: Datum des
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] aufgehoben.*

Artikel 2

Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch — Arbeitsférderung — (Artikel 1 des Gesetzes vom

24. Marz 1997, BGBI. | S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 60 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu § 9a wird die folgende Angabe eingefligt:

,§ 9b Zusammenarbeit mit den fuir die Wahrnehmung der Aufgaben der Férderung junger Menschen zustandigen
Beteiligten®.

b) Die Angabe zu § 10 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 10 Forderung junger Menschen in rechtskreisiibergreifenden Kooperationen*.

c) Vor der Angabe zu § 29 wird die folgende Angabe eingefugt:

,§ 28b Umfassende Beratung*.
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d) Nach der Angabe zu § 31a wird die folgende Angabe eingefligt:
,§ 31b Forderung schwer zu erreichender junger Menschen®.
e) Nach der Angabe zu § 459 wird die folgende Angabe eingefugt:

,§ 460 Dreizehntes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“.

Nach § 9a werden die folgenden §§ 9b und 10 eingefugt:

,§ 9b

Zusammenarbeit mit den fir die Wahrnehmung der Aufgaben der Foérderung junger
Menschen zustandigen Beteiligten

Bei der arbeitsmarktpolitischen Forderung junger Menschen sind die Agenturen flr
Arbeit verpflichtet, mit den wesentlichen Beteiligten des ortlichen Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktes eng zusammenzuarbeiten. Zu den wesentlichen Beteiligten zahlen insbe-
sondere die

1. fir die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung fir Arbeitsuchende zu-
standigen gemeinsamen Einrichtungen und zugelassenen kommunalen Trager,

2. Trager der Jugendhilfe,

3. Gemeinden, Kreise und Bezirke,

4. Trager der Eingliederungshilfe,

5. Auslanderbehoérden und das Bundesamt fir Migration und Flichtlinge und

6. allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie Schulverwaltungen und -behérden.

§10
Forderung junger Menschen in rechtskreisiibergreifenden Kooperationen

(1) Fur die umfassende Fdérderung junger Menschen sollen die Agenturen fir Ar-
beit im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 9b auf die Entstehung oder Fortfiihrung
einer rechtskreislibergreifenden Kooperation am Ubergang von der Schule in den Beruf
(Jugendberufsagentur) mit den wesentlichen Beteiligten des o6rtlichen Ausbildungs-
und Arbeitsmarktes hinwirken.

(2) In den Jugendberufsagenturen kénnen die Agenturen fur Arbeit gemeinsam
mit den Beteiligten eine Zielgruppe sowie im Rahmen der jeweiligen Zustandigkeiten
aufeinander abgestimmte Leistungsangebote festlegen.

(3) Die Agenturen fur Arbeit kdnnen im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 9b
in Abstimmung mit den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 koordinierende
Tatigkeiten innerhalb der Jugendberufsagentur ibernehmen.®

In § 22 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,§ 35“ durch die Angabe ,den §§
28b und 35 ersetzt.
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In § 27 Absatz 3 Nummer 5 wird die Angabe ,den §§ 16e und 16i“ durch die Angabe ,§
16i“ ersetzt.

Vor § 29 wird der folgende § 28b eingefugt:

.S 28b
Umfassende Beratung

(1) Die Agentur fur Arbeit berat junge Menschen umfassend und nachhaltig mit
dem Ziel der Heranfihrung, Aufnahme, Beibehaltung oder Ausweitung einer Ausbil-
dung oder Arbeit. Sie berat auch Uber Mdglichkeiten der Inanspruchnahme von Leis-
tungen anderer Trager, insbesondere der Trager der Jugendhilfe.

(2) Bei jungen Menschen mit besonderem Unterstutzungsbedarf erbringt die
Agentur fur Arbeit eine ganzheitliche Beratung und Betreuung, wenn dies fur die Errei-
chung der Ziele des Absatzes 1 erforderlich ist. Dabei sind alle Lebensumstande des
jungen Menschen zu beriicksichtigen. Die Leistungsgewahrung kann auch aufsuchend
erfolgen. Sie kann zur Koordinierung und intensiven Begleitung der Unterstutzung im
Rahmen eines Fallmanagements umgesetzt werden.

(3) Die Agenturen fur Arbeit sollen mit den Gemeinden, Kreisen und Bezirken zu-
sammenarbeiten, damit junge Menschen die fur ihre Eingliederung in das Erwerbsle-
ben erforderlichen kommunalen Leistungen entsprechend § 16a des Zweiten Buches
erhalten. Zur Erflllung ihrer Pflicht zur Leistungserbringung nach den Absatzen 1 und
2 arbeiten die Agenturen fur Arbeit insbesondere mit den Tragern der Jugendhilfe zu-
sammen. § 9 bleibt unberihrt.

(4) Die Zusammenarbeit im Sinne von Absatz 3 Satz 1 erfolgt auch, damit Er-
wachsene zur Heranflihrung, Aufnahme, Beibehaltung oder Ausweitung einer Ausbil-
dung oder Arbeit die fur ihre Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlichen kommu-
nalen Leistungen entsprechend § 16a des Zweiten Buches erhalten.”

§ 31a wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Angebote der Berufsberatung und Berufsorientie-
rung“ durch die Angabe ,ihre Leistungen® ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingeflgt:

,ZU diesem Zweck soll die Agentur flr Arbeit auch Uber die Leistungen der
wesentlichen Akteure einer Jugendberufsagentur nach § 10 informieren.”

cc) In dem neuen Satz 3 wird Nummer 7 durch die folgenden Nummern 7 und 8
ersetzt:

.. erreichter Abschluss,
8. Telefonnummer.”

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:
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aa) In Nummer 4 wird die Angabe ,hat.“ durch die Angabe ,hat oder wenn die nach
Landesrecht bestimmte Stelle nach Satz 1 nicht der Stelle entspricht, die nach
Absatz 1 Daten an die Agentur flr Arbeit Ubermittelt hat,” ersetzt.

bb) Nach Nummer 4 wird die folgende Nummer 5 eingefugt:

,D. Telefonnummer, wenn die nach Landesrecht bestimmte Stelle nach Satz
1 nicht der Stelle entspricht, die nach Absatz 1 Daten an die Agentur fur
Arbeit Gbermittelt hat.”

7. Nach § 31a wird der folgende § 31b eingefligt:

,8 31b
Forderung schwer zu erreichender junger Menschen

(1) Fur schwer zu erreichende junge Menschen, die das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit keinen Anspruch
auf Leistungen nach dem Zweiten Buch haben, kann die Agentur fir Arbeit Leistungen
mit dem Ziel erbringen, die individuellen Schwierigkeiten dieser jungen Menschen zu
Uberwinden, eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzu-
schlieen oder anders ins Arbeitsleben einzumiinden. Die Férderung umfasst Unter-
stitzungselemente, um an die weiteren Leistungen dieses Buches heranzufiihren.

(2) Einer Leistung nach Absatz 1 steht eine fehlende Antragstellung des jungen
Menschen nicht entgegen.

(3) Uber die Leistungserbringung stimmt sich die Agentur fiir Arbeit mit dem 6rt-
lich zustandigen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sowie der ortlich fur die Wahrneh-
mung der Aufgaben der Grundsicherung fir Arbeitsuchende zustandigen gemeinsa-
men Einrichtung oder dem insoweit zustandigen zugelassenen kommunalen Trager
ab.

(4) Zuwendungen sind nach Mal3gabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushalts-
ordnung zulassig.”

8. §48a Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
.Fur die Hohe der Kosten flr Unterkunft gilt § 86 Nummer 1 entsprechend.”
9. § 368 Absatz 2a wird durch den folgenden Absatz 2a ersetzt:
»(2a) Um die ortliche rechtskreistibergreifende Zusammenarbeit zur Integration jun-
ger Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstiitzen, entwickelt, be-
treibt und finanziert die Bundesagentur ein IT-System, welches den im jeweiligen Ein-

zelfall beteiligten Leistungstragern zur Verfigung gestellt werden kann.*

10. Nach § 459 wird der folgende § 460 eingefigt:
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,§ 460

Dreizehntes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze

Personen, die am [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel
11 Absatz 1 dieses Gesetzes] in einer nach § 16e des Zweiten Buches geforderten
Beschaftigung nach § 27 Absatz 3 Nummer 5 versicherungsfrei sind, bleiben in dieser
Beschaftigung bis zum Ende der Forderung nach § 16e des Zweiten Buches versiche-
rungsfrei.”

Artikel 3

Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften flr die Sozialversiche-
rung — in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBI. | S. 3710,
3973; 2011 | S. 363), das zuletzt durch Artikel 6a des Gesetzes vom 25. Februar 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 63) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 23 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Blirgergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch

Das Finfte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel 1 des
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 231) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2a und Absatz 5a Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Burgergeld*
durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld® ersetzt.

2. In §9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 7 wird jeweils die Angabe ,Blirgergeld“ durch die
Angabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

3. In § 186 Absatz 2a wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

4. In § 190 Absatz 12 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

5. Die Uberschrift des § 203a wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
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,§ 203a

Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld oder Unterhalts-
geld”.

6. In § 232a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Blrgergeld® durch die Angabe
»Grundsicherungsgeld” ersetzt.

7. § 246 wird durch den folgenden § 246 ersetzt:

.S 246
Beitragssatz flr Beziehende von Grundsicherungsgeld

Fur Personen, die Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten
Buches beziehen, gilt als Beitragssatz der ermaRigte Beitragssatz nach § 243.°

8. In § 251 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe
,Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

9. In § 252 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

Artikel 5

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 423) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 3 Satz 1 Nummer 3 und 3a wird jeweils die Angabe ,Bulrgergeld” durch die Angabe
,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. In § 11 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

3. In § 20 Absatz 2 wird die Angabe ,Burgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

4. § 58 Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 Nummer 6 wird wie folgt geandert:

aa) In der Angabe vor Buchstabe a wird die Angabe ,Blrgergeld® durch die An-
gabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

bb) In Buchstabe a wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld*
ersetzt.
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In § 74 Satz 4 Nummer 1 und 1a wird jeweils die Angabe ,Birgergeld” durch die An-
gabe ,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

In § 166 Absatz 1 Nummer 2a wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,,Grund-
sicherungsgeld® ersetzt.

§ 229 Absatz 4a wird durch den folgenden Absatz 4a ersetzt:

»(4a) Als Zeit des Bezugs von Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des
Zweiten Buches gilt auch der Bezug von Arbeitslosengeld Il bis zum 31. Dezember
2022 sowie der Bezug von Burgergeld bis zum 30. Juni 2026."

Nach § 252 Absatz 10 wird der folgende Absatz 11 eingeflgt:

»(11)Anrechnungszeiten sind auch Zeiten, in denen Versicherte in der Zeit vom
1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2026 Burgergeld bezogen haben. Dies gilt nicht fur
Bezieher von Burgergeld, die Blrgergeld nur darlehensweise oder nur Leistungen nach
§ 24 Absatz 3 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen haben. Anrechnungszeiten wegen
des Bezugs von Blrgergeld nach Vollendung des 25. Lebensjahres schliel3en Anrech-
nungszeiten wegen Arbeitslosigkeit aus.”

§ 263 Absatz 2a wird durch folgenden Absatz 2a ersetzt:

»(2a) Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung ergebende Wert wird fir jeden
Kalendermonat mit Anrechnungszeiten wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit auf 80
Prozent begrenzt. Kalendermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil Ar-
beitslosigkeit vor dem 1. Marz 1990 im Beitrittsgebiet, jedoch nicht vor dem 1. Juli 1978,
vorgelegen hat, werden nicht bewertet. Kalendermonate, die nur deshalb Anrech-
nungszeiten sind, weil Arbeitslosigkeit nach dem 30. Juni 1978 vorgelegen hat, fur die
vor dem 30. Juni 2026 Arbeitslosenhilfe,, Arbeitslosengeld Il oder Biirgergeld nicht oder
Arbeitslosengeld Il oder Blrgergeld nur darlehensweise gezahlt worden ist oder nur
Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des Zweiten Buches erbracht worden sind, wer-
den nicht bewertet. Kalendermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil Ar-
beitslosengeld Il bis zum 31. Dezember 2022 oder Birgergeld bis zum 30. Juni 2026
bezogen worden ist, werden nicht bewertet.*

Artikel 6

Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung — (Artikel 1 des

Gesetzes vom 7. August 1996, BGBI. | S. 1254), das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In § 45 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeld® ersetzt.

In § 47 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” sowie die Angabe ,Blrgergeldes® durch die Angabe ,Grundsicherungsgel-
des” ersetzt.

In § 52 Nummer 2 wird jeweils die Angabe ,Blirgergeld“ durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeld® ersetzt.
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4. In§58 Satz 1, 2 und 4 wird jeweils die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld® ersetzt.

Artikel 7

Anderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch — Kinder und Jugendhilfe — in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. | S. 2022), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 107) geandert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

Nach § 10 Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefugt:

»(3a)Leistungen nach diesem Buch gehen abweichend von Absatz 1 Leistungen nach
§ 28b Absatz 2 und § 31b des Dritten Buches vor.*

Artikel 8

Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung — (Artikel 1 des Geset-
zes vom 26. Mai 1994, BGBI. | S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 30. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 173) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 20 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2a wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe
»Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. § 55 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,Birgergeld“ durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld nach dem Zweiten Buch® ersetzt.

3. In § 57 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Birgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

Artikel 9

Anderung des Zwoélften Buches Sozialgesetzbuch

Das Zwdlfte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialhilfe — (Artikel 1 des Gesetzes vom 27.
Dezember 2003, BGBI. | S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 1 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 449) geandert worden ist, wird wie folgt gean-
dert:
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1. § 35 wird wie folgt gedndert:

a)

c)

Nach Absatz 1 Satz 6 werden die folgenden Satze eingefligt:

~,Abweichend von den Satzen 1 bis 3 werden tatsachliche Aufwendungen fur die
Unterkunft nicht als Bedarf anerkannt, soweit sie mehr als eineinhalbmal so hoch
sind wie die abstrakt als angemessen geltenden Aufwendungen; nach einer Ver-
minderung der Anzahl der Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft ist Absatz 3 Satz
2 anzuwenden. In der Karenzzeit kdnnen im Einzelfall unabweisbar hdhere Auf-
wendungen fur die Unterkunft anerkannt werden. Tatsachliche Aufwendungen fir
die Unterkunft gelten als unangemessen und die Satze 2 und 3 gelten nicht, soweit

1. in dem fur die Angemessenheitsprifung mafgeblichen Gebiet eine Ober-
grenze flr tatsachliche Aufwendungen bezogen auf einen Quadrat-meter Wohn-
flache bestimmt ist und die tatsachlichen Aufwendungen dar-tber liegen oder

2. die vereinbarte Miete die nach § 556d des Burgerlichen Gesetzbuches zu-
l&ssige Miethdhe Ubersteigt; in diesem Fall ist die Mieterin oder der Mieter nach
Satz 9 aufzufordern, den angenommenen Verstol} gegen die §§ 556d bis 556g des
Burgerlichen Gesetzbuches zu riigen.”

Nach Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingeflgt:

,In den Fallen nach Satz 4 ist Absatz 1 Satz 7 nicht anzuwenden.”

In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 bis 6 durch die Angabe
LAbsatz 1 Satz 2 bis 9“ ersetzt.

In § 35a Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 bis 6 durch die Angabe

LAbsatz 1 Satz 2 bis 9“ ersetzt.

In § 42a Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 bis 6 durch die Angabe

LAbsatz 1 Satz 2 bis 9“ ersetzt.

In § 44 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsiche-

rungsgeld” ersetzt.

a)

§ 117 wird wie folgt gedndert:

Nach Absatz 4 werden die folgenden Absatze 5 bis 7 eingefugt:

»(5) Wer jemanden, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht
oder bezogen hat, eine Unterkunft zur Verfugung stellt, fur die Aufwendungen als
Bedarf anerkannt werden, hat dem Trager der Sozialhilfe auf Verlangen hierlber,
insbesondere Uber die Hohe etwaiger Entgelte, Dauer, Nutzerzahlen und Abrech-
nungsmodalitaten, Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchfiihrung der Aufgaben
nach diesem Buch erforderlich ist. Dasselbe qilt fir Vermieter von Gewerberaumen
oder Gewerbeflachen, die von den in Satz 1 genannten Personen zum Zwecke
einer Erwerbstatigkeit angemietet werden. § 21 Absatz 3 Satz 4 des Zehnten Bu-
ches gilt entsprechend.

(6) Wer Auskilnfte nach den Absatzen1 bis 5 erteilen muss, hat auf Verlan-
gen des zustandigen Tragers entsprechende Beweismittel zu bezeichnen, vorzu-
legen und ihrer Vorlage durch Dritte zuzustimmen.

(7) Soweit fur die in den Absatzen 1 bis 5 genannten Angaben Vordrucke
vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.”
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b) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 8 und wird die Angabe ,Absatzen 1 bis 4°
wird durch die Angabe ,Absatzen 1 bis 5* ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 9 und in Satz 1 wird die Angabe ,Absatzen
2, 3 Satz 1 und Absatz 4“ wird durch die Angabe ,Absatzen 2, 3 Satz 1 und den
Absatzen 4 und 5" ersetzt.

Artikel 10

Folgeanderungen

(1) Das Bundesausbildungsférderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. Dezember 2010 (BGBI. | S. 1952; 2012 | S. 197), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 249) geandert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

In § 2 Absatz 6 Nummer 1 wird die Angabe ,Birgergeld durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld“ ersetzt.

(2) Das Wohnraumférderungsgesetz vom 13. September 2001 (BGBI. | S. 2376), das
zuletzt durch Artikel 12 Absatz 15 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2328)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 21 Absatz 2 Nummer 7.1 wird die Angabe ,Blrgergeld” durch die Angabe ,,Grundsiche-
rungsgeld“ ersetzt.

(3) Das Mikrozensusgesetz vom 7. Dezember 2016 (BGBI. | S. 2826), das zuletzt
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 191) geandert worden
ist, wird wie folgt geandert:

1. In§ 7 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe
»Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. In § 8 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa wird die Angabe ,Burger-
geldes” durch die Angabe ,Grundsicherungsgeldes” ersetzt.

(4) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar
2008 (BGBI. | S. 162), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 173) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. §44a Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
a) In Satz 1 Nummer 2 wird werden die Angabe ,§ 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz
6“ durch die Angabe ,§ 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und die Angabe ,auffor-
dert“ durch die Angabe ,verpflichtet” ersetzt.
b) In Satz 3 wird die Angabe ,§ 15" durch die Angabe ,§§ 15 und 15a“ ersetzt.
2. In § 45a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,§ 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 durch
die Angabe ,§ 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3" und die Angabe ,auffordert” durch die

Angabe ,verpflichtet” ersetzt.

3. § 104 Absatz 17 wird durch den folgenden Absatz 17 ersetzt:
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,(17)Auf Personen, die nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in der bis einschlie3lich [einsetzen: Datum des Tages vor dem
Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung zur Teil-
nahme am Integrationskurs oder an einer MaRnahme der berufsbezogenen Deutsch-
sprachférderung aufgefordert wurden, ist § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 beziehungs-
weise § 45a Absatz 2 Satz 1 in der bis einschlielich [einsetzen: Datum des Tages vor
dem Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung weiter
anzuwenden.*

(5) Die Deutschsprachférderverordnung vom 4. Mai 2016 (BAnz AT 04.05.2016 V1),
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2847) geandert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In § 4 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Aufforderung nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder
Absatz 6 durch die Angabe ,Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3°
ersetzt.

2. In § 6 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,Aufforderung nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder
Absatz 6 durch die Angabe ,Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3*
ersetzt.

3. § 27a wird durch den folgenden § 27a ersetzt:

,S 27a

Auf Personen, die nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch in der bis einschlieBlich [einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung zur Teil-
nahme an einer Mallhahme der berufsbezogenen Deutschsprachférderung aufgefor-
dert wurden, sind § 4 Absatz 2 Satz 1 und § 6 Absatz 2 Satz 4 in der bis einschliellich
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkraftireten nach Artikel 11 Absatz 1 dieses
Gesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden.”

(6) Die Kindesunterhalt-Formularverordnung vom 19. Juni 1998 (BGBI. | S. 1364), die
zuletzt durch Artikel 12 Absatz 20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2328)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,Blirgergeld” durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld“ und die Angabe ,Blrgergeldes” durch die Angabe ,Grundsicherungsgel-
des” ersetzt.

(7) Das Gesetz uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2586, 2587), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 109) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

In § 250 Absatz 1 Nummer 12 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsi-
cherungsgeld ersetzt.

(8) Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2009 (BGBI. | S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 449) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 6a Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,Birgergeldes” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch® ersetzt.
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(9) Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBI. | S. 1856), das zuletzt
durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,Blrgergeld durch die Angaben ,Grundsiche-
rungsgeld“ ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird die Angabe ,Blrgergeldes” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeldes® ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeldes® durch die Angabe ,Grundsicherungsgel-
des” ersetzt.

2. In § 14 Absatz 2 Nummer 30 Buchstabe ¢ wird die Angabe ,Blrgergeldes® durch die
Angabe ,Grundsicherungsgeldes” ersetzt.

(10) Das Soldatenentschadigungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBI. | S. 3932, 3933),
das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juni 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 143) gean-
dert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 20 Absatz 4 wird die Angabe ,Bulrgergeld® durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld®
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ersetzt.

(11) Das Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBI. | S. 1078), das zuletzt durch Ar-
tikel 12 Absatz 16 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2328) geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld durch die Angabe
»Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe ,Blirgergeld durch die Angabe
,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

(12) Das Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBI. | S.
1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 408) geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In § 3 Absatz 1 Nummer 1a wird jeweils die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld” ersetzt.

(13) Das Zweite Gesetz Uber die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBI. | S. 2477, 2557), das zuletzt durch Artikel 13a des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 408) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,Blrgergeld durch die Angabe
,Grundsicherungsgeld” ersetzt.

2. In§40 Absatz 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld® ersetzt.

3. In § 49 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.
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(14) Verordnung zur Regelung des Grundsicherungs-Datenabgleichs vom 27. Juli 2005
(BGBI. | S. 2273) wird wie folgt geandert:

In § 2 Absatz 5 wird die Angabe ,§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2“ durch die Angabe ,§ 12
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3“ ersetzt.

(15) Die Burgergeld-Verordnung vom 17. Dezember 2007 (BGBI. | S. 2942), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. August 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 267) geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
»verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtbertcksichtigung von
Einkommen und Vermoégen beim Grundsicherungsgeld (Grundsicherungsgeld-Ver-

ordnung - GrusiG-V)".

2. In § 1 Absatz 1 Nummer 9 wird die Angabe ,Blrgergeld” wird durch die Angabe ,Grund-
sicherungsgeld® ersetzt.

(16) Die Erreichbarkeits-Verordnung vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 207), wird wie
folgt geandert:

1. In § 7 Absatz 2 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,,Grundsicherungsgeld®
ersetzt.

2. § 8 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»3 8 Erreichbarkeit von Personen, die Arbeitslosengeld und Grundsicherungsgeld
beziehen®.

b) In Satz 1 wird die Angabe ,Blrgergeld“ durch die Angabe ,Grundsicherungsgeld*
ersetzt.

(17) Die Datenerfassungs- und -Ubermittlungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2006 (BGBI. | S. 152), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2759) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 3 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe ,Blrgergeld* durch die Angabe ,Grundsicherungs-
geld” ersetzt.

(18) Das Regelbedarfsermittlungsgesetz vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2855), das
durch Artikel 12 Absatz 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2328) gean-
dert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 3 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,Burgergeld” durch die Angabe ,Grundsiche-
rungsgeld” ersetzt.

Artikel 11

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Juli 2026 in Kraft.



-35- Bearbeitungsstand: 10.11.2025 13:31

(2) Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a, Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe b und ¢, Nummer
3, 5und 7 und Artikel 7 treten am 1. August 2027 in Kraft.
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Begriundung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Nach einer langeren Phase eines recht aufnahmefahigen Arbeitsmarktes ist die Situation
zuletzt herausfordernder und vielschichtiger geworden. Die anhaltende konjunkturelle Stag-
nation ist mit umfassenden strukturellen Anpassungen in vielen Wirtschaftszweigen ver-
bunden. Zugleich sind groRe Transformationsaufgaben im Bereich der Digitalisierung, De-
karbonisierung und Demografie zu bewaltigen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit steigt seit dem Jahreswechsel 2022/2023, die Abgangs-
rate in Beschaftigung bewegt sich auf sehr niedrigem Niveau. Insbesondere die gestiegene
Langzeitarbeitslosigkeit ist bedenklich. Zugleich bestehen in vielen Branchen Fachkraf-
teengpasse und Unternehmen finden keine geeigneten Mitarbeitenden.

Diese Situation setzt auch die Grundsicherung flir Arbeitsuchende unter Druck, auf diese
vielschichtigen Herausforderungen eine angemessene Antwort zu finden. Sie ist eine zent-
rale Saule der Teilhabesicherung im Sozialstaat und muss gleichzeitig ihre Funktion im Ar-
beitsmarkt erfullen. Dazu bendétigt sie klare, durchsetzbare Regeln und die Mitwirkungsbe-
reitschaft aller erwerbsfahigen Menschen, die Leistungen der Grundsicherung fir Arbeitsu-
chende beziehen. In einem unsicheren und volatilen Umfeld ist die Grundsicherung fur Ar-
beitsuchende nur dann resilient und akzeptiert, wenn fir alle Birgerinnen und Blrger ge-
wahrleistet ist, dass es fair und gerecht zugeht und nur diejenigen Unterstitzung erhalten,
die diese wirklich bendtigen. Daher ist das Gleichgewicht zwischen Unterstitzung und Mit-
wirkung, zwischen Solidaritat und Eigenverantwortung immer wieder zu Uberprufen und neu
auszubalancieren.

Konkret heil3t das: Um die Grundsicherung fiir Arbeitsuchende auch in Zukunft finanzieren
zu konnen, sollten Menschen so schnell wie moglich in Arbeit kommen. Die Bundesregie-
rung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, mit der Umgestaltung der Grundsicherung fir Ar-
beitsuchende die Vermittlung in Arbeit zu starken. Dabei kommt es sowohl auf die Mitwir-
kung der leistungsbeziehenden Menschen an, als auch darauf, den Jobcentern wirksamere
Instrumente an die Hand zu geben, mit denen diese eingefordert werden kann. Zugleich
sollen die Jobcenter Menschen noch besser auf dem Weg in Arbeit unterstitzen, insbeson-
dere dann, wenn dieser Weg lang sein kdnnte. Au3erdem wird mit diesem Gesetz unter-
strichen, dass die Menschen, die Leistungen der Grundsicherung flr Arbeitsuchende be-
ziehen, auch Chancen fur die Unternehmen und die Deckung des Arbeitskraftebedarfs bie-
ten. Dieses Potenzial will die Bundesregierung noch starker nutzen.

Die Integration in Erwerbsarbeit ist das vorrangige Ziel der Grundsicherung fir Arbeitsu-
chende. Dadurch sollen die Menschen ihren Lebensunterhalt vollstdndig und mdglichst
dauerhaft aus eigenen Kraften bestreiten. Dies soll in einer ausdricklichen Regelung des
Vermittlungsvorrangs hervorgehoben werden. Zudem soll die Pflicht der Leistungsberech-
tigten, inre Arbeitskraft im maximal zumutbaren Umfang bis zur vollstandigen Uberwindung
der Hilfebedurftigkeit einzusetzen, starker betont werden. Damit die Menschen ihren Le-
bensunterhalt dauerhaft aus eigenen Kraften bestreiten konnen, sollten Integrationen mog-
lichst nachhaltig erfolgen. Hierzu bedarf es weiterhin einer gezielten Férderung von Men-
schen mit Vermittlungshemmnissen.

Fir eine wirksame Unterstltzung Leistungsbeziehender verfugen die Jobcenter tUber eine
Vielzahl an ausdifferenzierten und bewahrten Férdermdéglichkeiten. Sie leiten Menschen mit
unterschiedlichsten Bedarfen zielgenau durch Angebote der Beratung, Unterstiitzung oder
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Vermittlung bei ihrem Weg in Beschaftigung. Weiterbildung und Qualifizierung steigern die
Wahrscheinlichkeit und Nachhaltigkeit von Integrationen. Gleichzeitig leisten die Jobcenter
damit einen Beitrag zur Fachkraftesicherung.

Um bei der Integration in Arbeit noch besser helfen zu kénnen, soll jedem leistungsbezie-
henden Menschen im Kooperationsplan ein personliches Angebot der Beratung, Unterstt-
zung oder Vermittlung gemacht werden. Das erhéht die Transparenz und Nachvollziehbar-
keit der diesbezlglichen Leistungen der Jobcenter. Die Jobcenter beraten kontinuierlich
alle Leistungsberechtigten im weiteren Verlauf ihres Leistungsbezugs, begleiten die schritt-
weise Umsetzung des Kooperationsplans und aktualisieren die darin enthaltenen Angebote
nach Bedarf nach dem unveranderten § 15 Absatz 3 Satz 2 SGB |I.

Die Forderung nach § 16e SGB Il hat sich als besonders wirksam erwiesen, um Menschen
nach Jahren der Arbeitslosigkeit vermitteln zu kénnen. Uber 60 Prozent der Teilnehmenden
schaffen nach Férderende den Ubergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschéfti-
gung, die meisten bleiben langerfristig bei demselben Arbeitgeber. Mit der Umstellung auf
das Tatbestandsmerkmal des Langzeitleistungsbezuges wird die Férderung fir Personen-
gruppen gedffnet, die zwar vergleichbar stark vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, bis-
lang aber aufgrund der beschrankten Zugangsvoraussetzungen nicht erreicht werden konn-
ten.

Fur viele Menschen ist die Vermittlung in Arbeit aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschran-
kungen erschwert. Deshalb ist es erforderlich, im Rahmen der Beratung bei Bedarf friihzei-
tig auf Leistungen anderer Trager zu verweisen, die der Stabilisierung oder Wiederherstel-
lung der Erwerbsfahigkeit dienen. Damit soll eine ganzheitliche praventive Eingliederungs-
strategie und die hierflr erforderliche rechtskreisiibergreifende Zusammenarbeit gestarkt
werden.

Der beste Schutz vor Langzeitarbeitslosigkeit ist eine abgeschlossene berufliche Ausbil-
dung. Daher sollen junge Menschen noch besser bei der beruflichen Orientierung und der
Einmdndung in eine Berufsausbildung unterstitzt werden. Damit wird ein Beitrag geleistet,
der Entstehung von Langzeitarbeitslosigkeit schon in jungen Jahren entgegenzuwirken und
somit Zeiten des Leistungsbezugs zu vermeiden oder zumindest zu verkiirzen. Hierflr sind
die Forderinstrumente und -regelungen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III)
noch nicht hinreichend ausgestaltet. Trotz der bereits bestehenden Bandbreite an Leistun-
gen der aktiven Arbeitsférderung kdnnen bislang nicht alle Férderbedarfe abgedeckt wer-
den. Es hat sich gezeigt, dass bestehende Leistungen des SGB Il fur die Herausforderun-
gen bei jungen Menschen - insbesondere mit komplexen personlichen Lebenslagen - bis
dato nicht immer eine adaquate Antwort liefern. Es fehlen unter anderem Madglichkeiten
einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung junger Menschen. Denn nur Unterstitzungs-
angebote, die die konkrete Lebenssituation in den Blick nehmen und eine darauf zuge-
schnittene Hilfestellung beinhalten, bieten die Gewahr fir eine erfolgreiche und nachhaltige
Arbeitsmarktintegration. Mit diesem Gesetz soll diese Forderlliicke geschlossen werden.
Damit soll auch der Zielsetzung der Ausbildungsgarantie Rechnung getragen werden, je-
dem jungen Menschen die optimale Unterstitzung fur einen Zugang in Berufsausbildung
zu gewabhrleisten.

Um den langfristigen Leistungsbezug von Familien zu vermeiden und die Erwerbstatigkeit
insbesondere von Frauen zu férdern, sollen Erziehende friihzeitig beraten, geférdert und in
Arbeit integriert werden. Aufgrund der bisherigen Regelung zur Zumutbarkeit in § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3 SGB Il stehen Erziehende haufig Uber langere Zeitrdume nicht zur In-
tegration in den Arbeitsmarkt oder zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Mallhahmen
oder Integrationskursen zur Verfigung. Dies hat langfristige negative Folgen fur deren Er-
werbsbiographien und wirtschaftliche Eigensténdigkeit, insbesondere von Frauen. Er-
werbstatigkeit von Eltern hat zudem eine wichtige Vorbildfunktion fur Kinder und beeinflusst
deren spateren Erwerbsbiographie positiv. Mit diesem Gesetz soll der Zeitpunkt, ab dem
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fur Erziehende die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit oder die Teilnahme an einer Eingliede-
rungsmafnahme in der Regel zumutbar ist, auf die Vollendung des ersten Lebensjahres
des Kindes abgesenkt werden.

Um fur Menschen im Leistungsbezug auch langfristig und im erforderlichen Umfang die
notwendige Unterstitzung anbieten zu kénnen, brauchen Jobcenter eine stabile finanzielle
Grundlage. Dem Ansatz ,Arbeit statt Leistungsbezug finanzieren“ folgend, sollen die Job-
center mit diesem Gesetz mehr Planungssicherheit fur die Finanzierung der Beschafti-
gungsférderung durch den Passiv-Aktiv-Transfer und dadurch auch mehr Spielraume fir
die Eingliederung in Arbeit erhalten.

Die Erfahrung in den Jobcentern zeigt, dass die meisten Menschen im Integrationsprozess
mitwirken und den Leistungsbezug aus eigenem Antrieb so schnell wie moglich wieder be-
enden wollen. Gleichzeitig ist aber deutlich geworden, dass den Jobcentern wirksame und
unburokratische Moglichkeiten fehlen, um auf Falle von fehlender Mitwirkung, Arbeitsver-
weigerung oder Sozialleistungsmissbrauch effektiv reagieren zu kénnen.

Im Umgang mit Leistungsberechtigten, die auf Einladungen der Jobcenter zu Beratungs-
terminen nicht reagieren (sog. Meldeversaumnisse), haben sich Leistungsminderungen von
nur zehn Prozent des Regelbedarfs in vielen Fallen als wirkungslos erwiesen. Dabei ist die
Kommunikation zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcentern im Rahmen der Beratung
unerlassliche Grundlage flir einen erfolgreichen Integrationsprozess. Weiterhin zeigt sich,
dass die Jobcenter wenig Handhabe im Umgang mit Menschen haben, die dauerhaft nicht
zu Terminen erscheinen. Leistungen erhalt jedoch nur, wer auch erreichbar ist. Um die Ter-
mintreue der Leistungsberechtigten zu verbessern und so die personellen Ressourcen der
Jobcenter moglichst wirkungsvoll einzusetzen, soll die Hohe der Leistungsminderung bei
Meldeversaumnissen erhoht werden. Zudem soll eine Regelung geschaffen werden, die
klarstellt, unter welchen Umstanden Leistungsbeziehende nach mehrfachen Meldever-
saumnissen als nicht erreichbar gelten und somit keinen Anspruch mehr auf Leistungen
nach dem SGB Il haben.

Das Anliegen nach einer hdheren Verbindlichkeit wird ebenfalls umgesetzt: Sobald Leis-
tungsbeziehende eine Einladung zu einem Gesprach ohne wichtigen Grund nicht wahrneh-
men, kdnnen sie kunftig ab diesem Zeitpunkt per Verwaltungsakt unmittelbar zur Mitwirkung
verpflichtet werden. Um gleich zu Beginn des Integrationsprozesses Verbindlichkeit herzu-
stellen und um eine gute Arbeitsbeziehung zu den Leistungsberechtigten zu férdern, erfolgt
das erste Gesprach personlich im Jobcenter. Wenn Leistungsbeziehende Schritte, die aus
Kooperationsplan folgen, nicht erbringen, werden sie mit Verwaltungsakten zur Mitwirkung
verpflichtet. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcen-
tern weiterhin moglichst unburokratisch gestaltet: Wer sich anstrengt und mitwirkt, muss
nicht per Verwaltungsakt verpflichtet werden.

Damit die Jobcenter schneller, verbindlicher und unbirokratischer handeln konnen, wird
das Schlichtungsverfahren abgeschafft.

Leistungsminderungen werden vereinheitlicht und wirkungsvoller. Bislang war eine gestaf-
felte Minderungshdhe und -dauer beginnend bei 10 Prozent des malRgebenden Regelbe-
darfs fur einen Monat vorgesehen, kiinftig kann sofort um spurbare 30 Prozent fir drei Mo-
nate gemindert werden. Auch die sog. Arbeitsverweigerer-Regelung wird praxistauglicher
und wirkungsvoller gestaltet, indem eine Mindestdauer fir den Entzug des Regelbedarfes
von einem Monat festgelegt wird und eine Vorpflichtverletzung nicht mehr erforderlich ist.
Durch diese Anderungen wird auch die praventive Wirkung der Leistungsminderungen ge-
starkt.

Dabei ist wichtig, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht unverschuldet in
Notlagen geraten. Deshalb sollen die Schutzmechanismen insbesondere fir diese Gruppe
gestarkt werden.
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Fur die Funktionsfahigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz des Sozialstaats ist entschei-
dend, dass Steuermittel, die fir hilfsbedurftige Menschen bestimmt sind, nur in Fallen in
Anspruch genommen werden, in denen wirkliche Bedurftigkeit vorliegt. Vielen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern, die selbst Uber kein oder Gber nur geringes Vermogen ver-
fugen, fehlt die Bereitschaft, existenzsichernde Leistungen flir Menschen zu finanzieren,
die Uber Vermdgen verfligen oder deren Wohnbedarfe mit Blick auf den Flirsorgecharakter
der Grundsicherung unverhaltnismafig hoch sind. Hierzu soll der Zugang zu Grundsiche-
rungsleistungen fir Menschen mit héherem Vermogen oder unverhaltnismalig hohen Kos-
ten fir Unterkunft begrenzt werden. Dadurch werden Geldleistungen in der Grundsicherung
Zielgenauer eingesetzt.

Werden Sozialleistungen missbrauchlich in Anspruch genommen, schadet das der Akzep-
tanz des Sozialstaats und missachtet die Leistung all derer, die mit ihren Steuern und Bei-
tragen solidarisch das Sozialsystem tragen. Die Jobcenter erhalten daher wirksamere In-
strumente zur Bekdmpfung des Sozialleistungsmissbrauchs. Dazu wird auch die Zusam-
menarbeit mit den Behodrden der Zollverwaltung intensiviert. Durch die verbindliche Mel-
dung von Verdachtsfallen von Schwarzarbeit und der Unterschreitung des Mindestlohnes
kann die Prufdichte der Zollverwaltung sowohl bei Leistungsberechtigten nach dem SGB ||
als auch bei deren Arbeitgebern erhoht werden und Leistungsmissbrauch im SGB Il noch
konsequenter nachgegangen werden.

Zur Vermeidung langfristiger Hilfebedurftigkeit von Selbstandigen wird klargestellt, dass in
der Regel nach einem Jahr im Leistungsbezug zu prifen ist, ob ein Verweis auf eine andere
Tatigkeit zumutbar ist.

Die Bundesagentur fur Arbeit stellt durch zentral verwaltete Verfahren der Informationstech-
nik fur Bargerinnen und Burger sowie Beschaftigte in den gemeinsamen Einrichtungen zahl-
reiche Verwaltungsangebote zur Verfiigung. Im Rahmen der digitalen Transformation der
Gesellschaft wiinschen sich Burgerinnen und Burger sowie Beschaftigte zunehmend elekt-
ronische Verwaltungsangebote. Aufgrund des durch die Demografie bedingten Riickgangs
an Beschaftigten missen Beschaftigte zielgerichtet durch Verfahren der Informationstech-
nik entlastet werden. Deshalb sollen die zentral verwalteten Verfahren der Informations-
technik auf Modernisierung sowie auf eine wirtschaftliche und effiziente Abwicklung von
Verwaltungsablaufen ausgerichtet werden.

In rechtskreistbergreifenden Kooperationen, vielerorts Jugendberufsagenturen genannt,
arbeiten die zentralen Akteure am Ubergang von der Schule in den Beruf gemeinsam an
einer bestmdglichen Unterstiitzung junger Menschen. Ein aufeinander abgestimmtes Leis-
tungsangebot der Sozialleistungstrager, mit dem eine passgenaue Unterstlitzung erreicht
und Doppelstrukturen vermieden werden, ist dabei ebenso wichtig wie ein Verantwortungs-
bewusstsein flr das gemeinsame Ziel. Es gilt daher, die vielerorts bereits erfolgreich arbei-
tenden Kooperationen ebenso zu férdern wie jene, die sich noch in den Anfangen der Zu-
sammenarbeit befinden. Deshalb soll mit diesem Gesetz ein flachendeckender Ausbau von
Kooperationen im Sinne einer Jugendberufsagentur geférdert werden.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Bedarfsdeckende Erwerbsarbeit einfordern (§ 2, § 10 Absatz 2 Nummer 5 SGB Il)

Es wird klargestellt, dass dem Nachrang der Grundsicherung und dem Grundsatz des For-
derns zufolge erwerbsfahige Leistungsberechtigte dazu verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft
im maximal zumutbaren Umfang bis zur vollstandigen Uberwindung der Hilfebedurftigkeit
einzusetzen. Soweit es hierfur erforderlich und zumutbar ist, sind erwerbsfahige Leistungs-
berechtigte somit auch zur Aufnahme einer Vollzeittatigkeit verpflichtet. Dies gilt insbeson-
dere flr alleinstehende erwerbsfahige Leistungsberechtigte. Zur Vermeidung langfristiger
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Hilfebedurftigkeit von Selbstandigen wird klargestellt, dass in der Regel nach einem Jahr
im Leistungsbezug zu prifen ist, ob ein Verweis auf eine andere Tatigkeit zumutbar ist.

Vorrang der Vermittlung starken (§ 3a SGB II)

Die Bedeutung der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit wird durch eine ausdruckliche Re-
gelung des Vorrangs der Vermittlung verstarkt. Das Ziel der nachhaltigen und dauerhaften
Integration, vor allem durch Qualifizierung und Weiterbildung, bleibt uneingeschrankt erhal-
ten. Dies gilt insbesondere fur erwerbsfahige Leistungsberechtigte unter 30 Jahren.

Erziehende friihzeitig aktivieren (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB )

Der Zeitpunkt, ab dem fiir Erziehende die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit oder die Teil-
nahme an einer Eingliederungsmaflinahme oder Sprachkurs unter der Voraussetzung einer
vorhandenen Betreuungsmoglichkeit in der Regel zumutbar ist, wird auf die Vollendung des
ersten Lebensjahres des Kindes abgesenkt.

Weiterentwicklung Kooperationsplan, personliches Angebot (§ 15 SGB II)

Der Kooperationsplan wird durch die Aufnahme eines personlichen Angebots der Beratung,
Unterstitzung oder Vermittlung weiterentwickelt und seine Funktion als ,roter Faden® des
Integrationsprozesses gestarkt. Damit soll verdeutlicht werden, dass kunftig nicht nur die
Anforderungen zur Mitwirkung steigen, sondern auch die konkreten Angebote der Jobcen-
ter fur die Leistungsberechtigten transparenter gemacht werden. Die Jobcenter beraten
kontinuierlich alle Leistungsberechtigten im weiteren Verlauf ihres Leistungsbezugs, beglei-
ten und Uberprifen die schrittweise Umsetzung des Kooperationsplans und aktualisieren
diesen nach Bedarf nach dem unveranderten § 15 Absatz 3 Satz 2 SGB II. Die weiteren
Anpassungen im § 15 dienen dazu, die Bedeutung der Vermittlung in Erwerbsarbeit zu
starken, die aktive Rolle der Jobcenter bei der Einleitung von Rehabilitationsverfahren zu
betonen und die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen und schwerbehinderter Perso-
nen besser zu berlcksichtigen.

Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen zur Forderung von Langzeitleistungsbeziehen-
den (§ 16e SGB II)

Durch die Umstellung der Fordervoraussetzungen von Langzeitarbeitslosigkeit auf Lang-
zeitleistungsbezug wird der Zugang zur Forderung erleichtert, um mehr Menschen mit be-
sonderem Unterstitzungsbedarf eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eréffnen. Zu-
dem werden geférderte Beschaftigungen in den Schutz der Arbeitslosenversicherung ein-
bezogen.

Starkung der Beriicksichtigung von Gesundheitsaspekten (§ 14 SGB 1)

Die Bedeutung von Gesundheitsaspekten fir eine dauerhafte Eingliederung in den Arbeits-
markt wird starker betont. Ziel ist es, durch eine frihzeitige Verweisung auf Praventions-
und Gesundheitsleistungen anderer Trager sowie auf Leistungen zur Teilhabe im Sinne des
§ 5 des Neunten Buches eine drohende Einschrankung oder den Verlust der Erwerbsfahig-
keit zu verhindern. Eine ganzheitliche, praventive Eingliederungsstrategie wird somit unter-
stutzt.

Gesetzliche Verankerung und Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers (§ 44f SGB 1)

Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) wird gesetzlich verankert und auf weitere Instrumente aus-
geweitet. Das Vorhaben stéarkt 6ffentlich geférderte Beschaftigung, einschlieflich den sozi-
alen Arbeitsmarkt, schafft neue Spielrdume bei der Eingliederung in Arbeit und tragt zum
Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit bei. Aulierdem wird die Finanzierungssicherheit fur die
Jobcenter gestarki.
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Starkung der Verbindlichkeit (8§ 15, 15a SGB II)

Das Anliegen nach einer héheren Verbindlichkeit wird ebenfalls umgesetzt: Sobald Leis-
tungsbeziehende eine Einladung zu einem Gesprach ohne wichtigen Grund nicht wahrneh-
men, kdnnen sie kinftig ab diesem Zeitpunkt per Verwaltungsakt unmittelbar zur Mitwirkung
verpflichtet werden. Das erste Gesprach zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Ko-
operationsplans wird personlich im Jobcenter geflhrt. Wenn Leistungsbeziehende Schritte,
die aus Kooperationsplan folgen, nicht erbringen, werden sie mit Verwaltungsakten mit
Rechtsfolgenbelehrung zur Mitwirkung verpflichtet. Dadurch werden die Pflichten der Leis-
tungsbeziehenden im Hinblick auf ihre Mitwirkung hervorgehoben und in den Fallen recht-
lich verbindlich geregelt, in denen es erforderlich ist. Das betrifft u. a. ihre Eigenbemuhun-
gen, die Verbindlichkeit einer Arbeitsaufnahme oder die Zuweisung in Ma3nahmen zur Ein-
gliederung in Arbeit. Der Kooperationsplan dient dabei als Grundlage. Kommt kein Koope-
rationsplan zustande, ist die Mitwirkung unmittelbar durch Verwaltungsakt verpflichtend zu
machen. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcentern
weiterhin moglichst unbirokratisch gestaltet: Wer sich anstrengt und mitwirkt, muss nicht
per Verwaltungsakt verpflichtet werden.

Damit die Jobcenter schneller, verbindlicher und unbirokratischer handeln konnen, wird
das Schlichtungsverfahren abgeschafft.

Starkung der Mitwirkungspflichten im SGB 1l (§§ 7b, 31-32a SGB Il)

Bei einer Pflichtverletzung wird eine einheitliche Minderungshdéhe und -dauer von 30 Pro-
zent fur drei Monate festgelegt. Die Rechtsfolgen bei einem Meldeversdumnis werden an-
gepasst. Bei einem wiederholten Meldeversaumnis werden die Leistungen nunmehr fir ei-
nen Monat um 30 Prozent gemindert. Leistungsberechtigten, die mehrfach wiederholt und
grundlos nicht zu Terminen im Jobcenter erscheinen, wird der Regelbedarf vorerst entzo-
gen. Die Bedarfe fur Unterkunft und Heizung sollen in diesen Fallen direkt an den Vermieter
gezahlt werden. Ziel ist es, dass diese Personen sich wieder im Jobcenter melden, damit
der Beratungs- und Integrationsprozess durchgefiihrt werden kann. Erscheinen die Leis-
tungsberechtigten nicht innerhalb eines Monats persoénlich im Jobcenter, gelten sie als nicht
erreichbar und in letzter Konsequenz entfallt der Leistungsanspruch vollstandig.

Dabei wird zum Schutz von psychisch Erkrankten und von Menschen, die mit einem schrift-
lichen Anhérungsverfahren Uberfordert sind, vor unverschuldeten Notlagen, die durch Leis-
tungsminderungen entstehen kdnnen, gesetzlich geregelt, dass die Anhorung personlich
erfolgen soll und im damit verbundenen Verfahren eine psychische Erkrankung als beson-
ders schutzwirdiger Umstand zu berucksichtigen ist.

Daruber hinaus wird die sogenannte Arbeitsverweigerer-Regelung wirkungsvoller und pra-
xistauglicher ausgestaltet. Es wird eine Mindestdauer fur den Entzug des Regelbedarfes
von einem Monat festgelegt. Zudem ist eine Vorpflichtverletzung nicht mehr erforderlich.
Die Bedarfe fir Unterkunft und Heizung sollen in diesen Fallen direkt an den Vermieter
gezahlt werden.

Abschaffung der Karenzzeit Vermogen und Neuregelung des Schonvermogens

(§ 12 SGB I)

Die Karenzzeit beim Schonvermdgen wird gestrichen. Die Héhe des Schonvermdgens wird
nach Altersstufen gestaffelt geregelt.

Deckelung der Aufwendungen flir die Unterkunft auch in der Karenzzeit, Beriicksichtigung
der Mietpreisbremse (§ 22 SGB II)
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Aufwendungen fiir die Unterkunft, die Gber dem Anderthalbfachen der értlichen Angemes-
senheitsgrenze liegen, werden kiinftig - auch in der Karenzzeit - nicht mehr als Bedarf an-
erkannt.

Sind die Aufwendungen im Verhaltnis zur Wohnflache zu hoch oder verstof3en sie gegen
eine ortlich festgelegte Mietpreisbremse, sind sie nicht angemessen. In diesem Fall greift
die Pflicht der Leistungsberechtigten zu einer Kostensenkung auch in der Karenzzeit.

Bekdmpfung von Schwarzarbeit und Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns

(§64 SGB II)

Die Jobcenter werden verpflichtet, Anhaltspunkte fur vorsatzliche Schwarzarbeit oder die
Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns an die zustandigen Behorden der Zollver-
waltung zu melden.

Konkretisierung der Regelung zur Zumutbarkeit fir Selbstandige (§ 10 SGB II)

Zur Vermeidung langfristiger Hilfebedurftigkeit von Selbstandigen wird klargestellt, dass in
der Regel nach einem Jahr im Leistungsbezug zu prifen ist, ob ein Verweis auf eine andere
Tatigkeit zumutbar ist. Grundlage der Entscheidung ist regelmafig eine Tragfahigkeitspri-
fung, die aufzeigen soll, ob durch die bisherige selbstandige Tatigkeit die Hilfebedurftigkeit
der Bedarfsgemeinschaft beendet werden kann.

Einfihrung einer Digitalisierungsnorm (§ 50b SGB II)

Mit strategischen Zielmarken werden die zentral verwalteten Verfahren der Informations-
technik auf Modernisierung sowie eine effiziente Abwicklung von Verwaltungsablaufen aus-
gerichtet:

Verwaltungsablaufe werden Ende-zu-Ende digitalisiert und automatisiert. Dabei werden die
Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer systematisch berlcksichtigt.

Um zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik auf dem Stand der Technik bereit-
stellen zu kénnen, ist die Pilotierung neuer Technologien erforderlich. Mit der Experimen-
tierklausel erhalt die Bundesagentur die Moglichkeit, neue Technologien niedrigschwellig
zu erproben und hieraus Schlussfolgerungen fiir die Wirtschaftlichkeit dieser Technologien
zu ziehen. Mit der wirtschaftlichen Modernisierung informationstechnischer Infrastrukturen
wird die Anpassungsfahigkeit zentral verwalteter Verfahren der Informationstechnik an
neue Anforderungen erhdht, die beispielsweise aus Gesetzesnovellierungen resultieren.

Ausschluss von nachgereichten Unterlagen und Auskinften (§ 41a SGB 1)

Um die Mitwirkungspflichten zu starken und um die Verwaltung und die Gerichte im Rah-
men der endguiltigen Leistungsfestsetzung zu entlasten, wird die Bericksichtigung von Aus-
kinften und Unterlagen mit Abschluss des Verwaltungsverfahrens bzw. Widerspruchver-
fahrens ausgeschlossen, wenn zuvor eine angemessene Frist zur Vorlage der Unterlagen
gesetzt und schriftlich Gber die Rechtsfolgen belehrt worden ist.

Forderung schwer zu erreichender junger Menschen (§ 16h SGB |I)

Durch eine redaktionelle Bereinigung werden eventuell bestehende Unsicherheiten in der
Praxis vermieden. Das starkt das Instrument und bewirkt langfristig, dass jeder junge
Mensch Moglichkeiten erhalt, eine Ausbildung zu machen.

Zusammenarbeit mit den fir die Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuung junger Men-
schen zustidndigen Beteiligten (§ 9b SGB i)
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Die Zusammenarbeit der Agenturen fir Arbeit bei der arbeitsmarktpolitischen Fdrderung
junger Menschen mit den weiteren zustandigen Beteiligten werden deutlich herausgestellt
und die entsprechenden Sozialleistungstrager und Akteure konkret benannt. Damit wird der
essenziellen Bedeutung rechtskreisibergreifender Zusammenarbeit zur Férderung junger
Menschen Rechnung getragen. Damit sollen junge Menschen passgenaue und verzahnte
Unterstltzung erhalten kénnen.

Forderung junger Menschen in rechtskreistibergreifenden Kooperationen (§ 10 SGB lil)

Die Férderung der Entstehung und Fortfliihrung rechtskreisiibergreifender Kooperationen
der wesentlichen Beteiligten des ortlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes (vielerorts Ju-
gendberufsagenturen genannt), die junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben unter-
stutzen, wird nunmehr konkret im SGB Il geregelt und ihre Bedeutung damit herausgestellt.
Die Agenturen fir Arbeit sollen auf den Auf- und Ausbau der Kooperationen hinwirken. Zu-
dem konnen die Agenturen fur Arbeit dort, wo Bedarf besteht, in Absprache mit den anderen
Sozialleistungstragern koordinierende Aufgaben Gbernehmen.

Umfassende Beratung (§ 28b SGB lIl)

Die Ausrichtung der Beratung fir junge Menschen wird erweitert: Sie soll umfassend erfol-
gen und dadurch auf ein héchstmdgliches Mall an Nachhaltigkeit ausgelegt sein.

Jungen Menschen mit besonderem Unterstiitzungsbedarf soll eine ganzheitliche Beratung
und Betreuung zuteilwerden, die alle in der Person und ihrem Lebensumfeld liegenden
Probleme in den Blick nimmt. Die Ausgestaltung der jeweiligen Unterstutzung richtet sich
sowohl nach den Bedarfen des jungen Menschen wie auch nach den Erfordernissen, um
dem erhdhten Unterstitzungsbedarf gerecht zu werden. Dass die Unterstlitzung beratend,
begleitend und auch aufsuchend erfolgen kann, ist Ausdruck des ganzheitlichen Ansatzes.

FUr junge Menschen mit einer Vielzahl von Bedarfen wird die Mdglichkeit eines Fallmana-
gements als Aufgabe der Bundesagentur fir Arbeit festgeschrieben. Das Fallmanagement
stellt eine besondere Form der Organisation von Hilfen dar. Es geht um die Koordination
verschiedenartiger Unterstitzungsangebote bezogen auf die individuellen Problemlagen.
Koordination meint hierbei sowohl die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen als
auch eine fortlaufende Uberpriifung des Erfolgs der gewahlten MalRnahmen und bei Bedarf
ein korrigierendes Eingreifen. Das Fallmanagement soll ein interaktiver Prozess sein, des-
sen kommunikative Basis die Beratung ist.

Auch die Zusammenarbeit der Agenturen fur Arbeit mit den Kommunen wird ausgebaut,
damit junge Menschen und Erwachsene bei Bedarf sozialintegrative Leistungen der Kom-
munen erhalten konnen.

Ausweitung der zu unterbreitenden Informationen an junge Menschen ohne berufliche An-
schlussperspektive (§ 31a SGB i)

Die Agenturen fur Arbeit sollen junge Menschen ohne berufliche Anschlussperspektive, de-
ren Daten ihnen vom jeweiligen Land Ubermittelt werden, Uber ihr Leistungs- und Unterstut-
zungsangebot informieren. Dies umfasst auch neue Leistungsangebote sowie die Leistun-
gen ihrer Kooperationspartner nach § 10 SGB Ill. Die Agenturen fir Arbeit stimmen sich
hierzu mit allen beteiligten Kooperationspartnern ab. Um eine bessere Erreichbarkeit zu
erzielen, wird neben der postalischen kinftig auch eine telefonische Kontaktaufnahme maég-
lich sein.

Forderung schwer zu erreichender junger Menschen (§ 31b SGB lIl)

Fir junge Menschen mit Unterstitzungsbedarf, die hinreichend wahrscheinlich keinen An-
spruch auf Leistungen nach dem SGB Il haben und nicht mit den Agenturen fir Arbeit im
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Kontakt stehen oder bei denen der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Agenturen flr
Arbeit abzubrechen droht oder schon abgebrochen ist, die jedoch einen Unterstitzungsbe-
darf haben, werden zusatzliche Férdermdglichkeiten geschaffen. Sie sollen es ermdgli-
chen, diese jungen Menschen zu erreichen, mit ihnen zu arbeiten und sie an Beratungs-
und Unterstitzungsleistungen (wieder) heranzuflihren. Die Niedrigschwelligkeit des Leis-
tungsangebots ist unerlasslich dafir, dass die schwer zu erreichenden jungen Menschen
von dem Angebotsspektrum mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration erreicht werden.

Verbesserungen bei Berufsorientierung und Betreuung von Personen in auerbetrieblicher
Berufsausbildung (§ 48a SGB lll)

Die mit dem Gesetz zur Starkung der Aus- und Weiterbildungsférderung neu geschaffene
Férderung von Berufsorientierungspraktika wird durch Uberarbeitung der Héhe forderfahi-
ger Unterkunftskosten insbesondere flrr kurze Berufsorientierungspraktika attraktiver aus-
gestaltet. Kunftig konnen erforderliche auswartige Unterbringungen wahrend der kurzen
Praktika mit bis zu 60 Euro je Tag, jedoch maximal 420 Euro im Kalendermonat, geférdert
werden.

Kostenfreie Bereitstellung des IT-Verfahrens ,YouConnect” durch die BA (§ 368 Absatz 2a
SGB Il

Damit die Agenturen fir Arbeit ihren erweiterten Beratungsauftrag effizient erfillen kénnen,
ist ein datenschutzkonformer und vor allem zeitsparender, digitaler Datenaustausch mit den
Leistungstragern, wie der Jugendhilfe oder dem Jobcenter sinnvoll. Mit einer kostenlosen
Bereitstellung von YouConnect durch die BA soll die rechtskreistibergreifende Fallarbeit in
Jugendberufsagenturen gestarkt werden.

1. Exekutiver FuBRabdruck

Die Bundesagentur fur Arbeit wurde bei der Erarbeitung des Erflllungsaufwands einbezo-
gen.

Iv. Alternativen

Keine.

V. Gesetzgebungskompetenz

Anderungen des Zweiten und Zwélften Buches Sozialgesetzbuch

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt fiir die Anderungen im Zweiten Buch So-
zZialgesetzbuch (SGB Il) und im Zwoélften Buch Sozialgesetzbuch (SGB Xll) aus Artikel 74
Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (GG) (Arbeitsvermittlung) und Artikel 74 Absatz
1 Nummer 7 GG (6ffentliche Fursorge) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Der Bund
hat die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Grundsicherung fir Arbeitsuchende, da
hier die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet und die Wahrung
der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesge-
setzlichen Regelung erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 GG). Nur durch die Gesetzgebung
des Bundes lassen sich einheitliche Lebensverhaltnisse gewahrleisten. In der Bundesre-
publik Deutschland bestehen beim Beschaftigungsstand und Einkommensniveau erhebli-
che regionale Unterschiede. Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Bereich der
offentlichen Fursorge wird verhindert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
das Sozialgeflige auseinanderentwickelt.
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Anderung des Dritten, Vierten und Fiinften Buches Sozialgesetzbuch

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderung des SGB lIl, SGB IV und SGB
V ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (Arbeitsvermittlung
und Sozialversicherung einschlie3lich der Arbeitslosenversicherung).

Anderung des Aufenthaltsgesetzes

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderungen des Aufenthaltsgesetzes
folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 des Grundgesetzes (Aufenthalts- und Niederlas-
sungsrecht der Auslénder) sowie Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG (Offentliche Fiirsorge)
in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes. Fur das Aufenthalts- und Nieder-
lassungsrecht der Auslander steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn und soweit
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche
Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Absatz 2 GG). Ohne eine bundeseinheitliche Re-
gelung der von dem vorliegenden Gesetzentwurf betroffenen Sachverhalte waren erhebli-
che Beeintrachtigungen des landertbergreifenden Rechtsverkehrs bei Einreise und Aufent-
halt von Auslandern im Bundesgebiet zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen Interesse
liegende Steuerung der Zugangs- und Aufenthaltsbedingungen von Auslandern nicht mog-
lich. Deshalb ist eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich.

Anderungen des Wohngeldgesetzes

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir des Anderung des Wohngeldgesetzes
ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 des Grundgesetzes (Wohngeldrecht).

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen Vertragen,
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VIl. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die vorgesehenen Anderungen flihren zu Rechts- und Verwaltungsvereinfachungen fir
Burgerinnen und Burger sowie fur die Trager der Grundsicherung. Bei der Ausgestaltung
der einzelnen Regelungen wurde der Verwaltungsaufwand sowie die Verstandlichkeit der
Regelungen fir die Blrgerinnen und Burger bericksichtigt.

Durch die geplante Rechtsgrundlage flr Verwaltungsakte kann schneller rechtsverbindlich
gehandelt werden. Nach bisheriger Rechtslage war dies an Voraussetzungen geknupft, die
kinftig entfallen sollen. Damit kdnnen auch Leistungsminderungen zligiger vorgenommen
werden. Die Leistungsminderungen werden hinsichtlich Dauer und Hoéhe vereinheitlicht.

Die Digitalisierungsnorm fir den Rechtskreis SGB |l leistet einen grundsatzlichen Beitrag
zur Verwaltungsvereinfachung. Mit strategischen Zielmarken werden die zentral verwalte-
ten Verfahren der Informationstechnik auf Modernisierung sowie eine effiziente Abwicklung
von Verwaltungsablaufen ausgerichtet: Verwaltungsablaufe werden Ende-zu-Ende digitali-
siert und automatisiert. Damit sollen Verwaltungsverfahren beschleunigt werden.
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Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) wird auf eine einheitliche prozentuale Pauschale in Héhe
von 50 Prozent je Forderung umgestellt. Bisher erfolgte die PAT-Finanzierung anhand von
sechs verschiedenen PAT-Pauschalen, die das Jobcenter nach Prifung der Konstellation
der Bedarfsgemeinschaft auswahlt. Eine prozentuale Pauschale ist einfacher zu berechnen
und tragt zu einer Blrokratiereduzierung in den Jobcentern bei.

Die Anspruchsvoraussetzungen fir 6ffentlich geférderte Beschaftigungen nach § 16e SGB
I werden vereinfacht. Die Prifung des Langzeitleistungsbezuges ist verwaltungsarmer als
die bisherige individuelle Feststellung der Langzeitarbeitslosigkeit.

Die Anderung in § 41a SGB Il reduziert den Verwaltungsaufwand fiir die Jobcenter bei der
endgultigen Leistungsfestsetzung, weil es die Verwaltung davon befreit, nach Abschluss
des Verwaltungs- und Widerspruchverfahrens den Leistungsanspruch aufgrund von ver-
spatet eingereichten Auskiinften und Nachweisen nachzuberechnen. Dies entlastet auch
die Gerichte. Die Regelung zur Aufrechnung von Kleinstbetragen reduziert ebenfalls den
Verwaltungsaufwand. Durch die Erweiterung der Auskunftspflichten werden den Jobcen-
tern mehr Mdéglichkeiten eingeraumt, was die Leistungsfestsetzung zu mehr Rechtssicher-
heit fahrt.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Gesetzesentwurf be-
trifft vorrangig die Nachhaltigkeitsziele 1.1 (Armut begrenzen), 5 (Geschlechtergleichstel-
lung erreichen und alle Frauen und Madchen zur Selbstbestimmung befahigen), 8.5a (Be-
schaftigungsniveau steigern) und 10 (Ungleichheit verringern). Insgesamt zielen die Rege-
lungen darauf ab, die Vermittlung in Arbeit zu starken. Der Gesetzentwurf tragt damit zu
einer weiteren Stabilisierung in der Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung fur Ar-
beitsuchende im Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit bei. Zudem wird mit dem
Gesetzentwurf das Prinzip der Verbesserung des sozialen Zusammenhalts in der Gesell-
schaft verfolgt, indem das Gleichgewicht zwischen Solidaritdt und Eigenverantwortung bes-
ser ausbalanciert wird.

Die Starkung der Vermittlung und der Beschaftigungsforderung (Ausweitung des Passiv-
Aktiv-Transfers (PAT), Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen fir § 16e SGB Il) sowie
die gestarkte Bertcksichtigung von Gesundheitsaspekten tragt zur Erhéhung des Beschaf-
tigungsniveaus und dadurch zur Armutsreduzierung bei. Durch die Ausweitung des PAT
werden die Mdglichkeiten der Arbeitgeberforderung vergrofRert und das Prinzip, Arbeit zu
férdern, statt Passivleistungen zu zahlen, gestarkt. Damit kann sozialversicherungspflich-
tige Beschaftigung gesteigert werden, und Leistungsbeziehende, einschliellich Frauen und
Gefluchtete, kbnnen dabei unterstitzt werden, ihren Lebensunterhalt dauerhaft aus eige-
nen Kraften zu bestreiten.

Der Gesetzentwurf trégt dazu bei, das Fachkraftepotenzial junger Menschen zu heben, in-
dem die berufliche Beratung umfassender gestaltet und die rechtskreisubergreifende Zu-
sammenarbeit am Ubergang von Schule in den Beruf gestérkt wird. Damit alle die Maglich-
keit auf eine berufliche Ausbildung haben, werden Unterstutzungsleistungen fur junge Men-
schen in besonders herausfordernden Lebenssituationen ausgeweitet.

Die vorgesehenen MaRRnahmen zu Bekampfung des Sozialleistungsmissbrauchs tragen
dazu bei, die Institutionen des Sozialstaats zu starken und den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu férdern.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Mit dem Gesetzentwurf sind Minderausgaben in den Jahren 2026 und 2027 verbunden, in
den Jahren 2028 und 2029 entstehen hingegen geringfiigige Mehrausgaben.
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Tabelle 1 — Mehr- und Minderausgaben nach Gebietskdrperschaft und Jahr

2026 2027 2028 2029

in Mio. Euro

Bund -76 -113 -65 -65
Lander -1 -1 -1 -1
Kommunen -15 -25 -19 -19
Bundesagentur fir Arbeit 5 69 95 93
insgesamt -86 -70 10 9

Deutschland befindet sich in einer Phase der Haushaltskonsolidierung. Es wird erwartet,
dass die im Koalitionsvertrag fir den Bereich des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch verein-
barten MaRnahmen ab dem Jahr 2026 zu Einsparungen in der Grundsicherung fur Arbeit-
suchende fihren. Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales sieht verschiedene Mal3-
nahmen vor, um einen Konsolidierungsbeitrag zu erbringen. Das hier vorgelegte Gesetz
leistet ebenso einen Beitrag wie der geplante Rechtskreiswechsel Gefllichteter aus der Uk-
raine. Auch der hohere gesetzliche Mindestlohn wird entlasten. Voraussetzung - auch fur
die Wirkung dieses Gesetzentwurfs - ist und bleibt allerdings eine konjunkturelle Belebung,
die die Aufnahmefahigkeit des Arbeitsmarktes erhdht und die Beschaftigungschancen von
Leistungsbeziehenden spurbar verbessert.

3.1 Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

3.1.1 Leistungen zur Sicherung zum Lebensunterhalt (SGB Il)

Durch die Regelungen entstehen jahrliche Minderausgaben flr Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB Il) in Héhe von
193 Millionen Euro. Davon entfallen rund 168 Millionen Euro auf den Bund und rund 25 Mil-
lionen auf die Kommunen. Die finanziellen Auswirkungen entfallen wie folgt auf die einzel-
nen Regelungen:

Tabelle 2 — jahrliche Mehr- und Minderausgaben fir Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes nach dem SGB Il (hier: 2028)

Bund Kommunen insgesamt
in Mio. Euro pro Jahr

Vermogen -66 -9 -75
Kosten der Unterkunft und Heizung -42 -16 -58
Mitwirkungspflichten -60 0 -60
insgesamt -168 -25 -193

Die Effekte durch die Anderung der Altersgrenze in § 10 SGB Il fiir Erziehende sind nicht
naher bezifferbar. Eine schnellere Arbeitsmarktintegration von erwerbsfahigen Leistungs-
berechtigten mit Kindern zwischen ein und drei Jahren sollte zu Einsparungen flhren. Diese
liegen groRtenteils beim Bund und zu einem geringeren Anteil bei den Kommunen.

Die Neugestaltung der Freibetragsregelungen des § 11a Absatz 1 Nummer 5 SGB |l flihren
nicht unmittelbar zu Mehrausgaben. Mittelbar kdnnen kiinftige Anderungen im Einkommen-
steuerrecht zu geringeren zu berlcksichtigenden Einkommen und entsprechend hoheren
Leistungsansprichen fihren, sofern Leistungsberechtigte eine entsprechende Tatigkeit mit
einem Einkommen oberhalb des bisher geltenden Freibetrages austiben.

Die Abschaffung der sog. Karenzzeit fur Vermogen (§ 12 SGB |II) fuhrt zu Einsparungen
von schatzungsweise 50 Millionen Euro pro Jahr, von denen 44 Millionen Euro auf den
Bund und 6 Millionen Euro auf die Kommunen entfallen. Es wird vorrangig von einer pra-
ventiven Wirkung der Regelung ausgegangen: Es wird damit gerechnet, dass Personen
infolge der Gesetzesanderungen von einer Antragstellung Abstand nehmen. Bei laufenden
Leistungsbezug wird davon ausgegangen, dass die Anderung einen Arbeitsanreiz bietet.
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Die Hohe der Einsparungen aufgrund der praventiven Wirkung der Neuregelung kann nicht
quantifiziert werden. Die Absenkung des Schonvermdégens flhrt zu geschatzten jahrlichen
Minderausgaben von rund 25 Millionen Euro, von denen rund 22,1 Millionen Euro auf den
Bund und rund 2,9 Millionen auf die Kommunen entfallen.

Die Anderungen bei der Angemessenheit der Leistungen fiir Unterkunft und Heizung (§ 22
SGB II) fihren zu Minderausgaben von rund 58 Millionen Euro pro Jahr, von denen knapp
42 Millionen Euro auf den Bund entfallen und 16 Millionen Euro auf die Kommunen.

Durch die Anderungen im Bereich der Leistungsminderungen (§§ 31a, 31b und 32 SGB Il)
in Verbindung mit der Neuregelung des § 7b Absatz 4 SGB || kommt es zu Minderausgaben
von geschatzt rund 60 Millionen Euro pro Jahr, die fast vollstandig auf den Bund entfallen.
Im Einzelnen: Ein einheitlicher Minderungssatz und -zeitraum (§§ 31a und b SGB Il) bei
Pflichtverletzungen flihrt zu Minderausgaben von 19 Millionen Euro jahrlich fir den Bund.
Die Minderungshdhe von 30 Prozent fur Meldeversaumnisse (§ 32 SGB |l) fuhrt zu Minder-
ausgaben von 35 Millionen Euro jahrlich fur den Bund. Die Regelung zum Wegfall des Re-
gelbedarfes bei Arbeitsverweigerung (§ 31a SGB Il) fuhrt zu Minderausgaben von rund
1,2 Millionen Euro jahrlich fir den Bund. Die Neuregelung des § 32a SGB Il zum Leistungs-
entzug bei mehrfachen Meldeversaumnissen fuhrt zu Minderausgaben von rund 5 Millionen
Euro jahrlich, von denen 4,8 Millionen auf den Bund entfallen und rund 200 000 auf die
Kommunen.

Die Geltung einer materiellen Praklusion (§ 41a Absatz 3 Satz 5 SGB Il) flihrt zu geringen
nicht quantifizierbaren Minderausgaben. Eine bis zum oder im Erstattungsverfahren festge-
setzte Erstattungsforderung bleibt in der Hohe bestehen, sofern keine rechtzeitige Mitwir-
kung vorliegt.

3.1.2 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB Il)

Tabelle 3 — jahrliche Mehrausgaben fur Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem
SGB 11 (2028)

Bund

in Mio. Euro pro

Jahr

Zusatzliche Férderungen wegen Absenkung Altersgrenze § 10 SGB |l 60,0
Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden 19,9
Forderung schwer zu erreichender junger Menschen 0,8
Berufsorientierung 0,1
insgesamt 80,8

Durch die Anderung der Altersgrenze in § 10 SGB |l fur Erziehende ist mit rund 60.000
Personen zu rechnen, bei denen kinftig die Zumutbarkeit gegeben ist. In der Folge sind bei
Annahme identischer Nutzung von aktiven Eingliederungsleistungen wie bei den Ubrigen
erwerbsfahigen Leistungsberechtigten zusatzliche Kosten des Bundes von rund 60 Millio-
nen Euro zu veranschlagen.

Die aus den Anderungen des § 16e SGB Il bezlglich der Férdervoraussetzungen (Lang-
zeitleistungsbezug) resultierenden Mehrausgaben hangen von der kunftigen Inanspruch-
nahme des Instrumentes ab und lassen sich daher nicht beziffern. Die Entscheidung Uber
die Férderung im Rahmen des vorhandenen Budgets verbleibt in der dezentralen Verant-
wortung der Jobcenter. Fir geschatzt 1 000 zusatzliche Forderfalle im Bestand nach § 16e
SGB Il entstehen dem Bund Foérderkosten von bis zu 19 Millionen Euro je Jahr.
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Die Anderung des § 27 SGB Il und die Streichung der Versicherungsfreiheit fir durch § 16e
geforderte Personen, fihren zu Mehrausgaben im SGB I, die im Zeitverlauf bis auf 1,2 Mil-
lionen Euro pro Jahr aufwachsen. Der Arbeitslosenversicherung flieRen zusatzlich rund
2,4 Millionen Euro pro Jahr durch Beitragseinnahmen zu. In der Folge kann es in zukunfti-
gen Jahren zu geringfiigigen nicht quantifizierbaren Mehrausgaben in der Arbeitslosenver-
sicherung kommen, wenn die zusatzlich versicherten Personen Arbeitslosengeld erhalten
und in der Folge zu ebenfalls nicht quantifizierbaren Minderausgaben im SGB II, wenn
diese Personen erganzend SGB Il Leistungen beziehen.

Die Anderungen an § 16h SGB I fihren schatzungsweise zu Mehrausgaben in Héhe von
800 000 Euro pro Jahr. Hier wird erwartet, dass es durch die Beseitigung von Rechtsunsi-
cherheiten zu etwa 100 zusétzlichen Eintritten pro Jahr kommen kann.

Die Verbesserung der Unterstiitzung wahrend eines Berufsorientierungspraktikums nach
§ 48a SGB Il fihrt zu jahrlichen Mehrausgaben von weniger als 100 000 Euro pro Jahr.

3.1.3 Verwaltungskosten (SGB II)

Die nachfolgend dargestellten Verwaltungsaufwande fihren zu Mehrausgaben in den
Haushalten des Bundes und der Kommunen. In Erfullung der mit diesem Gesetzentwurf
verbundenen Regelungen fallen bei den Jobcentern und der Bundesagentur fur Arbeit Per-
sonal und Sachaufwande an. Diese werden bei den Erfullungsaufwanden der Verwaltung
(ziffer 5.1), die auf Grundlage der Lohnkostentabellen des Statistischen Bundesamtes zu
ermitteln sind, nicht in vollstandiger Hohe abgebildet. Nach § 46 Absatz 3 SGB Il tragt der
Bund 84,8 Prozent der Gesamtverwaltungskosten der Jobcenter; 15,2 Prozent tragen die
Kreise und kreisfreien Stadte.

Die in der folgenden Tabelle genannten Betrage umfassen die ebenfalls unter VII.4.3 aus-
gewiesenen Erfullungsaufwande, die mit haushaltswirksamen Personal- und Sachkosten-
aufwanden bemessen wurden.

Tabelle 4 — jahrliche Mehr- und Minderausgaben fur Verwaltung nach dem SGB Il (2028)

Bund Kommunen insgesamt
in Mio. Euro pro Jahr

Absenkung Altersgrenze § 10 SGB I 4,3 0,8 51
Selbstandige 1,3 0,2 1,5
Kosten der Unterkunft und Heizung 28,0 50 33,0
Passiv-Aktiv-Transfer 2,0 0,1 2,1
Abgabe an die Zollverwal-

tung 2,0 0,0 2,0
Lizenzgebiihren You-

Connect -0,2 0,0 -0,2
insgesamt 37,4 6,1 43,5

Mit der Umbenennung von Blrgergeld in Grundsicherungsgeld sind fur die Bundesagentur
fur Arbeit und die zugelassenen kommunalen Trager einmalige Ausgaben fir die Anpas-
sung von Vordrucken, fachlichen Weisungen und Software im Jahr 2026 verbunden, die
auf 5 Millionen Euro geschatzt werden.

Durch die Anderungen in § 10 SGB |l furr Erziehende entstehen wahrend dem zweiten und
dritten Lebensjahr des Kindes zusatzliche Beratungsaufwande. Durch diese rund 90 000
zusatzlichen Beratungsgesprache von je 30 Minuten pro Fall (gehobener Dienst) entstehen
zusatzliche Verwaltungsaufwande in Hohe von jahrlich 5,1 Millionen Euro.
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Fur die Durchflihrung einer Tragfahigkeitsprifung nach § 14 SGB Il durch eine fachkundige
Stelle entstehen, ausgehend von 10 000 Prifungen und 125 Euro pro Prifung, zusatzliche
Kosten von 1,25 Millionen Euro pro Jahr. Zusatzlich entstehen Personalkosten in Héhe von
250 000 Euro fur die Beratung und die Einschaltung der fachkundigen Stelle (15 Minuten)
in den Jobcentern.

Aufgrund der Anderung des § 16e SGB Il entsteht einmaliger Aufwand fiir die Verwaltung
in Héhe von etwa 334 000 Euro fur die Implementierung und Anpassung der IT-Fachver-
fahren.

Im Rahmen des § 16h SGB Il wird aufgrund von 100 zusatzlichen Eintritten pro Jahr mit
laufenden Personal- und Sachaufwanden von 15 000 Euro pro Jahr gerechnet. Hinzu kom-
men einmalige Aufwande fur die Anpassung der fachlichen Weisungen von 4 000 Euro.

Die Anderungen an § 22 SGB Il fiihren aufgrund zusatzlicher Prifungen auf das Uber-
schreiten einer Flachenhdchstmiete bzw. dem Uberschreiten der Mietpreisbremse zu Ver-
waltungskosten (mittlerer Dienst) von rund 33 Millionen Euro jahrlich.

Durch die Forderungen erreichte Einsparungen bei den Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes werden wie bisher wieder zur Finanzierung der Férderungen eingesetzt.
Den Tragern der Grundsicherung entstehen aufgrund der Neuregelung des Passiv-Aktiv-
Transfers jahrliche, haushaltswirksame Personal- und Sachaufwande in Hohe von rund 2,1
Millionen Euro bei geschatzten rund 91 000 Eintritten jahrlich, sowie einmaliger, haushalts-
wirksamer Personal- und Sachaufwand von 880 000 Euro bei 36 000 Bestandsférderfallen.
Fur die Umsetzung dieser Regelungen entstehen den Tragern der Grundsicherung einma-
lige, haushaltswirksame Mehrausgaben fiur IT-Anpassungen in Hoéhe von etwa 300 000
Euro.

Durch Anderungen an § 43 SGB Il entstehen geringe, nicht quantifizierbare Entlastungen
durch verbesserte Aufrechnungsmaglichkeiten in der Verwaltung.

Den Jobcentern entstehen aufgrund der Erhéhung der an die Zollverwaltung abzugeben-
den Faélle (§ 64 SGB Il) jahrliche, haushaltswirksame Personal- und Sachaufwande von
rund 2 Millionen Euro pro Jahr.

Die Bereitstellung von YouConnect nach § 368 SGB Il erfolgt kinftig fur die Nutzenden
kostenfrei. Damit sind Minderausgaben fir entfallende Lizenzgebihren in H6he von knapp
200 000 Euro pro Jahr verbunden.

3.2. Arbeitsférderung (SGB Ill)

3.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB Ill)

Tabelle 5 — jahrliche Mehrausgaben fur Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem
SGB 1l (2028)

Bundesagentur fur Arbeit
in Mio. Euro pro Jahr

Férderung schwer zu erreichender junger Menschen 31,9
Berufsorientierung 0,1
insgesamt 32,0

Die Einfihrung der Regelung nach § 31b SGB Ill ermdglicht die Férderung schwer zu er-
reichender Jugendlicher im Rechtskreis SGB Ill. Ausgehend von rund 4 000 Fallen ergeben
sich Mehrausgaben in Hohe von rund 32 Millionen Euro pro Jahr.
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Die Verbesserung der Unterstiitzung wahrend eines Berufsorientierungspraktikums nach
§ 48a SGB Il flhrt zu jahrlichen Mehrausgaben von weniger als 100 000 Euro pro Jahr.

3.2.3 Verwaltungskosten (SGB Ill)

Tabelle 6 — jahrliche Mehr- und Minderausgaben flir Verwaltung nach dem SGB Il

Bundesagentur fur Arbeit
in Mio. Euro pro Jahr

Kooperation zur Férderung junger Menschen 9,2
Umfassende Beratung 49,5
Information junger Menschen 0,9
Férderung schwer zu erreichender junger Menschen 1,5
Lizenzgebiihren YouConnect 0,2
insgesamt 61,3

Fur die Forderung junger Menschen in rechtskreistibergreifenden Kooperationen nach § 10
SGB Il entsteht Koordinationsaufwand ftr rund 10 000 Stunden. Dies erfordert haushalts-
wirksamen Personalaufwand in H6he von rund 9,2 Millionen Euro pro Jahr.

Fur die Einfihrung der umfassenden Beratung nach § 28b SGB Il entsteht haushaltswirk-
samer Verwaltungsaufwand in Héhe von rund 49,5 Millionen Euro pro Jahr.

Die Anderung in §31a SGBIIl fihrt zu Verwaltungsaufwand in Hoéhe von rund
900 000 Euro pro Jahr.

Fur die Forderung schwer zu erreichender Jugendlicher nach § 31b SGB lll ist ein jahrlicher
haushaltswirksamer Personalaufwand in Hohe von rund 1,5 Millionen Euro erforderlich.
Hinzu kommt auf ein Jahr befristeter Personalaufwand in Hohe von rund 2,9 Millionen Euro,
das sich auf die Jahre 2027 und 2028 verteilt.

Die Bereitstellung von YouConnect nach § 368 SG lll erfolgt kiinftig fur die Nutzenden kos-
tenfrei. Damit sind Mindereinnahmen flr entfallende Lizenzgebuhren in Hoéhe von knapp
200 000 Euro pro Jahr verbunden.

3.3. Sozialhilfe (SGB XiI)

Die Anderungen bei der Angemessenheit der Leistungen fiir Unterkunft und Heizung (§ 35
SGB XlI) fuhren in der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel zu Minderaus-
gaben fir die Lander und Kommunen von rund 1 Million Euro pro Jahr und in der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel zu Minderausgaben
fur den Bund von bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr.

4. Erfullungsaufwand

Die Burgerinnen und Blrger werden durch die Neuregelungen in der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende und der Sozialhilfe insgesamt um rund 80 500 Stunden Erfullungsaufwand
pro Jahr belastet.
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den)

Jahrli- Einmali-
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Jahrli- ;“u':}x‘agnsé Einmali- '\‘jvr;%za(‘:r‘:'
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Nr. : . Tsd. . Tsd.
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Summe Sach-
aufwand (in Tsd.
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Der Wirtschaft entsteht ein Erfullungsaufwand in geringfiugigem Umfang.
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Durch die Regelungen entstehen — gro3tenteils aulerst kleinteilige — Veranderungen beim
Erfullungsaufwand der Jobcenter. Vor dem Hintergrund, dass es fir die Erledigung von
Teilschritten keine belastbaren Zeitangaben gibt und weil aufgrund der dezentralen Umset-
zungsverantwortung auch deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Jobcentern existie-
ren, sind die folgenden Angaben mit erheblichen Schatzunsicherheiten verbunden. Nach
§ 46 Absatz 3 SGB Il tragt der Bund 84,8 Prozent der Gesamtverwaltungskosten der Job-
center; 15,2 Prozent tragen die Kreise und kreisfreien Stadte.
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Darlber hinaus wird fir die Verwaltung des SGB Il ein einmaliger Umstellungsaufwand von
5 Millionen Euro geschatzt, um IT-Verfahren, Schriftstlicke, Formulare, Internetseiten, Wei-
sungen oder auch Merkblatter anzupassen. Im Weiteren ergeben sich in den Jobcentern
Mehraufwande fur Schulungen und Fortbildungen. Eine Aufteilung auf die einzelnen Rege-
lungen ist nicht sinnvoll darstellbar, da jeweils mehrere Regelungen Anderungen an den
gleichen IT-Verfahren sowie zentralen Schriftstiicken erfordern.

Durch die Einfuhrung von § 31b SGB Il ist fur die Dauer von einem Jahr Lehrpersonal er-
forderlich das verteilt auf die Jahre 2027 und 2028 zu einem Personalaufwand in Hohe von
1,43 Millionen Euro flhrt (1,85 Millionen Arbeitsstunden des Lehrpersonals zu einem Stun-
densatz von 46,30 Euro).

5. Weitere Kosten

Auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch die Gesetzes-
anderungen keine Auswirkungen zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen
Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen fir Verbraucherinnen und Verbraucher.

Gleichwertigkeits-Check:

Die bundeseinheitliche Regelung férdert die Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse. Flr
Arbeitslose ergeben sich verbesserte Moglichkeiten in der Zusammenarbeit und Kommuni-
kation mit den Tragern der Grundsicherung. Blrgerinnen und Blrger werden schneller und
einfacher Uber Apps und digitale Verfahren ihre Anliegen erledigen kénnen; die Verwaltung
wird entlastet, sodass mehr Zeit fir die persénliche Beratung von arbeitslosen Menschen
geschaffen wird.

Das Vorhaben starkt die Akzeptanz des Sozialstaats, indem Mitwirkungspflichten der Leis-
tungsbeziehenden verstarkt werden und Jobcenter wirksame Instrumente erhalten, um auf
Falle von fehlender Mitwirkung, Arbeitsverweigerung oder Sozialleistungsmissbrauch rea-
gieren zu konnen.

Die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers tragt dazu bei, dass insbesondere arbeitsmarkt-
ferne Menschen wieder eine Beschaftigung aufnehmen und sich so ihre Lebensverhaltnisse
wieder an den Durchschnitt der Bevolkerung angleichen.

Gleichstellungsorientierte Gesetzesfolgenabschatzung:

Die Umstellung der Fordervoraussetzungen des § 16e SGB Il auf Langzeitleistungsbezug
erweitert den potenziellen Teilnehmendenkreis: Derzeit gibt es etwa doppelt so viele ar-
beitslose Langzeitleistungsbeziehende im SGB Il (d. h. mindestens 21 der letzten 24 Mo-
nate im Leistungsbezug), wie Langzeitarbeitslose im SGB |l (552 Tsd.), die zwei Jahre und
langer arbeitslos sind. Insbesondere Frauen und geflichtete Menschen werden profitieren,
da sie bisher aufgrund von Kinderbetreuungszeiten oder der Teilnahme an Integrationskur-
sen die Voraussetzungen der Langzeitarbeitslosigkeit nicht immer erflillen konnten. Zum
Beispiel wirde die Férdervoraussetzung basierend auf dem Langzeitleistungsbezug, die
Zielgruppe der zugangsberechtigten Frauen um uber 360 Tsd. Personen erhohen — eine
Steigerung um 149 Prozent. Frauen mit Fluchthintergrund profitieren besonders stark.

Die Herabsetzung der Altersgrenze des Kindes in § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB Il dient
dem gesetzgeberischen Auftrag und Zielen der Arbeitsforderung, die berufliche Situation
von Frauen zu verbessern und Frauen mindestens entsprechend ihrem Anteil an den Ar-
beitslosen und ihrer relativen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit zu férdern. Sie kann zur
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Erhéhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und damit der Verwirklichung von gleichstel-
lungspolitischen Zielen, insbesondere der wirtschaftlichen Eigenstandigkeit von Frauen,
beitragen.

Demografie-Check:

Die Regelungen flihren zu keinen finanziellen Belastungen fir kiinftige Generationen. Sie
tragen zur Sicherung der Fachkraftebasis bei, indem die Potenziale von Langzeitarbeitslo-
sen und jungen Menschen durch verstarkte Vermittlung und mehr Zugang zu Ausbildung
und Beschaftigungsférderung gehoben werden.

Die Einfihrung einer Digitalisierungsnorm tragt zur aufgrund des demografisch bedingten
Ruckgangs der Beschéftigten erforderlichen Entlastung der Verwaltung bei.

Prifung der Erforderlichkeit einer Experimentierklausel:

Es besteht keine Erforderlichkeit fir eine Experimentierklausel.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Die Untersuchung der Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts der Grundsicherung flir Arbeitsuchende sowie der Wirkun-
gen der Arbeitsforderung ist nach § 55 Absatz 1 SGB Il sowie nach § 280 in Verbindung

mit § 282 SGB Ill gesetzlich normiert und standige Aufgabe der Bundesagentur fur Arbeit.
Eines gesonderten Evaluationsauftrages bedarf es daher in diesem Gesetz nicht.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (Uberschrift)

Die Umgestaltung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende ist eine bedeutende sozialpoliti-
sche Reform und umfasst mehrere Anderungen im SGB Il. Im Zuge der Umgestaltung wird
auf die Grundsicherung fokussiert und das Wort ,Blrgergeld“ aus der Uberschrift des Ge-
setzes gestrichen.

Zu Nummer 2 (Inhaltsuibersicht)

Inhaltstbersicht

Zu Buchstabe a

Folgeanderung zur Einfuhrung des § 3a SGB II.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zur Anderung des § 15a SGB |I.

Zu Buchstabe c

Folgeanderung zur Anderung des § 16e SGB II.
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Zu Buchstabe d

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Buchstabe e

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Buchstabe f

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Buchstabe g

Folgeanderung zur Einflihrung des neuen § 32a SGB II.
Zu Buchstabe h

Folgeanderung zur Einfihrung des neuen § 32a SGB |II.
Zu Buchstabe i

Folgeanderung zur Einfihrung des neuen § 50b SGB II.
Zu Buchstabe j

Folgeanderung zur Anderung des § 60 SGB |I.

Zu Buchstabe k

Folgeanderung zur Einfihrung des neuen § 62a SGB II.
Zu Buchstabe |

Folgeanderung zur Einfigung des neuen § 65a SGB II.
Zu Nummer 3 (§ 2)

Die Grundsicherung flir Arbeitsuchende ist eine nachrangige Existenzsicherung. Dem
Grundsatz dieser Nachrangigkeit der Grundsicherung und dem Grundsatz des Forderns
zufolge sind erwerbsfahige Leistungsberechtigte verpflichtet, sich aktiv um Beschéaftigung
zu bemuhen, um ihren Lebensunterhalt unabhéangig von der Grundsicherung aus eigenen
Mitteln und Kraften bestreiten zu kdnnen. Mit der Anderung wird deutlich klargestellt, dass
erwerbsfahige Leistungsberechtigte verpflichtet sind, eine Erwerbstatigkeit in dem Umfang
aufzunehmen, der mindestens erforderlich ist, um ihre Hilfebedurftigkeit und die der mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen zu Uberwinden oder zumindest so-
weit es ihnen moglich und zumutbar ist, zu reduzieren. Erwerbsfahige Leistungsberechtigte
sind somit insbesondere zur Aufnahme einer Vollzeittatigkeit verpflichtet, soweit dies fur die
Uberwindung der Hilfebeduirftigkeit erforderlich und individuell zumutbar ist. Dies gilt insbe-
sondere fir alleinstehende erwerbsfahige Leistungsbeziehende und betrifft auch erwerbs-
fahige leistungsberechtigte Personen, die einer Erwerbstatigkeit nachgehen, die aber den
Lebensunterhalt nicht in vollem Umfang sichern (sog. ,Aufstocker®). Ziel und Pflicht ist in
diesem Fall, sich um eine Tatigkeit zu bemiihen, die dauerhaft die Hilfebedirftigkeit voll-
standig beseitigt.
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Zu Nummer 4 (§ 3)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die Ausfuhrungen werden gestrichen und im § 3a (Vorrang der Vermittlung) neu geregelt.
Zu Buchstabe b (Absatz 4)

Folgeanderung zu Buchstabe a.

Zu Nummer 5 (§ 3a neu)

Mit der Einfligung des neuen § 3a zum Vorrang der Vermittlung wird die Bedeutung der
Vermittlung in Ausbildung und Arbeit fir die Grundsicherung fir Arbeitsuchende verstarkt.

Absatz 1 stellt klar, dass die Vermittlung in Arbeit und Ausbildung Vorrang vor den Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhaltes hat.

Nach Absatz 2 besteht dieses Vorrang-/Nachrangigkeitsverhaltnis auch zwischen der Ver-
mittlung in Arbeit und Ausbildung und den aktiven Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.
Eine Ausnahme von diesem Vorrang-/Nachrangverhaltnis kann bestehen, wenn eine Mal}3-
nahme zur Eingliederung in Arbeit flr die dauerhafte Eingliederung in das Erwerbsleben
erfolgversprechender ist als eine unmittelbare Vermittlung. Dies gilt inbesondere flir Perso-
nen unter 30 Jahren, da sie perspektivisch noch eine lange Zeit des Erwerbslebens vor sich
haben und die Nachhaltigkeit der Integration insofern langfristige Auswirkungen hat.

Zu Nummer 6 (§ 5 Absatz 2 Satz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 7 (§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB .
Zu Nummer 8 (§ 7b Absatz 4 neu)

Durch die Anderung wird erganzend zur Neuregelung des Leistungsentzugs bei mehrfa-
chen Meldeversdaumnissen (§ 32a -neu-) geregelt, dass erwerbsfahige Leistungsbezie-
hende, denen nach drei aufeinander folgenden Meldeterminen der Regelbedarf entzogen
wurde und die nicht innerhalb der Monatsfrist nach § 32a Absatz 1 Satz 3 persdnlich im
Jobcenter erscheinen, als nicht mehr erreichbar gelten.

In der Folge entfallt der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Die Aufwendungen fur
die Unterkunft und Heizung werden bei Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften in diesem
Fall auf die verbleibenden Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft aufgeteilt, so dass weiterhin
die vollen Unterkunftskosten an die Bedarfsgemeinschaft geleistet werden.

Zu Nummer 9 (§ 10)
Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nummer 3)

Um den langfristigen Leistungsbezug von Familien zu vermeiden und die Erwerbstatigkeit
insbesondere von Frauen zu férdern, sollen Erziehende frihzeitig beraten, geférdert und in
Arbeit integriert werden. Aufgrund der bisherigen Regelung zur Zumutbarkeit in § 10 Absatz
1 Nummer 3 SGB Il stehen Erziehende haufig Gber langere Zeitrdume nicht zur Integration
in den Arbeitsmarkt oder zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Malinahmen oder Integ-
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rationskursen zur Verfigung. Dies hat langfristige negative Folgen flir deren Erwerbsbio-
graphien und wirtschaftliche Eigenstandigkeit, insbesondere von Frauen. Erwerbstatigkeit
von Eltern hat zudem eine wichtige Vorbildfunktion fir Kinder und beeinflusst deren spate-
ren Erwerbsbiographie positiv.

Bereits nach geltendem Recht sind erwerbsfahige Leistungsberechtigte mit Kindern unter
drei Jahren kontinuierlich durch die Jobcenter zu beraten. Das Herabsetzen der Alters-
grenze eines Kindes auf das vollendete erste Lebensjahr bewirkt nunmehr, dass den leis-
tungsbeziehenden Erziehenden bei vorhandenem Betreuungsmoglichkeit bereits zwei
Jahre friiher regelhaft zugemutet werden kann, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen oder an
einer arbeitsmarktpolitischen MalRnahme oder einem Integrationskurs teilzunehmen. Be-
reits nach geltendem Recht sollen die kommunalen Trager der Jobcenter gemal § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3 SGB |l darauf hinwirken, dass erwerbsfahigen Erziehenden vorrangig ein
Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Nummer 5)

Mit der zeitlichen Konkretisierung von § 10 Absatz 2 Nummer 5 fir Selbstandige wird klar-
gestellt, dass in der Regel nach spatestens einem Jahr verbindlich zu prifen ist, ob die
Aufgabe der selbstandigen Tatigkeit und ein Verweis auf eine andere selbstandige Tatigkeit
oder eine Beschaftigung (§ 7 Absatz 1 SGB IV) zumutbar ist. Die Erganzung schafft mehr
Klarheit und Steuerungssicherheit flir Jobcenter und Leistungsberechtigte. Grundlage der
Entscheidung ist vorrangig das Ergebnis der Tragfahigkeitsprifung.

Eine selbstandige Téatigkeit ist tragfahig, wenn das unternehmerische Handeln von Selb-
standigen auf Gewinn ausgerichtet und prognostisch dazu geeignet ist, die Hilfebedurftig-
keit der Bedarfsgemeinschaft durch die selbstandige Tatigkeit innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraumes zu beenden. Anstelle einer Tragfahigkeitsprifung ist auch eine andere Do-
kumentation moéglich, aus der sich ergibt, dass die Hilfebedurftigkeit der Bedarfsgemein-
schaft innerhalb eines angemessenen Zeitraumes beendet werden kann.

Neben der wirtschaftlichen Tragfahigkeit der selbstadndigen Tatigkeit ist auch die personli-
che Eignung von Selbstandigen zu prifen. In Ausnahmefallen kann auch bei nicht beschei-
nigter Tragfahigkeit ein Verweis auf eine andere Tatigkeit nicht zumutbar sein. Dies ware z.
B. dann der Fall, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
keine hoheren Einklnfte erzielt werden kdnnen oder die selbstandige Tatigkeit eine Flexi-
bilitat bezlglich der Arbeitszeit ermdglicht, die beispielsweise fur die Kinderbetreuung er-
forderlich ist.

Bei nicht tragfahiger Selbstandigkeit kann das Jobcenter von den Leistungsberechtigten
insbesondere Eigenbemuhungen verlangen und Vermittlungsvorschlage tbersenden. Von
der Regelung sollen neben der selbstandigen Tatigkeit auch Einnahmen aus einem Gewer-
bebetrieb und aus Land- und Forstwirtschaft erfasst werden.

Die Prufung erfolgt in der Regel nach einem Jahr, kann aber auch friher erfolgen, beispiels-
weise, wenn gewichtige Anhaltspunkte daflrr vorliegen, dass die selbstandige Tatigkeit
auch kunftig nicht fir die Beendigung der Hilfebedurftigkeit der Bedarfsgemeinschaft geeig-
net ist. Die Prufung soll in der Regel jahrlich wiederholt werden.

Im Ausnahmefall kann die Prifung auch spater erfolgen, beispielsweise, wenn bereits eine
Tragfahigkeitsbescheinigung aufgrund einer Férderentscheidung nach §§ 16b oder 16¢ er-
folgt ist. In diesen Fallen soll erst nach drei Jahren eine weitere Tragfahigkeitsprifung vor-
genommen werden. Bei Grinderinnen und Grindern kann im Einzelfall eine spatere Pri-
fung in Betracht kommen, nach drei Jahren soll eine Prifung vorgenommen werden, spa-
testens nach vier Jahren Selbstandigkeit ist diese vorzunehmen.
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Die Regelung tragt insgesamt dazu bei, dass ein dauerhafter Leistungsbezug bei Selbstan-
digen begrenzt wird und diese dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfiigung stehen.
Schlief3lich greift sie Forderungen des Bundesrechnungshofs (BRH) auf, der festgestellt
hatte, dass haufig Uber viele Jahre nichtexistenzsichernde selbstandige Tatigkeiten durch
erganzenden Birgergeldbezug unterstitzt wirden und in vielen Fallen die Tragfahigkeits-
prufung nicht dokumentiert sei. Vor diesem Hintergrund forderte der BRH eine gesetzliche
Vorgabe zum Zeitpunkt der Prufung der Tragfahigkeit (Gz.: VI 3 — 0002085). Auch der
Rechnungsprifungsausschuss hat einen diesbeziiglichen Prifauftrag flr die nachste SGB
[I-Reform beschlossen.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Es wird klargestellt, dass die Regelungen zur Zumutbarkeit auch fir die Teilnahme an In-
tegrations- und Berufssprachkursen gilt. Insbesondere fir Frauen mit Migrationshintergrund
ist der moglichst frihzeitige Spracherwerb regelmafig ein wichtiger Schritt auf dem Weg in
den Arbeitsmarkt.

Zu Nummer 10 (§ 12)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 2 Nummer 1)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB 1.
Zu Buchstabe b (Absatz 1 Satz 3 neu)

Folgeanderung zu Buchstabe d Streichung der Karenzzeit in den Regelungen zur Bertck-
sichtigung von Vermdgen. Wie bei Leistungsberechtigten, die zur Miete wohnen, soll die
Beibehaltung der Wohnung im ersten Jahr des Leistungsbezugs weiterhin ermdglicht wer-
den. Eine selbstbewohnte Immobilie ist daher unabhangig von ihrer GroRe wahrend der
Karenzzeit nach § 22 Absatz 1 Satz 2 wie bisher vollstandig als Vermdgen freizustellen.

Zu Buchstabe c (Absatz 2)

Die Hohe des Schonvermoégens wird kinftig an das Lebensalter geknupft. Je hdher das
Lebensalter ist, desto héher ist der Vermdgensfreibetrag. Die Einteilung in Altersstufen ist
transparent und unblrokratisch umsetzbar. Um einen verbindlichen Zeitpunkt zu bestim-
men, gilt der Freibetrag ab Beginn des Monats in dem die jeweilige Altersgrenze erreicht
wird.

Zu Buchstabe d (Streichung Absétze 3 und 4)

Die Regelungen zur Karenzzeit beim Schonvermdgen werden gestrichen. Damit wird der
Grundsatz betont, dass vorrangig eigenes Einkommen und Vermdgen eingesetzt werden
muss, bevor Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende erbracht werden kénnen.
Erste Ergebnisse der Evaluation des Birgergeldes zeigen zudem, dass nur in wenigen Fal-
len relevantes Vermdgen vorhanden ist.

Zu Buchstabe e (Absatz 3 geschoben)

Folgeanderung zu Buchstabe d.

Zu Buchstabe f (Streichung Absatz 6)

Folgeanderung zu Buchstabe d.
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Zu Nummer 11 (§ 14 Absatz 2)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Satz 3)

Folgeanderung zur Abschaffung des Schlichtungsverfahrens.
Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 4 neu)

Mit dem neuen vierten Satz in § 14 Absatz 2 SGB Il soll klargestellt werden, dass zur Erhal-
tung und Verbesserung der Erwerbsfahigkeit von Leistungsberechtigten nicht nur arbeits-
marktnahe Férderungen im engeren Sinne, sondern auch Leistungen anderer Trager in
Betracht zu ziehen sind. Dazu gehoéren insbesondere Praventions- und Gesundheitsleis-
tungen sowie Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben.

Hintergrund ist, dass bei vielen erwerbsfahigen Leistungsberechtigten gesundheitliche Ein-
schrankungen bzw. eine erhebliche Gefahrdung der Erwerbsfahigkeit vorliegen, die eine
nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt verhindern. Die Vermittlung in Arbeit kann
daher nur gelingen, wenn friihzeitig auch solche Leistungen initiiert werden, die der Stabili-
sierung oder Wiederherstellung der Erwerbsfahigkeit dienen.

Die Verweisung auf Leistungen anderer Trager verdeutlicht die Schnittstellenfunktion der
Jobcenter und soll eine engere Zusammenarbeit mit den Tragern der Praventions- und Teil-
habeleistungen (z. B. Krankenkassen, Rentenversicherungstrager, Unfallversicherungstra-
ger) sicherstellen. Damit wird der Grundsatz des ,Forderns und Forderns® um eine wichtige
gesundheitliche Dimension erganzt.

Ziel ist es, die Chancen der Betroffenen auf eine nachhaltige Teilhabe am Arbeitsleben zu
erhohen, Folgekosten durch Langzeitarbeitslosigkeit und Erwerbsminderung zu vermeiden
und die Kooperation zwischen den Sozialleistungstragern zu verbessern.

Zu Buchstabe c (Satz 7)

Redaktionelle Korrektur eines fehlerhaften Verweises.
Zu Nummer 12 (§ 15)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Der Kooperationsplan besteht zur Dokumentation der Eingliederungsstrategie als deren
zroter Faden“ fort. Grundlage des Kooperationsplans bleibt das Ergebnis der Potenzialana-
lyse. Neu aufgenommen wird ein persdnliches Angebot zur Beratung, Unterstlitzung oder
Vermittlung, um hierdurch die konkreten Dienstleistungen des Jobcenters fur die Leis-
tungsberechtigten transparenter zu machen. Dies gilt auch fur diejenigen Personen, die
schon langer im Leistungsbezug sind und deren Kooperationsplan regelmafig zu aktuali-
sieren ist. Damit wird angesichts der starkeren verbindlichen Mitwirkung im § 15a dem Prin-
zip der Ausbalancierung von férdernden und fordernden Elementen Rechnung getra-gen.
Die Priorisierung zwischen den drei genannten Kategorien ist vom konkreten Bedarf der
Leistungsberechtigten abhangig. Dies wird auch durch den Verweis auf die §§ 3 und 3a
verdeutlicht. Digitale Angebote sind ebenfalls moglich.

Um die Bedeutung der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit als das wesentliche Ziel des
Integrationsprozesses zu betonen, wird die Reihenfolge in der Aufzahlung der Inhalte des
Kooperationsplans geandert. Dartiber hinaus soll im Falle des Bedarfs einer Leistung zur
Teilhabe im Sinne von § 5 des Neunten Buches auf eine Antragstellung hingewirkt werden.
Damit wird die aktive Rolle des Jobcenters im Vergleich zur geltenden Rechtslage starker
betont.
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Hervorgehoben wird nunmehr zudem, dass bei der Erstellung und Fortschreibung des Ko-
operationsplans die besonderen Bedirfnisse von Menschen mit Behinderungen und
schwerbehinderten Menschen angemessen berlcksichtigt werden sollen.

Zu Buchstabe b (Absatz 4)

Das erste Beratungsgesprach zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Kooperations-
plans erfolgt personlich vor Ort im Jobcenter. Dies fordert von Beginn an die Verbindlich-
keit und eine fur den Eingliederungserfolg forderliche Arbeitsbeziehung zwischen der per-
sonlichen Ansprechpartnerin oder dem personlichen Ansprechpartner und der oder dem
Leistungsberechtigten. Von dieser Regelung kann nur im begriindeten Ausnahmefall ab-
gewichen werden, wenn das Erfordernis des personlichen Erscheinens im Jobcenter den
Beginn des Integrationsprozesses signifikant verzoégern wirde. Dies kann beispielsweise
fur Personen gelten, die aus gesundheitlichen Griinden in ihrer Mobilitat eingeschrankt sind.

Die Regelung zum bisherigen Absatz 4, dass die erste Einladung zum Gesprach zur Erstel-
lung von Potenzialanalyse und Kooperationsplan ohne Rechtsfolgenbelehrung bei Nicht-
teilnahme erfolgt, wird gestrichen. Die mit diesem Gesetz reformierten Rechtsfolgen bei
Meldeversaumnissen sind in § 32 geregelt.

Zu Buchstabe c (Streichung Abséatze 5 und 6)
Absatz 5

Durch die Anderung des § 15a entfallt dieser Absatz, da der Sachverhalt dort neu geregelt
wird.

Absatz 6

Die Regelung fur den Fall, dass kein Kooperationsplan zustande gekommen ist, wird in
§ 15a Absatz 3 aufgenommen.

Zu Nummer 13 (§ 15a)

Die verbindliche Verpflichtung zur Mitwirkung erfolgt nunmehr tGber § 15a, der eine Befugnis
zum Erlass von Verwaltungsakten in den Fallen darstellt, in denen das erforderlich ist. Ver-
pflichtet werden kann zu Eigenbemuhungen, zur Aufnahme einer zumutbaren Arbeit oder
Ausbildung, zur Teilnahme an einer Malinahme zur Eingliederung in Arbeit und zur Teil-
nahme an einem Integrationskurs bzw. einem Berufssprachkurs.

Sobald Leistungsbeziehende eine Einladung zu einem Gesprach ohne wichtigen Grund
nicht wahrnehmen, kénnen sie kiinftig ab diesem Zeitpunkt per Verwaltungsakt unmittelbar
zur Mitwirkung verpflichtet werden. Ein Verwaltungsakt sollte in diesem Fall insbesondere
dann eingesetzt werden, wenn es Anhaltspunkte dafiir gibt, dass er die Aufnahme einer
Beschaftigung und ggf. das Verlassen des Leistungsbezugs beschleunigt. Erbringt der Leis-
tungsberechtigte Schritte, die aus dem Kooperationsplan folgen, nicht, wird die Mitwirkung
durch Verwaltungsakte mit Rechtsfolgenbelehrung verbindlich gemacht.

Die Inhalte des Kooperationsplans sind beim Erlass der entsprechenden Verwaltungsakte
zu berucksichtigen. Dabei ist zu den Rechtsfolgen zu belehren. Damit bleibt der ,rote Fa-
den“ der Eingliederungsstrategie auch bei der Umsetzung des Kooperationsplans auf der
Ebene der Verpflichtungen erhalten.

Indem die Verpflichtung nur in denjenigen Fallen erfolgt, bei denen sie erforderlich ist, wird
ein Beitrag zur Entburokratisierung geleistet, da bei Mitwirkung auch kinftig auf ein Handeln
per Verwaltungsakt verzichtet werden kann.
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Es ist darauf zu achten, dass im Verwaltungsakt und in der begleitenden Beratung durch
die Jobcenter zugleich auf konkrete Unterstiitzungsangebote hingewiesen wird, wie sie
auch Gegenstand des personlichen Angebots im Kooperationsplan sein kénnen. Beispiels-
weise waren hier Reisekosten flr Vorstellungsgesprache oder Umzugskosten, sofern eine
Arbeitsaufnahme einen Ortswechsel voraussetzt, zu nennen.

Damit wird ein zligiges und effizientes Verwaltungshandeln ermdglicht, welches zugleich
fur die Leistungsberechtigten die Verbindlichkeit im Integrationsprozess insgesamt erhoht.
Sollten daraus resultierende Pflichten nicht eingehalten werden, greifen die Regelungen zu
den Leistungsminderungen nach §§ 31, 31a, 31b.

Wenn kein Kooperationsplan zustande gekommen ist oder er nicht fortgeschrieben werden
kann, werden, wie bereits im geltenden Recht, Verwaltungsakte erlassen. In Bezug auf die
Eigenbemihungen werden die Jobcenter verpflichtet, dass eindeutig festgelegt werden
muss, in welchem Umfang diese zu erbringen und wie diese nachzuweisen sind.

Damit die Jobcenter schneller, verbindlicher und unburokratischer handeln konnen, wird
das Schlichtungsverfahren abgeschafft.

Zu Nummer 14 (§ 16)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 2 Nummer 1)

Folgeanderung zur Einfihrung der neuen §§ 28b und 31b SGB IlI.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 15 (§ 16d Absatz 7 Satz 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB .

Zu Nummer 16 (§ 16e)

Zu Buchstabe a (Uberschrift)

Folgeanderung zu Buchstabe b.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 und 2)

Absatz 1:

Mit der Anderung des § 16e SGB Il werden die Zugangsvoraussetzungen zur Férderung
erleichtert, um mehr Menschen mit besonderem Unterstiitzungsbedarf eine Perspektive auf
dem Arbeitsmarkt zu eréffnen. Teile dieser Personengruppe konnten bislang nicht bertick-
sichtigt werden, waren jedoch vergleichbar stark vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Ziel
der Gesetzesanderung ist es, die Eingliederungschancen dieser Menschen nachhaltig zu
verbessern.

Statt auf die Langzeitarbeitslosigkeit wird auf die Dauer des Leistungsbezuges abgestellt.
Zielgruppe der Férderung sind damit erwerbsfahige Leistungsberechtigte, die innerhalb der

letzten 24 Monate mindestens 21 Monate Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
bezogen haben.
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Damit wird der Zugang zur Forderung nicht nur erleichtert, sondern einem breiteren Perso-
nenkreis erdffnet, der auf Grund individueller Lebensumstande die Kriterien der Langzeit-
arbeitslosigkeit nicht erfiillt (z.B. wegen Kinderbetreuung, der Teilnahme an Sprach- und
Integrationskursen oder gesundheitlicher Einschrankungen). Derzeit gibt es rund 1,24 Mil-
lionen arbeitslose Langzeitleistungsbeziehende im SGB Il (d. h. mindestens 21 der letzten
24 Monate im Leistungsbezug), das sind mehr als doppelt so viele wie Langzeitarbeitslose
im SGB 1l (652 Tsd.), die zwei Jahre und langer arbeitslos sind.

Um die Férderung auf eine arbeitsmarktferne Zielgruppe zu beschranken, schlief’t die Re-
gelung in Nummer 2 Personen aus, die aufgrund einer vergangenen Erwerbstatigkeit nicht
als arbeitsmarktfern anzusehen sind. Eine kurzzeitige Erwerbstatigkeit steht der Férderung
nicht entgegen. Bis zu welcher Grenze eine Erwerbstatigkeit noch als ,kurzzeitig“ angese-
hen werden kann, ist dabei unter Berlicksichtigung des Ziels zu bewerten, das Instrument
auf diese Zielgruppe zu beschranken.

Durch die neue Regelung wird kiinftig bei der Feststellung der Férdervoraussetzungen auf
die bisher individuelle Prifung der Dauer der Arbeitslosigkeit nach § 18 SGB Il verzichtet.
Deren Berechnung war verwaltungsaufwandig und wird nunmehr durch die Feststellung
des Leistungsbezugs auf Basis der systemischen Erfassung der Leistungsdaten in den Job-
centern ersetzt.

Absatz 2:

Absatz 2 regelt weiterhin die Hohe und Dauer des Lohnkostenzuschusses. Durch die An-
derung wird zukinftig flur die H6he des Zuschusses auch der Beitrag zur Arbeitsforderung
beim pauschalierten Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag beriicksichtigt, da die ge-
féorderten Beschaftigungsverhaltnisse nunmehr in den Schutz der Arbeitslosenversicherung
einbezogen werden.

Zu Nummer 17 (§ 16h Absatz 1)
Zu Buchstabe a (Satz 1)

Um den § 16h SGB Il redaktionell zu bereinigen und Doppelungen aufzuheben, wurden
Schwierigkeiten, Sozialleistungen zu beantragen oder anzunehmen, im neuen Absatz 1
Satz 1 nicht mehr als Foérdervoraussetzung aufgelistet. Entscheidend fir die Forderung
nach § 16h SGB Il ist, dass die jungen Menschen mit den regelhaften Férderangeboten der
Ubergangs- und Ausbildungssysteme nicht oder nicht mehr ausreichend zu erreichen sind
oder sie aullerstande sind, diese anzunehmen. Ob gleichzeitig Probleme bei der Beantra-
gung von Sozialleistungen bestehen, ist entsprechend dem Normzweck nicht entschei-
dend.

Die Anderung dient ferner der Klarstellung, dass es sich zwar um individuelle Schwierigkei-
ten der Leistungsberechtigten handeln muss (allgemeine Probleme etwa des Ausbildungs-
oder Arbeitsmarkts sind fur eine Foérderung nicht ausreichend). Eine Kausalitdt in dem
Sinne, dass diese Schwierigkeiten aufgrund der individuellen Situation der Leistungsbe-
rechtigten bestehen, ist jedoch nicht notwendig. Festgestellte Handlungsbedarfe bspw. hin-
sichtlich der Belastbarkeit, des Arbeits- und Sozialverhaltens der jungen Menschen oder
hinsichtlich ihrer sozialen Rahmenbedingungen (familidare Konflikte, Wohnsituation, Ver-
schuldung) sind ausreichend.

Mit den Anderungen werden auch Erkenntnisse aus Priifungen des Bundesrechnungshofes
aufgegriffen und es werden Unsicherheiten in der Praxis vermieden. Das starkt das Instru-
ment und zahlt somit auch langfristig darauf ein, dass jeder junge Mensch Moglichkeiten
erhalt eine Ausbildung zu machen.
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Zu Buchstabe b (Satz 2)

Das Ziel, Leistungen in Anspruch zu nehmen, sollte aufgrund der Anderungen in Absatz 1
Satz 1 nicht mehr auf nur Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende begrenzt sein.
Auch Leistungen aufRerhalb des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (bspw. mit Blick auf die
Kosten der Kinderbetreuung, Unterhaltsvorschuss, Familienhilfen) kbnnen, wenn sie in An-
spruch genommen werden, dazu beitragen die individuellen Rahmenbedingungen so zu
verbessern, dass eine Eingliederung erreicht werden kann. Es handelt sich insofern um
eine Folgeanderung zu Nummer a.

Zu Nummer 18 (§ 19)

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden klnftig als Grundsicherungs-
geld bezeichnet. Erwerbsfahige Leistungsberechtigte erhalten kein Burgergeld mehr, son-
dern Grundsicherungsgeld. Nichterwerbsfahige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfahi-
gen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten kein Blrgergeld
mehr, sondern ebenfalls Grundsicherungsgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII haben.

Zu Nummer 19 (Uberschrift zu Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 20 (§ 22)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die Anderungen dienen dem Ziel, die Anerkennung unverhaltnismaBig hoher Aufwendun-
gen fur die Unterkunft weitgehend zu vermeiden. Damit wird erreicht, dass die Leistungen
der Grundsicherung flir Arbeitsuchende nicht fir Aufwendungen ausgenutzt werden kon-
nen, die den Verhaltnissen wahrend des Bezugs einer Flrsorgeleistung nicht entsprechen.
Zudem wird der Moglichkeit des Missbrauchs der Leistungen durch Uberhodhte Mieten fur
Kleinstwohnungen entgegengewirkt.

Zu Doppelbuchstabe aa (Absatz 1 Satz 3)

Der bisherige Satz 6, auf den Bezug genommen wurde, wird in Absatz 4 verschoben, in
dem aus systematischen Grunden alle bei einem Umzug geltenden Regelungen kunftig
zusammengefasst werden. Die bei einem Umzug geltenden Regelungen sind auch wah-
rend der Karenzzeit anzuwenden.

Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 1 Satz 6 - 8)

Mit Satz 6 wird eine neue Obergrenze fur die Anerkennung von Aufwendungen fur die Un-
terkunft eingefiihrt, die unabhangig von der Karenzzeit gilt. Kiinftig werden hdhere als an-
gemessene Aufwendungen fur die Unterkunft hdchstens bis zur eineinhalbfachen Hohe der
als abstrakt angemessen Aufwendungen anerkannt. Die HOhe der als abstrakt angemes-
sen Aufwendungen fur die Unterkunft ist - wie bisher durch die Rechtsprechung des Bun-
dessozialgerichts definiert - durch den kommunalen Trager festzulegen. Die anderthalbfa-
che Hoéhe ist als Obergrenze geeignet, um die Anerkennung unverhaltnismafiiger Aufwen-
dungen als Bedarf auszuschlief3en.

Die Obergrenze fuhrt zu einer Deckelung der Anerkennung der tatsachlichen Aufwendun-
gen der Unterkunft bereits ab dem ersten Tag des Leistungsbezuges. Dabei wird nach der
Produkttheorie verfahren, die das Bundessozialgericht in standiger Rechtsprechung fur die
Auslegung des Begriffs der Angemessenheit gepragt hat. Angemessen ist danach das Pro-
dukt aus der abstrakt als angemessen anerkannten Wohnflache multipliziert mit den als
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abstrakt angemessenen Aufwendungen je Quadratmeter. Liegen die Aufwendungen uber
dem Anderthalbfachen dieses Wertes, werden sie klinftig nicht mehr als Bedarf anerkannt.

Der neue Satz 7 enthalt eine Hartefallregelung fur Aufwendungen fur die Unterkunft ober-
halb der neuen Hochstgrenze innerhalb der Karenzzeit (z.B. bei notwendiger nicht vermeid-
barer Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft). Héhere Aufwendungen kénnen ins-
besondere abgewiesen werden, wenn Schonvermdgen vorhanden ist.

Mit Satz 8 werden erganzende Regelungen dazu getroffen, unter welchen Voraussetzun-
gen Aufwendungen, abweichend von der Produkttheorie des Bundessozialgerichts, nicht
als angemessen gelten. Erganzend wird geregelt, dass in diesen Fallen auch die Karenzzeit
keine Anwendung findet. Sind demnach die Voraussetzungen fur die Einschrankung der
Angemessenheit erfullt, ist auch in der Karenzzeit ein Kostensenkungsverfahren durchzu-
fuhren.

Buchstabe a bestimmt, dass Aufwendungen, die aus der Uberschreitung einer so genann-
ten Quadratmeterhdchstmiete resultieren, nicht als angemessen gelten. Damit wird die Aus-
nutzung der ortlichen Angemessenheitsgrenzen durch die Vermietung von kleinstem
Wohnraum verhindert.

Dafir ist es erforderlich, dass der kommunale Trager schllissig begriindet, ab welcher Héhe
die auf einen Quadratmeter Wohnflache bezogenen Aufwendungen als ,iberhoht* gelten.
Anders als bei der Obergrenze nach Satz 6 gelten die Aufwendungen als unangemessen
mit der Folge, dass die Leistungsberechtigten zu einer Kostensenkung aufzufordern sind.
Das kann beispielsweise durch Verhandlungen mit dem Vermieter, Inanspruchnahme einer
Mieterberatung, Untervermietung oder durch Wechsel der Unterkunft geschehen.

Beispiel: Im Gebiet eines kommunalen Tragers ist eine Wohnflache von 45 m? fur einen
Ein-Personen-Haushalt abstrakt angemessen. Der auf Grundlage eines schlissigen Kon-
zepts als angemessen geltende Mietzins betragt 10 EUR/m?2. Aufwendungen fir die Unter-
kunft gelten deshalb nach der Produkttheorie bis zu 450 EUR (45 m? x 10 EURm?) als an-
gemessen. Der kommunale Trager legt beispielsweise in einer Richtlinie als Obergrenze
fest, dass Aufwendungen pro Quadratmeter, die doppelt so hoch wie bei der abstrakten
Angemessenheitsprifung sind, als unangemessen gelten. Die Festlegung kann mit dem
ortsuiblichen Mietpreis fur kleinere Unterkunfte begrindet werden.

Buchstabe b dient der Starkung der Anwendung der Mietpreisbremse und auch der Verhin-
derung von Leistungsmissbrauch durch Ausnutzung der Regelung der Karenzzeit. Soweit
die vereinbarte Miete die nach § 556d des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) zulassige
Miethdhe Uberschreitet, sind diese Aufwendungen nach § 556g Absatz 1 BGB unwirksam
und unangemessen. In diesem Fall ist (auch wahrend der Karenzzeit) die Mieterin oder der
Mieter zur Kostensenkung aufzufordern. Zunachst ist der Verstol3 gegen die zulassige Miet-
héhe durch die Mieterin oder den Mieter nach § 556g Absatz 2 BGB zu rigen. Kommt es
infolgedessen zu einer Einigung der Mietparteien und einer Absenkung der vereinbarten
Miete auf eine zulassige Hohe, ist das Kostensenkungsverfahren in der Karenzzeit abge-
schlossen; eine Priifung auf weitere Unangemessenheit kann nach Ablauf der Karenzzeit
erfolgen. Bleibt die zulassige Miethdhe dagegen streitig, sind die tatsachlichen Aufwendun-
gen bis zu einer gerichtlichen Klarung weiter als Bedarf anzuerkennen. Ein etwaiger Ruck-
forderungsanspruch hinsichtlich der Gberzahlten Miete nach § 556g Absatz 1 BGB geht fur
die Zeit des Leistungsbezugs nach § 33 SGB Il auf den kommunalen Trager der Grundsi-
cherung fur Arbeitsuchende Uber und ist durch diesen weiter zu verfolgen.

Zu Doppelbuchstabe cc (Absatz 1 Satz 10 neu)

Folgeanderung zur Einfigung der beiden Satze in Doppelbuchstabe bb.
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Zu Doppelbuchstabe dd (Absatz 1 Satz 11 neu)

Durch die Ergéanzung wird geregelt, dass die Deckelung des neuen Satzes 6 nicht in Fallen
anzuwenden ist, in denen ein Mitglied der Bedarfs- oder Haushaltsgemeinschaft verstorben
ist.

Zu Doppelbuchstabe ee (Absatz 1 Satz 12 neu)

Durch die Erganzung wird geregelt, dass die Mdglichkeit des Verzichtes auf eine Kosten-
senkungsaufforderung auch dann besteht, wenn die festgelegte Quadratmeterhdchstmiete
Uberschritten wird. Damit kbnnen unwirtschaftliche Ergebnisse im Einzelfall verhindert wer-
den.

Zu Buchstabe b (Absatz 1a)

In Absatz 1a wird das bewahrte Verfahren aus § 35 Absatz 2 SGB Xl| ibernommen. Die
Angemessenheit der Aufwendungen flr die Unterkunft und Heizung ist kinftig wieder zu
Beginn des Leistungsbezuges und im Ubrigen auch anlasslich eines jeden Folgeantrages
zu prufen.

Sofern die Prifung ergibt, dass die Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung den abstrakt
angemessenen Umfang Ubersteigen, teilt der kommunale Trager dies den Leistungsbe-
rechtigten mit. Die Information dient der Aufklarung der Leistungsberechtigten Uber das
Verfahren, die Dauer und die Voraussetzungen der Anerkennung unangemessener Auf-
wendungen.

Die Bewilligung erfolgt nach § 41 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 SGB Il in der Regel fir einen
Bewilligungszeitraum von sechs Monaten. Damit wird erreicht, dass die Leistungsberech-
tigten frihzeitig Kenntnis davon haben, dass die unangemessenen Aufwendungen nur fir
einen befristeten Zeitraum anerkannt werden und dass Kostensenkungsbemuihungen erst
nach Ablauf der Karenzzeit erforderlich sind.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Die Vorschriften zur Anerkennung von Aufwendungen fur Unterkunft bei einem Umzug wer-
den aufgrund der Verschiebung des bisherigen § 22 Absatz 1 Satz 6 SGB Il neu geordnet
und dabei klarstellend geandert.

Satz 2 entspricht der bisherigen Regelung in Satz 3, wobei klarstellend neu geregelt wird,
dass es sich um einen Umzug in ein anderes Vergleichsgebiet zur Bestimmung der Ange-
messenheit handeln muss; das kann demnach auch einen Umzug innerhalb des Zustan-
digkeitsbereichs des gleichen kommunalen Tragers betreffen.

Satz 3 entspricht dem bisherigen Satz 2; wobei klarstellend geregelt wird, dass das Erfor-
dernis der vorherigen Zusicherung durch den zustdndigen kommunalen Trager sowonhl
wahrend als auch nach Ablauf der Karenzzeit besteht.

In Satz 4 wird die bisher in § 22 Absatz 1 Satz 6 SGB Il geregelte Begrenzung der Aner-
kennung der Aufwendungen im Vergleichsraum nach einem nicht erforderlichen Umzug
inhaltsgleich in Absatz 4 Gbernommen.

Zu Buchstabe d (Absatz 7)

Zu Doppelbuchstabe aa

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
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Zu Doppelbuchstabe bb
Zu Dreifachbuchstabe aaa
Die Bedarfe flr Unterkunft und Heizung sind in den Fallen des § 7b Absatz 4 SGB Il unmit-
telbar an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte zu zahlen. Damit wird sicherge-
stellt, dass die fiir die Miete gezahlten Leistungen zweckentsprechend verwendet werden.
Zu Dreifachbuchstabe bbb
In Fallen, in denen eine nicht erreichbare Person anderen Personen in einer Bedarfsge-
meinschaft zusammenlebt, werden die bei der nicht erreichbaren Person wegfallenden An-
spruche auf Kosten der Unterkunft und Heizung den verbleibenden Mitgliedern der Bedarfs-
gemeinschaft zugeordnet. Damit wird verhindert, dass es wegen der Nichterreichbarkeit
einer Person zu Mietrickstanden bei anderen Personen in der Bedarfsgemeinschaft und in
der Folge mdéglicherweise zu Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit kommt.
Zu Buchstabe e (Absatz 8)
Zu Doppelbuchstabe aa
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB 1.
Zu Doppelbuchstabe bb
Folgeanderung zur Anderung des § 12 SGB |I.
Zu Nummer 21 (§ 23)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB 1.
Zu Nummer 22 (§ 24 Absatz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
Zu Nummer 23 (§ 26)
Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB |I.
Zu Nummer 24 (§ 27 Absatz 1 Satz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
Zu Nummer 25
Folgednderung zur Einfuhrung des neuen § 32a SGB II.
Zu Nummer 26 (§ 31)
Zu Buchstabe a (§ 31 Absatz 1 Satz 1)
Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 1)
Folgeanderung zur Streichung von § 15 Absatz 5 und 6. Bislang wurde zum Nachweis von
Eigenbemuhungen verbindlich aufgefordert, wenn die hierzu im Kooperationsplan festge-
haltenen Absprachen nicht eingehalten wurden oder ein Kooperationsplan nicht zustande

gekommen ist oder nicht fortgeschrieben werden konnte. Durch die mit diesem Gesetz ge-
schaffene Mdglichkeit des sofortigen Handelns per Verwaltungsakt (§ 15a) bedarf es dieser
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Verfahrensweise nicht mehr. Gleichzeitig bedarf es einer Rechtsgrundlage, dass der Nicht-
Nachweis von per Verwaltungsakt geforderten Eigenbemihungen eine Verletzung von
Pflichten im SGB Il darstellt, in deren Folge die Leistungen gemindert werden kénnen.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 3)

Folgeanderung zur Streichung von § 15 Absatz 5 und 6. Bislang wurde zur Teilnahme an
einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder eine Mallnahme der be-
rufsbezogenen Deutschsprachférderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes verbindlich
aufgefordert, wenn die hierzu im Kooperationsplan festgehaltenen Absprachen nicht einge-
halten wurden oder ein Kooperationsplan nicht zustande gekommen ist oder nicht fortge-
schrieben werden konnte. Durch die mit diesem Gesetz geschaffene Mdglichkeit des sofor-
tigen Handelns per Verwaltungsakt (§ 15a) bedarf es dieser Verfahrensweise nicht mehr.
Gleichzeitig bedarf es einer Rechtsgrundlage, dass die per Verwaltungsankt geforderte,
zumutbare Teilnahme an diesen Kursen und MalRinahmen eine Verletzung von Pflichten im
SGB |l darstellt, in deren Folge die Leistungen gemindert werden konnen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Nummer 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB 1.

Zu Nummer 27 (§ 31a)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB 1.

Anderung der Minderungshéhe und Abschaffung der stufenweisen Minderungshéhe:

Die Mitwirkungspflichten werden gestarkt. Hierfur werden die Rechtsfolgen bei einer Pflicht-
verletzung nach § 31a SGB Il vereinheitlicht. Bei einer Pflichtverletzung werden die Leis-
tungen nunmehr einheitlich um 30 Prozent gemindert. Die bisherige stufenweise Minde-
rungshohe wird abgeschafft. Die vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Elemente
der VerhaltnismaRigkeitsprufung einer Leistungsminderung (Prufung eines wichtigen Grun-
des, Mdglichkeit der Nachholung der Mitwirkung, Hartefallprifung, Moglichkeit der person-
lichen Anhdrung) gelten unverandert.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Sind dem Jobcenter psychische Erkrankungen bekannt, soll die Anhérung vor einer Leis-
tungsminderung personlich erfolgen. Hierbei kann auch von alternativen Formen der Kon-
taktaufnahme Gebrauch gemacht werden (z. B. durch telefonische Kontaktaufnahme oder
aufsuchende Formen). Dies soll entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes auch dann gelten, wenn dem Jobcenter Anhaltspunkte dafir vorliegen,
dass Leistungsbeziehende Schwierigkeiten dabei haben, besondere persénliche Um-
sténde, die zu einer Pflichtverletzung oder einem Meldeversaumnis geflhrt haben (z.B. fa-
milidre oder gesundheitliche Probleme oder eine Diskriminierung am Arbeitsplatz), in einem
schriftlichen Anhérungsverfahren darzulegen. DarUber hinaus soll auch in den Fallen des
Leistungsentzuges nach § 32a nach dem dritten aufeinander folgenden versaumten Mel-
determin personlich angehort werden. Ziel ist es, Leistungsminderungen und einen daraus
gegebenenfalls resultierenden dauerhaften Kontaktabbruch zum Jobcenter zu vermeiden
und festzustellen, was ursachlich fur das Verhalten der Leistungsberechtigten ist. Mdgliche
Hartefalle sollen identifiziert werden. Dabei soll insbesondere auch berlcksichtigt werden,
dass es bei den betroffenen Personen zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustan-
des kommen kann, die dem Integrationsziel der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende entge-
genstehen wirde. Es wird klargestellt, dass eine psychische Erkrankung einen besonders



-75- Bearbeitungsstand: 10.11.2025 13:31

schutzwirdigen Umstand darstellt und deshalb von besonderer Relevanz flir die Entschei-
dung ist. Dies starkt den Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit, den das Bundesverfassungs-
gericht in seinem Urteil vom 5. November 2019 (1 BvL 7/16) gerade bei dem Personenkreis
der psychisch Erkrankten und bei denjenigen, die von einem ausschliel3lich schriftlichen
Verfahren Uberfordert sind, besonders betont hat.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Die Regelung stellt die Versicherungspflicht und die Zahlung der Beitrage zur Kranken- und
Pflegeversicherung in den Fallen sicher, in denen sich flir einen bestimmten Zeitraum nur
aufgrund der Leistungsminderung rechnerisch kein Anspruch auf Zahlung von Grundsiche-
rungsgeld ergibt. Hierfir sind unter anderem Fallkonstellationen denkbar, in denen die von
einer Leistungsminderung oder einem Leistungsentzug betroffenen Personen keine Leis-
tungen fur Unterkunft und Heizung erhalten oder Gber Einkommen verflgen. In diesen Fal-
len wird fur die jeweilige Dauer Grundsicherungsgeld in Hohe von monatlich einem Euro
bewilligt.

Die Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes und der Beitragszahlung zur Kranken-
und Pflegeversicherung sollen durch Weitergewahrung des Leistungsbetrags in H6he von
einem Euro monatlich sichergestellt werden, um eine verwaltungsaufwendige Ab- und An-
meldung der Leistungsbeziehenden durch die Jobcenter zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung und das Auflaufen von Beitragsschulden bei der Kranken- und Pflegeversicherung zu
verhindern.

Zu Buchstabe d (Absatz 7)

Die Regelung zur Arbeitsverweigerung wird praxistauglicher und wirkungsvoller ausgestal-
tet, indem auf das Erfordernis einer vorherigen Pflichtverletzung verzichtet wird. Fir diese
besteht aus verfassungsrechtlicher Sicht keine Notwendigkeit.

Fur den Entzug des Regelbedarfes ist es kiinftig daher nicht mehr erforderlich, dass wie-
derholt Arbeit verweigert wurde und Leistungen bereits vorher (innerhalb des letzten Jah-
res) aufgrund einer Verletzung der Pflicht (beispielsweise Weigerung eine zumutbare Arbeit
aufzunehmen) gemindert wurden.

Durch den Wegfall der Vorpflichtverletzung werden die Jobcenter entlastet und die Rege-
lung kann frihzeitiger Anwendung finden. Dies tragt insbesondere auch zur Starkung der
Akzeptanz des Sozialstaats bei. Denn Mittel der Allgemeinheit, die zur Hilfe fir deren be-
durftige Mitglieder bestimmt sind, durfen nur in den Fallen in Anspruch genommen werden,
in denen wirkliche Bedurftigkeit vorliegt. In den Fallen des Leistungsentzugs nach § 31a
Absatz 7 SGB |l liegt den Betroffenen jedoch ein konkretes, zumutbares Arbeitsangebot
vor, dass sie annehmen und so ihre Bedarfe decken bzw. verringern kénnten.

Im Zeitraum des Leistungsentzuges soll das Grundsicherungsgeld, soweit es fur die Be-
darfe fur Unterkunft und Heizung erbracht wird, fir die gesamte Bedarfsgemeinschaft an
den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.

Zu Nummer 28 (§ 31b)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Die Mitwirkungspflichten sollen spurbarer eingefordert werden. Hierfur werden die Rechts-

folgen bei einer Pflichtverletzung nach § 31a SGB Il vereinheitlicht. Bei einer Pflichtverlet-
zung gilt nunmehr ein einheitlicher Minderungszeitraum von drei Monaten. Die bisherige
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stufenweise Minderungsdauer wird abgeschafft. Die vom Bundesverfassungsgericht vorge-
gebenen Elemente der VerhaltnismaRigkeitsprifung einer Leistungsminderung (Prifung ei-
nes wichtigen Grundes, Moglichkeit der Nachholung der Mitwirkung, Hartefallprifung, Még-
lichkeit der persdnlichen Anhorung) gelten unverandert.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)
Folgeanderung zur Abschaffung der gestaffelten Minderungsdauer.
Zu Buchstabe b (Absatz 3 neu)

Der Leistungsentzug bei Arbeitsverweigerung betragt aus Griinden der Verwaltungsverein-
fachung kinftig mindestens einen Monat, in dem die Leistungen wegfallen. Das bedeutet,
dass unabhangig von der tatsachlichen und unmittelbar fortbestehenden Mdglichkeit der
Arbeitsaufnahme, die Leistungen immer fur mindestens einen Monat wegfallen, wenn die
Voraussetzungen der Arbeitsverweigerung vorliegen. Mit Beginn des zweiten Monats muss
dann die tatsachliche und unmittelbare Mdglichkeit der Arbeitsaufnahme geprft werden
und gegeben sein, um den Wegfall der Leistungen weiter aufrecht zu erhalten. Die Rege-
lung nimmt die Hinweise aus der Praxis auf, nach denen die bestehende Regelung auf-
grund der nur in Einzelfallen erfullbaren Tatbestandsvoraussetzungen bislang kaum zur
Anwendung kommt. Die Regelung entlastet die Jobcenter dadurch, dass nunmehrim ersten
Monat des Wegfalls der Leistungen das tatsachliche und unmittelbare Vorhandensein des
Jobangebotes nicht fortlaufend Gberprift werden muss.

Zu Nummer 29 (§ 32 Absatz 1 Satz 1)

Die Rechtsfolgen bei einem Meldeversaumnis werden angepasst. Bei einem wiederholten
Meldeversaumnis werden die Leistungen nunmehr um 30 Prozent gemindert. Ein wieder-
holtes Meldeversdaumnis liegt ab dem zweiten Meldeversdumnis vor, sofern der Leistungs-
bezug seit dem ersten Meldeversaumnis nicht unterbrochen wurde. Der Minderungszeit-
raum betragt unverandert einen Monat. Die Elemente der Verhaltnismaligkeitsprifung ei-
ner Leistungsminderung (Prifung eines wichtigen Grundes, Hartefallprifung, Moglichkeit
der personlichen Anhoérung) gelten unverandert. Ein wiederholtes Meldeversdumnis liegt
vor, wenn der Leistungsbezug seit dem ersten Meldeversaumnis nicht unterbrochen wurde.

Zu Nummer 30 (§ 32 a neu)

Nach Rickmeldungen aus der Praxis gibt es Probleme mit der Termintreue der Leistungs-
berechtigten und praktisch kaum Handhabe bei hartnackiger Terminverweigerung. Da die
Kommunikation zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcenter die Grundlage fir einen
erfolgreichen Integrations- und Beratungsprozess ist, bedarf es - Uber die vorgenannte An-
hebung der Minderungshdéhe hinaus - einer Regelung, mit der Personen, die dauerhaft ohne
wichtigen Grund nicht zu Meldeterminen erscheinen, wieder an den Beratungstisch geholt
werden kdonnen. Deshalb wird geregelt, dass bei wiederholten Meldeversaumnissen der
Regelbedarf vorerst nicht geleistet wird und in letzter Konsequenz der Anspruch auf Bur-
gergeld vollstandig entfallt.

Nach Satz 1 wird der Regelbedarf entzogen, wenn Leistungsberechtige drei aufeinander
folgende Meldetermine ohne wichtigen Grund versdumen. Die Kosten der Unterkunft (siehe
Satz 2), Beitrage zur Krankenversicherung und etwaige Mehrbedarfe werden weiter er-
bracht.

Nach Satz 2 sollen die Bedarfe fur Unterkunft und Heizung fiir die gesamte Bedarfsgemein-
schaft an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.

Satz 3 regelt, dass in den Fallen, in denen die betroffene Person innerhalb eines Monats
ab Beginn des Leistungsentzuges wieder personlich im Jobcenter erscheint, die Leistungen
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nachtraglich - unter Abzug des Minderungsbetrages aufgrund des Meldeversaumnisses -
wieder erbracht werden.

Erscheint die Person innerhalb der Monatsfrist nicht im Jobcenter, gilt sie als nicht erreich-
bar. In der Folge entfallt der Anspruch auf Burgergeld (siehe § 7b Absatz 4 neu).

Nach Absatz 2 finden neben der Prifung des wichtigen Grundes die gesetzlich verankerten
VerhaltnismaRigkeitselemente (Moglichkeit der persénlichen Anhérung (§ 31a Absatz 2
neu, mit der ausdrucklichen Berucksichtigung von Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen), Hartefallprifung (§ 31a Absatz 3) und Weiterzahlung der Beitrage zur Kranken- und
Pflegeversicherung (§ 31a Absatz 4 Satz 3 neu)) ebenso Anwendung wie § 31b Absatz 1
(Beginn des Leistungsentzuges) und Absatz 4 (kein Anspruch auf erganzende Hilfen zum
Lebensunterhalt nach dem SGB Xll wahrend des Leistungsentzuges). Eine personliche An-
hérung soll durchgefiihrt werden, wenn Leistungsberechtigte wiederholt Meldetermine ver-
saumen (§ 32 Absatz 2 Satz 2). Deshalb ist insbesondere bei Personen, die vom Leistungs-
entzug betroffen sind, sicherzustellen, dass die personliche Anhérung auch tatsachlich
durchgefluhrt wird. Bei dem betroffenen Personenkreis sollen hierflir insbesondere auch te-
lefonische und aufsuchende Formate zur Anwendung kommen.

Zu Nummer 31 (§ 40 Absatz 2 Nummer 5)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB 1.

Zu Nummer 32 ( § 40a Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 33 (§ 41a Absatz 3 Satz 5 neu)

Die Regelung dient der Starkung der Mitwirkungspflichten leistungsberechtigter Personen.

Mit der Einflihrung des § 41a durch das Neunte Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch zum 1. August 2016 wurde das Ziel einer umfassenden Rechtsvereinfa-
chung verfolgt. Es wurde erstmals klar im SGB Il geregelt, unter welchen Voraussetzungen
eine vorlaufige Entscheidung mdglich ist. Fur die spater folgende abschlieRende Entschei-
dung sollten verbindliche Regelungen fir die Leistungsberechtigten und die Trager der
Grundsicherung erfolgen. Die Leistungsberechtigten werden nach einem verbindlich gere-
gelten Verfahren zur Vorlage der leistungserheblichen Tatsachen aufgefordert.

Sofern die leistungsberechtigte Person ihren Mitwirkungspflichten trotz angemessener
Fristsetzung und schriftlicher Belehrung Uber die Rechtsfolgen bis zur abschlieRenden Ent-
scheidung nicht oder nicht vollstandig nachkommt und die Trager der Grundsicherung die
erforderlichen Tatsachen nicht auf andere Weise feststellen konnen, wird der Leistungsan-
spruch bereits nach geltendem Recht nur in den einzelnen Leistungsmonaten abschlieRend
in der Hohe festgestellt, soweit dies ohne die Mitwirkung der Leistungsberechtigten mdglich
ist. § 20 Absatz 1 Satz 1 SGB X ist gemaR § 40 Absatz 1 Satz 1 SGB Il anzuwenden. In
den anderen Leistungsmonaten wird festgestellt, dass kein Leistungsanspruch bestand
(sog. Nullfestsetzung).

Das Bundessozialgericht (BSG) hat in seinem Urteil vom 29. November 2022 (B 4 AS 64/21
R) ausgeflhrt, dass sich weder aus dem Wortlaut der bisherigen Regelung noch deren
entstehungsrechtlichen Materialien eine materielle Praklusionswirkung entnehmen liel3e.
Nachweise und Auskunfte kdnnen danach - entgegen der damaligen gesetzgeberischen
Intention - auch nach der abschlieRenden Entscheidung im Widerspruchs- und im Klage-
verfahren berlcksichtigt werden.
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Durch die Anderung wird die vorgesehene Préklusionswirkung in Umsetzung dieser Recht-
sprechung klarstellend geregelt. Kiinftig sind nach Eintritt der Bestandskraft der Leistungs-
entscheidung bzw. nach der Bekanntgabe des Widerspruchbescheides beim Trager der
Grundsicherung fir Arbeitsuchende eingegangene Nachweise und Auskiinfte nicht mehr
nachtraglich bei der Leistungsfeststellung zu berlcksichtigen. Durch das Erfordernis einer
angemessenen Fristsetzung, der schriftlichen Rechtsfolgenbelehrung, der abschlieliende
Leistungsfestsetzung und das Widerspruchsverfahren haben die Leistungsberechtigten
ausreichende Moglichkeiten zur Mitwirkung. Die unverschuldete Saumnis der Wider-
spruchsfrist ist durch die bereits bestehenden Regelungen zur Wiedereinsetzung in den
vorherigen Stand berucksichtigt.

Zu Nummer 34

Folgeanderung zur Anderung des § 12.
Zu Nummer 35 (§ 43 Absatz 1)

Satz 1

Durch das Einfligen des Wortes ,bestandskraftige” wird klargestellt, dass die Aufrechnung
erst erfolgen darf, wenn der Verwaltungsakt, mit welchem die Erstattung der jeweiligen Ge-
genforderung des Jobcenters verlangt wird, in Bestandskraft erwachsen ist. Dies entspricht
bereits der geltenden Rechtslage, soll aber in Hinblick auf den neu angefiigten Satz 2 der
Norm nochmals verdeutlicht werden.

Satz 2

Trotz Geltung der auf die Bedarfsgemeinschaft bezogenen Bagatellgrenze von 50 EUR
(840 Absatz 1 Satz 3 SGB Il) entstehen durch die horizontale Verteilung von Einkommen
und Vermogen innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft haufig individuelle Ruckforderungen,
die deutlich unter der Bagatellgrenze liegen kdnnen. Das liegt daran, dass nach Uberschrei-
ten der Bagatellgrenze die jeweiligen Uberzahlungen individuell je Mitglied der Bedarfsge-
meinschaft zu berechnen und zurickzufordern sind.

Fur Rickforderungen unter 70 EUR je leistungsberechtigter Person gilt nach § 24 Absatz 2
Nummer 7 SGB X, dass von einer Anhérung abgesehen werden kann. Bis zur mafgebli-
chen Hochstgrenze fir die Aufrechnung nach § 43 Absatz 2 Satz 2 SGB Il werden die
Erstattungs- und Ersatzanspruchsbetrage daher klnftig verpflichtend von den Jobcentern
gegen die Leistungsanspriiche in den darauffolgenden Zahlungszeitraumen ab Bestands-
kraft der Erstattungs- und Ersatzanspruchsforderungsentscheidungen aufgerechnet. Uber-
steigt der aufzurechnende Betrag im ersten Aufrechnungsmonat die zuldssige Hochst-
grenze nach § 43 Absatz 2 SGB II, wird der Uberschiellende Betrag bis zur zulassigen
Hochstgrenze in den jeweiligen Folgemonaten aufgerechnet.

Zu Nummer 36 (§ 44f Absatz 6 neu)

Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) hat sich als zusatzlicher Finanzierungsweg fur Férderun-
gen nach § 16i SGB Il bewahrt. Er soll auf weitere Instrumente ausgeweitet werden, um die
Mdglichkeiten der Arbeitgeberférderung zu vergréRern und das Prinzip zu starken, Arbeit
zu fordern, statt Passivleistungen zu zahlen. Die gesetzliche Verankerung der Regelung
erhdht zugleich die Finanzierungssicherheit der Jobcenter. Die Regelung ermdglicht es wie
bisher, bis zu einem jahrlichen Volumen von 700 Millionen Euro die fur Leistungen der
Grundsicherung veranschlagten Mittel auch zur Finanzierung weiterer Férderungen heran-
zuziehen. Der Umfang in Héhe von 50 Prozent leitet sich dabei aus den bundesweit durch-
schnittlich pro Férderfall eingesparten Mitteln fir passive Leistungen beim Bund ab. Mit der
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neuen einheitlichen pauschalierten Regelung wird der PAT gegenlber dem bisherigen Ver-
fahren verwaltungsarmer ausgestaltet. Die Nutzung des PAT ist seitens der Jobcenter frei-
willig.

Zu Nummer 37 (§ 50b neu)
Absatz 1

Um zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik wirtschaftlich und auf dem Stand
der Technik bereitstellen zu kdnnen, ist die Pilotierung neuer Technologien erforderlich. Mit
der Experimentierklausel erhalt die Bundesagentur fir Arbeit die Moglichkeit, neue Tech-
nologien niedrigschwellig anhand konkreter Anwendungsfalle zu erproben und hieraus
Schlussfolgerungen fiur die Wirtschaftlichkeit dieser Technologien zu ziehen. Dies leistet
einen wesentlichen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung zentral verwalteter Ver-
fahren der Informationstechnik. So bleiben die gemeinsamen Einrichtungen auch in Zukunft
leistungsfahig.

Absatz 2

Digitalisierung und Automatisierung werden umfassend genutzt, um die wirtschaftliche Aus-
fuhrung von Arbeitsprozessen in den gemeinsamen Einrichtungen zu unterstitzen.

Nummer 1

Die nutzenzentrierte Ausgestaltung von Verwaltungsangeboten und -ablaufen ist bisher
nicht normiert. Die gemeinsamen Einrichtungen sowie die Adressaten von elektronischen
Verwaltungsangeboten bendtigen zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik, die
auf ihre Bedurfnisse ausgerichtet sind:

Die Bundesagentur stellt durch zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik fir
Blrgerinnen und Birger zahlreiche Verwaltungsangebote zur Verfiigung. Im Rahmen der
digitalen Transformation der Gesellschaft winschen sich Burgerinnen und Blrger zuneh-
mend einfache und elektronische Verwaltungsangebote.

Die Bundesagentur fur Arbeit baut zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik
aus, die die digitale Lebenswirklichkeit der Birgerinnen und Blrger abbilden und fir die
Beschaftigten in den gemeinsamen Einrichtungen effizient einsetzbar sind. Dabei setzt die
Bundesagentur insbesondere Instrumente zur Nutzerinnen- und Nutzerzentrierung ein und
baut diese weiter aus. Beispielsweise ist User-Experience-Design dazu geeignet, die Bar-
rierefreiheit und Nutzerinnen- sowie Nutzerfreundlichkeit von Verwaltungsangeboten zu er-
héhen. Nutzerinnen- und nutzerfreundliche Verwaltungsangebote starken den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt, da sie die Inanspruchnahme von Verwaltungsangeboten durch Bur-
gerinnen und Burger vereinfachen.

Nummer 2

Mit Nummer 2 wird der gesetzliche Auftrag zur Ende-zu-Ende Digitalisierung aus dem E-
Government-Gesetz auf die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik Ubertra-
gen. Insoweit wird ein wesentlicher Impuls fir die Digitalisierung von Verwaltungsablaufen
auf die gemeinsamen Einrichtungen erstreckt. Dies ist erforderlich, da die gemeinsamen
Einrichtungen, wie andere Behdrden, vor demografischen Herausforderungen stehen.
Gleichzeitig mussen die gemeinsamen Einrichtungen stabile Verwaltungsangebote vorhal-
ten kénnen. Die Digitalisierung und Automatisierung der Verwaltungsablaufe kann ein
Schllissel zur Bewaltigung der demografischen Herausforderungen sein.



-80 - Bearbeitungsstand: 10.11.2025 13:31

Beispielsweise ist die Automatisierung hoch regelhafter Routinetatigkeiten in Verwaltungs-
ablaufen dazu geeignet, die Beschaftigten malRgeblich zu entlasten. Vor diesem Hinter-
grund ist eine Ende-zu-Ende Digitalisierung und Automatisierung der Verwaltungsablaufe
der gemeinsamen Einrichtungen fur die Aufrechterhaltung ihrer Verwaltungsangebote un-
abdingbar. § 31 a des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberihrt.

Nummer 3

Mit Nummer 3 wird ein Auftrag zur Modernisierung informationstechnischer Infrastrukturen
verankert. Dies ermdglicht der Bundesagentur fur Arbeit, diese Aufgabe prioritar zu verfol-
gen. Dies ist erforderlich, da die informationstechnischen Infrastrukturen die Grundlage ftr
die Leistungsfahigkeit der Verwaltung bilden, insbesondere im Hinblick auf die Kapazitat,
gesetzliche Auftrage umzusetzen:

Die gemeinsamen Einrichtungen setzen zahlreiche gesetzliche Aufgaben um. Dabei sind
sie von zahlreichen und teilweise kurzfristig umzusetzenden Gesetzesnovellierungen be-
troffen. Zur Umsetzung solcher Novellierungen muss die Bundesagentur fur Arbeit in der
Regel die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik anpassen. Diese Anpas-
sungen sind gewohnlich zeit- und ressourcenintensiv. Mit der Modernisierung informations-
technischer Infrastrukturen wird die Anpassungsfahigkeit zentral verwalteter Verfahren der
Informationstechnik an neue Anforderungen erhoht, die beispielsweise aus Gesetzesnovel-
lierungen resultieren.

Die Modernisierung der informationstechnischen Infrastrukturen ist auch dazu geeignet, ei-
nen flexiblen Einsatz von Mitarbeitenden in der Betreuung und Entwicklung von informati-
onstechnischen Systemen zu ermdglichen.

Zu Nummer 38

Folgeanderung zur Anderung des § 12 SGB |I.
Zu Nummer 39 (§ 60)

Zu Buchstabe a (Uberschrift)
Folgeanderung zu Buchstabe b.

Zu Buchstabe b (Absitze 6 - 8 neu)

Mit der Neuregelung werden den Jobcentern kunftig mehr Mdglichkeiten eingerdumt ge-
genuber Dritten, rechtssichere Ausklnfte zu erlangen und dokumentieren zu kénnen, ins-
besondere durch Nachweise. Die bislang allein mégliche reine Auskunft ohne Nachweise
fuhrt in der Praxis bei Prifung der Hilfebedurftigkeit zu Komplikationen. Verstarkt wird diese
Problematik durch datenschutzrechtliche Bestimmungen, die nicht zuletzt aufgrund der Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Bezug auf die Zulassigkeit der Gewinnung und
Verarbeitung personenbezogener Daten eine deutliche gesetzliche Ermachtigungsgrund-
lage erforderlich machen.

Die derzeitige Regelung zur Einholung von Auskunften Dritter ist daher insofern zu erwei-
tern, dass neben der reinen Auskunftserteilung auch die Vorlage von Nachweisen, zum
Beispiel Uber die Hohe der Einklinfte oder Uber Guthaben aus Betriebskostenabrechnun-
gen, verlangt werden kann. Das gibt beiden Seiten, dem Leistungstrager und den Betroffe-
nen, mehr Rechtssicherheit. Die Regelungen zur Beweispflicht aus § 60 SGB | werden in
die Spezialnorm des SGB |l Uberfihrt.

Absatz 6
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Zur Berechnung und Prifung der Unterkunftsbedarfe nach § 22 SGB Il einschliellich der
dazugehérigen Nebenkosten/ Nebenpflichten (Kaution, Ein- und Auszugsrenovierungen,
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen) sind Datenerhebungen lber das Mietverhaltnis
und den Vermieter unerlasslich.

Daneben kénnen Vermieter wichtige Angaben Uber das Mietverhaltnis machen, die flr die
Leistungsprifung (das Bestehen von Grundsicherungsleistungen und deren Héhe) drin-
gend bendtigt werden, wie Heizungsart, Art der Warmwasseraufbereitung oder Anzahl der
Haushaltsmitglieder.

Da der regelmalige Zufluss der Miete von einem ,ungestérten® Leistungsbezug abhangig
ist, muss zum einen sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten wie Name und
Anschrift des Vermieters erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dirfen. Zum ande-
ren muss der gesetzliche Befugnisrahmen der Jobcenter in Bezug auf Auskunftsanfragen
an den Vermieter (verbindlich) geregelt werden. Es bedarf einer belastbaren Rechtsgrund-
lage, die zahlreiche Verwaltungsablaufe (z. B. Direktzahlungen von Miete und Kautionen
und dadurch Verhinderung von Mietschulden, Guthaben aus Heiz- und Betriebskostenab-
rechnungen etc.) nachhaltig vereinfachen und Leistungsmissbrauch entgegenwirken kann.

Die Auskunftsregelung gegenlber Vermietern soll nur greifen, soweit eine Auskunft des
Vermieters ,erforderlich® ist. Daher haben es die Leistungsbeziehenden selbst in der Hand
durch ordnungsgemale und zeitgerechte Mitwirkung Anfragen an die Vermieterseite zu
verhindern und damit ihren Leistungsbezug vor dem Vermieter geheim zu halten. Mit der
Regelung ist kein Automatismus zur Anwendung verbunden.

Absatz 7

Durch die bislang geltende Fassung war es den zustandigen Tragern der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende lediglich moglich, Auskunft zu erhalten Gber die in den Abséatzen 1 bis
5 beschriebenen Lebenssachverhalte, die flr die Berechnung des individuellen Leistungs-
anspruches unabdingbar sind. Die Jobcenter mussten sich flir die Anforderung von fiir den
Leistungsanspruch entscheidenden Nachweisen allein auf die Mitwirkungspflichten aus den
§§ 60 ff. SGB | stltzen, da nur dort auch die entsprechende Nachweispflicht der angege-
benen Auskuinfte beschrieben ist. Momentan schlief3t § 60 SGB Il dies gerade fur Dritte, die
nicht Teil der Bedarfsgemeinschaft sind, aus.

Durch die neu eingefligte Regelung wird der Grundsicherungstrager ermachtigt, unmittelbar
Auskulnfte und Beweismittel von Dritten zu fordern. Hierdurch wird Rechtssicherheit fur alle
Beteiligten erreicht. Mithilfe dieser Neuregelung kénnen die Grundsicherungstrager durch
eine spezifisch fir das SGB Il gefasste Rechtsnorm die entsprechenden Nachweise fur
Auskulnfte anfordern. Bislang war es den Jobcentern beispielsweise nur mdglich, die erfor-
derlichen Auskunfte zu Einkommensverhaltnissen der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
zu erlangen, nicht jedoch die entsprechenden Nachweise dartiber unmittelbar anzufordern
(z.B. Lohnabrechnungen, Einkommensbescheinigungen, Kontoauszige).

Absatz 8

Bislang ist die Erbringung der Auskunft an keine Form gebunden. Dies soll grundsatzlich
bei bestehenden Vordrucken der Jobcenter gedndert werden. Entsprechend der Vorschrift
des § 60 Absatz 2 SGB | soll hier aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung auf existie-
rende Vordrucke der Jobcenter zurtickgegriffen werden. Diese MaRnahme erleichtert per-
spektivisch auch die Digitalisierung und Rationalisierung von Verwaltungsverfahren, weil
standardisierte Muster leichter eingelesen werden konnen.
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Zu Nummer 40 (§ 62a neu)

Ziel der Regelung ist, dass Arbeitgeber auch flur die sozialrechtlichen Folgen von Schwarz-
arbeit haften, das heil3t auch fur zu Unrecht erbrachte Leistungen der Grundsicherung flr
Arbeitsuchende. Sie soll dazu beitragen, die gesellschaftsschadigende Wirkung von
Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch, zu bekampfen.

Die Ersatzpflicht trifft Arbeitgeber, die eine geringfiigige oder sozialversicherungspflichtige
Beschaftigung nicht oder nicht vollstandig sozialversicherungsrechtlich anmelden. Durch
die Nichtanmeldung wird den Jobcentern die Méglichkeit genommen, Angaben der Antrag-
steller zum Erwerbseinkommen zu Uberprufen. Denn bei Erflllung der Meldepflichten durch
Arbeitgeber ware spatestens durch den regelmafig von den Jobcentern durchgefiihrte Da-
tenabgleich aufgefallen, dass Erwerbseinkommen erzielt wird, das vom Leistungsbeziehen-
den nicht angegeben wurde, so dass ggf. zu Unrecht Leistungen nach dem SGB Il gewahrt
wurden. Auf die Kenntnis des Arbeitgebers, dass der oder die Beschéftigte Leistungen be-
zieht, kommt es nicht an. Ebenso sind Arbeitgeber erfasst, die eine Beschaftigung nur zum
Schein anmelden, damit der oder die vermeintliche Beschaftigte Zugang zu Leistungen
nach dem SGB Il erhalt.

Klnftig kdnnen daher die Jobcenter neben dem Leistungsempfanger auch den Arbeitgeber
fur den Ersatz rechtswidrig die Erstattung der zu Unrecht erbrachtern Leistungen heranzie-
hen. Erfasst sind alle Leistungen an den Leistungsempfanger selbst und die Mitglieder der
Bedarfsgemeinschaft. Der Ersatzanspruch des gegen den Arbeitgeber ist unabhangig von
einem etwaigen Aufhebungs- und Erstattungsverfahren des Tragers gegentber dem Leis-
tungsempfanger. Arbeitgeber und Leistungsempfanger haften fir die aufgrund der
Schwarzarbeit rechtswidrig zu Unrecht erbrachten Leistungen als Gesamtschuldner.In Fal-
len unbilliger Harte kann der zustandige Trager davon absehen, den Arbeitgeber in An-
spruch zu nehmen. Hierunter kann in besonders gelagerten Ausnahmefallen die Existenz-
gefahrdung eines Arbeitgebers fallen. In Betracht konnen auch Konstellationen kommen,
wenn der Arbeitgeber fur Ereignisse haften wirde, die vor einem Eigentimerwechsel oder
Betriebsilibergang stattgefunden haben.

Zu Nummer 41 (§ 63)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Absatz 1 Nummer 6 neu)

Die Anderungen bei den BuBgeldvorschriften nach § 63 SGB Il ergeben sich als Konse-
quenz aus der Neuregelung des § 60 SGB Il. Im direkten Zusammenhang mit der Aus-
kunftspflicht Dritter, die in § 60 SGB |l geregelt ist, sehen die Buldgeldvorschriften des § 63
SGB Il vor, dass sich ordnungswidrig verhalt, wer seinen Auskunfts-, Mitwirkungs- und
Nachweispflichten nach § 60 SGB Il nicht nachkommt. Aufgrund der Ausweitung der Mit-
wirkungs- und Nachweispflichten wird der Anwendungsbereich des Bulgeldtatbestandes
entsprechend erweitert.

Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 1 Nummern 7 und 8 - geschoben)

Folgeanderung zu Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe b (Absatz 1a)

Folgeanderung zu Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe c (Absatz 2)

Folgeanderung zu Doppelbuchstabe aa.
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Zu Nummer 42 (§ 64)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 1)
Folgeanderung zur Anderung in § 63 Absatz 1.
Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 2)
Folgeanderung zur Anderung in § 63 Absatz 1.
Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Die Jobcenter und die Behdrden der Zollverwaltung sind fir Ordnungswidrigkeiten nach
§ 63 Absatz 1 Nummer 6 und 7 jeweils innerhalb ihres Geschéaftsbereiches sachlich zustan-
dig. Als Behorde nach § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 SchwarzArbG unterstutzen die Job-
center bereits jetzt die Zollverwaltung bei Priufungen zur Schwarzarbeit und illegalen Be-
schaftigung (vgl. § 6 Absatz 1 Satz 1 SchwarzArbG und § 64 Absatz 3 SGB Il), soweit ihnen
entsprechende Informationen vorliegen. Diese Aufgabe bleibt weiterhin bestehen (vgl. § 64
Absatz 3 Satz 3 SGB Il neu).

Die neue Regelung verpflichtet die Jobcenter Anhaltspunkte auf vorsatzliche Schwarzarbeit
oder auf eine Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohnes an die Zollverwaltung zu
Ubermitteln. Das gewahrleistet ein bundesweit einheitliches Handeln der Jobcenter und
starkt die Zusammenarbeit von Jobcentern und Zollverwaltung. Ziel ist, die Prifdichte der
Zollverwaltung sowohl bei Leistungsberechtigten nach dem SGB Il als auch bei deren Ar-
beitgebern zu erhéhen und Leistungsmissbrauch im SGB Il konsequent nachzugehen. Da-
bei geht es um Sachverhalte, die den Jobcentern im Rahmen der Leistungsgewahrung be-
kannt werden und auf vorsatzlichen Leistungsmissbrauch hindeuten, entweder durch
Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 SchwarzArbG (nicht angezeigte
Erwerbstatigkeit) oder durch illegale Beschaftigung im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 4
SchwarzArbG (Beschaftigung, bei der der gesetzliche Mindestlohn unterschritten wird).

Verdachtsmomente fur nicht angezeigte Erwerbstatigkeit kbnnen sich aus Hinweisen Dritter
oder aus eigenen Erkenntnissen der Jobcenter ergeben. Beispielsweise, wenn im Rahmen
von Datenabgleichen bekannt wird, dass eine leistungsbeziehende Person Einkunfte aus
Werk- oder Dienstleistungen erzielt. Auch aufgrund von Beobachtungen des Auliendiens-
tes kénnen sich Hinweise ergeben, dass der oder die Leistungsbeziehende einer Erwerbs-
arbeit nachgeht. Das Nichtmitteilen von leistungsrelevanten Tatsachen oder Anderungen in
den Verhaltnissen stellt eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nach § 60 SGB | dar.

Nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 SchwarzArbG priifen die Behdrden der Zollverwaltung,
ob die Arbeitsbedingungen nach dem Mindestlohngesetz eingehalten wurden. Meldungen
bei Verdacht auf Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns sollen daher auch Prifun-
gen bei den jeweiligen Arbeitgebern ermdglichen. Entsprechende Anhaltspunkte kdnnen
sich insbesondere aus der Gesamtschau der eingereichten Arbeitsvertrage oder Einkom-
mensbescheinigungen ergeben.

Insgesamt sendet die Regelung ein klares Signal im Interesse der Solidargemeinschaft,
dass Schwarzarbeit sowohl auf Seiten der Leistungsberechtigten als auch der Arbeitgeber,
ebenso wie eine Unterschreitung des Mindestlohns, nicht geduldet wird.
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Zu Nummer 43 (§ 65)

Zu Buchstabe a (Streichung Absatz 1)

Die Ubergangsregelung zu § 3 Absatz 2a a.F. war bis zu 31. Dezember 2023 befristet und
kann nunmehr entfallen.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zu Buchstabe a.

Zu Buchstabe c

Folgeanderung zur Anderung des § 12 SGB |I.
Zu Buchstabe d (Streichung Absatz 4)

Die Ubergangsregelung zu § 15 a.F. war bis zu 31. Dezember 2023 befriset und kann nun-
mehr entfallen.

Zu Buchstabe e
Folgeadnderung zu Buchstabe c.
Zu Nummer 44 (§ 65a)

Absatz 1

Die Ubergangsregelung dient der Verwaltungsvereinfachung. Sind Leistungen unter Be-
ricksichtigung der bisherigen Regelungen zur Berticksichtigung von Vermdégen zuerkannt
worden, sollen sie bis zum Auslaufen der Bewilligung weitergelten.

Wird nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ein Antrag auf Weiterbewilligung gestellt, ist
die Vermogensprifung ab Inkrafttreten der neuen Regelungen nach diesen durchzufihren.

Absatz 2

Die Regelung stellt sicher, dass Minderungshéhe und Minderungsdauer auch nach Inkraft-
treten der Neuregelung danach zu wahlen sind, zu welchen Rechtsfolgen die erwerbsfahi-
gen Leistungsberechtigten belehrt wurden. Soweit Leistungsberechtigte vor Inkrafttreten
der Neuregelung ausschlieBlich zu den milderen Rechtsfolgen bis zum Inkrafttreten der
Neuregelung belehrt wurden, gelten die Rechtsfolgen in der Fassung vor Inkrafttreten.

Absatz 3

Die Regelung stellt sicher, dass Leistungsberechtigte, die vor dem Aulerkrafttreten des
Minderungstatbestandes nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (,Weigerung, einer Auffor-
derung gemal} § Absatz 5 oder Absatz 6 nachzukommen®) eine entsprechende Aufforde-
rung erhalten haben, auch nach dem Aulerkrafttreten bei einer entsprechenden Pflichtver-
letzung die Leistungen gemindert werden konnen.

Zu Nummer 45 (§ 68 Satz 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
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Zu Nummer 46 (§ 72)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 47 (§86)

Die Befristung der Regelung zur Arbeitsverweigerung in § 31a Absatz 7 und § 31b Absatz
3 wird bis zum [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten] verlangert, um einen nahtlosen Uber-
gang zu den mit diesem Gesetz gednderten Regelungen zu ermoglichen. Eine Regelungs-
lGcke von voraussichtlich mehreren Monaten wird somit vermieden.

Zu Artikel 2 (Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (Inhaltsuibersicht)

Folgeanderungen zur Einflgung neuer Paragrafen.

Zu Nummer 2 (§§ 9b und 10 neu)

§ 9b

Am Ubergang von der Schule in den Beruf sind verschiedene Sozialleistungstrager und
Akteure fur unterschiedliche Leistungen und Angebote fur junge Menschen zustandig. Die
bisherigen Normen, die die Agenturen flr Arbeit zur Zusammenarbeit mit anderen Beteilig-
ten verpflichten, werden nun in Bezug auf die arbeitsmarktpolitische Férderung junger Men-
schen durch eine nicht abschlieRende Auffuhrung der wesentlichen Beteiligten des 6rtlichen
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes und einer konkreten Verpflichtung zur Zusammenarbeit
erganzt. Durch die Vorschrift wird die Notwendigkeit einer rechtskreisiibergreifenden Zu-
sammenarbeit der Beteiligten bei der Forderung junger Menschen besonders hervorgeho-
ben. Fur die Agenturen fur Arbeit werden weitergehende Regelungen in § 10 geschaffen.

§ 10

Vielerorts bestehen bereits rechtskreisiibergreifende Kooperationen, haufig als Jugend-
berufsagenturen bezeichnet, die sich mindestens aus den Leistungstragern nach dem SGB
[I, SGB Il und SGB VIl zusammensetzen. Die Kooperationen erméglichen eine verzahnte
und passgenaue Unterstlitzung der jungen Menschen und tragen somit zu deren beruflicher
und gesellschaftlicher Integration und damit zur Fachkraftegewinnung und -sicherung bei.

Mit der Regelung wird der Bedeutung der rechtskreistibergreifenden Kooperationen Rech-
nung getragen und diese herausgestellt.

Absatz 1

Die Bedarfslagen und strukturellen Voraussetzungen der Kooperationen sind ortlich sehr
verschieden und kdnnen sich im Laufe der Zeit verandern.

Zudem sind noch nicht Uberall Kooperationsbindnisse zu verzeichnen. Es gilt daher bereits
bestehende Strukturen zu bewahren und sie dort, wo es nétig ist, zu erweitern oder neue
Strukturen auf den Weg zu bringen. Mit der Regelung sollen die Agenturen fur Arbeit auf-
gefordert werden, aktiv auf die in § 9b nicht abschlieRend genannten Akteure zuzugehen
und gemeinsam mit ihnen auf die Entstehung von rechtskreistibergreifenden Kooperatio-
nen beziehungsweise auf die Fortflihrung und Verstetigung bereits bestehender Koopera-
tionen hinzuwirken.

Absatz 2
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Erforderlich daflr ist es, sich gemeinsam mit allen zustandigen Akteuren Uber die Art und
Weise der Zusammenarbeit abzustimmen. Es gilt fur die rechtskreistibergreifende Koope-
ration eine gemeinsame Zielgruppe sowie aufeinander abgestimmte Leistungsangebote
der einzelnen Trager festzulegen und anzustreben. Hierzu ist der Abschluss von Koopera-
tions- oder Zielvereinbarungen sinnvoll. Die Leistungen werden weiterhin durch den jeweils
zustandigen Trager nach den Vorgaben der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften erbracht.

Absatz 3

Fur die Abstimmungen zwischen den Akteuren und der Prozesse in der Kooperation kann
die Agentur fir Arbeit oder auch einer der anderen Leistungstrager eine koordinierende
Tatigkeit Ubernehmen. Sofern vor Ort bereits von anderer Seite eine koordinierende Tatig-
keit Ubernommen worden ist und auch fortgesetzt werden kann, soll dies im Einvernehmen
der wesentlichen Akteure vor Ort weiter so erfolgen. Die Koordination kann unter anderem
dazu beitragen, Abstimmungsprozesse zwischen den Akteuren zu erleichtern, gemeinsame
Ziele der Kooperation festzuhalten und nachzuhalten, einen regelmafRigen Austausch der
Akteure untereinander durchzuflihren sowie ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein
und Verstandnis fir die Beratung und Unterstitzung junger Menschen herbeizufiihren.

Zu Nummer 3 (§ 22 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1)

Die umfassende Beratung (§ 28b SGB Ill) soll nicht an oder flir erwerbsfahige Leistungs-
berechtigte im Sinne des Zweiten Buches erbracht werden, da diese Personen ahnliche
Angebote des Zweiten Buches in Anspruch nehmen kdnnen.

Zu Nummer 4 (§ 27 Absatz 3 Nummer 5)

Vor dem Hintergrund vorliegender Erkenntnisse zum starken Beschaftigungseffekt von
§ 16e SGB Il (60 Prozent Ubergénge in sozialversicherungspflichte Beschaftigung) wird mit
der Regelung sichergestellt, dass Personen, die im Rahmen eines geférderten Beschafti-
gungsverhaltnisses nach § 16e tatig sind, der Versicherungspflicht in der Arbeitslosenver-
sicherung unterliegen. Ziel ist die verbesserte Absicherung der geférderten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeithnehmer und die zusatzliche Starkung der sozialen Teilhabe sowie die Re-
duzierung von Ruckfallen in die Grundsicherung fur Arbeitsuchende.

Zu Nummer 5 (§ 28b neu)
Absatz 1

Das Angebot der Agenturen flr Arbeit zur Beratung aller junger Menschen am Ubergang
von der Schule in den Beruf wird konkretisiert und der Blick auch auf vorrangige Unterstut-
zungsmadoglichkeiten durch andere Leistungstrager gerichtet. Uber die in den §§ 29 und 30
SGB Il bereits vorgesehene Beratung und Berufsberatung hinaus, soll kiinftig eine umfas-
sende und breitestmdglich gefacherte Beratung erfolgen. Diese ist in Art und Umfang am
individuellen Bedarf der betreffenden Person auszurichten. Sie umfasst nach dem gangigen
(rekursiven) Prozessmodell insbesondere eine Situationsanalyse, eine Zielfindung, die Ent-
wicklung von Losungsstrategien und eine Prozessbegleitung.

Im Rahmen der umfassenden Beratung ist auch Uber Mdglichkeiten der Inanspruchnahme
von Leistungen anderer Leistungstrager zu informieren und die jungen Menschen sollen
bei der Inanspruchnahme dieser Leistungen unterstitzt werden. Zu berticksichtigen ist von
den Agenturen fur Arbeit dabei immer, dass der Trager der Jugendhilfe fir seine Leistungen
weiterhin zustandig bleibt. Durch die Berlcksichtigung dieser moglicherweise vorgelager-
ten Handlungsfelder und die Hinzuziehung der jeweils zustandigen Leistungstrager soll die
Beratung das Ziel einer dauerhaften Integration verfolgen.

Absatz 2
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Fur junge Menschen mit besonderem Unterstitzungsbedarf soll eine ganzheitliche Bera-
tung und Betreuung eingefiihrt werden, wenn die Beratung nach Absatz 1 als Leistungsan-
gebot nicht ausreicht und weitergehende Formen der Unterstitzung bendtigt werden. Sie
ermoglicht eine gemeinsame Arbeit der betroffenen jungen Menschen und der Agentur fur
Arbeit an den Problemen, durch die eine Integration in Ausbildung oder Arbeit erschwert
wird. Sie nimmt die jeweilige Lebenssituation insgesamt in den Blick mit dem Ziel eines
grundlegenden Aufbaus (und in der Folge einer Stabilisierung) der Ausbildungs- und Be-
schaftigungsfahigkeit.

Im Rahmen der ganzheitlichen Beratung und Betreuung wird bedarfsgerecht ermittelt, ob
z. B. vor Ort Angebote der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfugung stehen. Zu diesem Zweck
arbeiten die Agenturen fur Arbeit insbesondere eng mit den Tragern der Jugendhilfe zu-
sammen.

Soweit es erforderlich ist, kann eine ganzheitliche Beratung und Betreuung auch aufsu-
chend erfolgen. Die Betreuung im eigenen Lebensumfeld kann deren Wirksamkeit erhéhen,
es entsteht ein ganz unmittelbarer Eindruck vom Lebensumfeld des zu betreuenden jungen
Menschen, der sich zum Beispiel in einem Gesprach im Buro nicht herstellen Iasst. Aufsu-
chende Betreuung kann zudem das Vertrauen des jungen Menschen in die Integrationszu-
sammenarbeit starken.

Fur junge Menschen mit einer Vielzahl von Bedarfen kann eine erweiterte, intensivierte Be-
ratung und Betreuung in Form eines Fallmanagements erfolgen, wenn dies zum Abbau von
Hemmnissen fur die Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erforderlich ist. Das
Fallmanagement stimmt die Inanspruchnahme von bestehenden Angeboten an unterstit-
zenden Dienstleistungen aufeinander ab. Es kann auch einen den Einzelfall Gbergreifen-
den, bedarfsorientierten Auf- und Ausbau von Netzwerken und Mallnahmen umfassen, da-
mit passgenaue Leistungen verfugbar sind.

Die ,ganzheitliche Beratung und Betreuung“ sowie deren optionale Durchflihrung in Form
eines ,Fallmanagement® nach Absatz 2 orientieren sich inhaltlich und qualitativ am Betreu-
ungs- und Beratungsangebot des Zweiten Buches. Dabei entspricht das Fallmanagement
des Dritten Buches dem des Zweiten Buches, welches ebenfalls einen ganzheitlichen Be-
ratungs- und Betreuungsansatz beinhaltet, so dass auf die flir den Rechtskreis des Zweiten
Buches vorgesehene Qualifizierung zurtckgegriffen werden kann.

Abzugrenzen sind die beschriebenen Leistungen von denen der Jugendsozialarbeit geman
§ 13 SGB VIII dahingehend, dass es sich bei diesen nicht um solche mit sozialpadagogi-
schem Fokus handelt. Die Expertise, sozialpadagogische Angebote zu unterbreiten, liegt
bei den Tragern der Jugendhilfe. Diesbezuglich ist eine enge Kooperation anzustreben, wie
sie auch durch die §§ 9b und 10 vorgesehen ist.

Absatz 3

Fir die Verwirklichung einer umfassenden und nachhaltigen Beratung und Betreuung vor
und wahrend eines Arbeits- oder Ausbildungsverhaltnisses braucht es ein breites Leis-
tungsangebot.

Durch eine enge Zusammenarbeit der Agenturen fir Arbeit mit den Kommunen (Gemein-
den, Kreisen und Bezirken) soll fir junge Menschen durch Satz 1 ein mdglichst einfacher,
verlasslicher und regionaler Zugang zu sozialintegrativen Leistungen wie Suchtberatung,
psychosoziale Betreuung, Schuldnerberatung oder die Betreuung minderjahriger Kinder o-
der von Kindern mit Behinderung oder die hausliche Pflege von Angehorigen Leistungen
ermoglicht werden. Ziel ist der Abschluss entsprechender Vereinbarungen zwischen den
Agenturen fur Arbeit und den Kommunen. Inhalte und Angebote der Leistungen der Kom-
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munen bleiben ebenso wie die Finanzierung alleinige Aufgabe der Kommunen. Vergleich-
bare Absprachen werden in dhnlicher Form auch zur Leistungserbringung nach § 16a des
Zweiten Buches zwischen Jobcentern und Kommunen getroffen.

Absatz 4

Mit der Regelung in Absatz 4 werden auch Erwachsene, fir die keine umfassende Beratung
und ganzheitliche Betreuung geschaffen wird, in die Zusammenarbeit zur Erbringung sozi-
alintegrativer Leistungen der Kommunen mit einbezogen.

Zu Nummer 6 (§ 31a)

Neben der Berufsberatung und Berufsorientierung erbringt die Bundesagentur fur Arbeit
eine Vielzahl weiterer Leistungen, die junge Menschen madglicherweise noch nicht kennen
und Ober die die Agenturen fir Arbeit daher informieren sollen. Diese Informationen sollen
sich auch auf die neuen Aufgaben der Agenturen fir Arbeit, wie die umfassende Beratung,
beziehen. Die Agentur fur Arbeit soll auch Uber Leistungen der Kooperationspartner infor-
mieren. Durch die umfassenden Hinweise auf die Angebote der Agenturen fur Arbeit und
der weiteren Kooperationspartner sollen Jugendliche in allen Lebenslagen angesprochen
werden. Uber welche Angebote der Kooperationspartner informiert wird, ist mit diesen von
der Agentur fir Arbeit abzustimmen. Zur Erflllung dieser Aufgabe kdnnen verschiedene
datenschutzsichere Kommunikationswege genutzt werden. Ergibt die Ruckmeldung des
jungen Menschen einen Beratungsbedarf bei einem der Kooperationspartner, so ist eine
zeitnahe Zuleitung der Information an diesen durch die Agenturen fur Arbeit sicherzustellen.
Hierflr steht der digitale und datenschutzkonforme Datenaustausch zur Verfligung, der in
§ 368 Absatz 2a ermdglicht wird. Die Kontaktaufnahme mit den jungen Menschen soll um
die telefonische Option erweitert werden. Durch die einfache und direkte Kontaktaufnahme
sollen mehr junge Menschen erreicht und flr Burokratieabbau gesorgt werden.

Zu Nummer 7 (§ 31b neu)

Junge Menschen in komplexen Lebenslagen sind zum Teil in keiner Weise (mehr) an das
Sozialleistungssystem angebunden. Die Jobcenter und die Trager der Jugendhilfe haben
Uber die Regelungen des § 16h des Zweiten Buches sowie des § 13 des Achten Buches
bereits die Aufgabe, solche schwer erreichbaren Jugendlichen zu kontaktieren, ihnen Be-
ratungsangebote zu unterbreiten und sie so an das Sozialleistungssystem heranzufuhren.
Die Leistungen der Jobcenter richten sich aber nur an Personen, bei denen die Vorausset-
zungen der Leistungsberechtigung im Zweiten Buch zumindest mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit vorliegen. Die Angebote nach § 13 des Achten Buches haben regelmafig
einen sozialpadagogischen Fokus. Auch junge Menschen, die mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB |l haben, kdnnen durch die
Beratungsangebote nicht erreicht werden, wenn sie nicht an die weiteren Leistungen des
Arbeitsforderungsrechtes herangefihrt werden. Die Regelung soll sowohl junge Menschen
adressieren, die schon einmal Kontakt zu den Agenturen fir Arbeit hatten, diesen aber wie-
der verloren haben, als auch jene jungen Menschen, die noch keinerlei Kontakt mit den
Agenturen fur Arbeit hatten. Die zusatzlichen Unterstitzungselemente konnen zum Teil
sehr niedrigschwellig sein, um sich den jungen Menschen anzunahern. Ein solches Ange-
bot kdnnte beispielsweise ein Jugend-Café als erste Begegnungsstatte sein.

Die Leistungen nach Absatz 1 werden regelmaRig ohne ausdrucklichen Antrag im Sinne
von § 323 Absatz 1 Satz 1 erbracht. Sinn und Zweck ist es, dass die Leistungen von Amts
wegen mit Zustimmung der Berechtigten erbracht werden kénnen. In Ausnahmefallen wird
jedoch eine vorherige Zustimmung nicht moglich sein. Absatz 2 regelt daher ausdricklich
und weitergehend als § 323 Absatz 1 Satz 1, dass es eines Antrags nicht bedarf.

Im Sinne einer rechtskreisubergreifenden Zusammenarbeit sollen die Mal3hahmen oder
Projekte in Abstimmung mit dem &rtlichen Trager der offentlichen Jugendhilfe sowie dem
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Jobcenter geplant und umgesetzt werden. Sinnvoll ist eine Abstimmung zu gemeinsamen
Projekten und MaRnahmen bzw. die Abstimmung eines entsprechenden Potenzials. Au-
Rerdem gilt es, Doppelstrukturen ausdricklich zu vermeiden, die jeweils regionalen Bedurf-
nisse sind zu definieren und zu bericksichtigen.

Zu Nummer 8 (§ 48a)

Fur die Kosten einer auswartigen Unterkunft bei nur kurzzeitigen Berufsorientierungsprak-
tika des neuen § 48a SGB Il ist es nicht sachgerecht, auf die Bedarfssatze nach dem Bun-
desausbildungsférderungsgesetz abzustellen, auch wenn diese der Berechnung der Be-
rufsausbildungsbeihilfe wahrend einer Berufsausbildung oder langeren ausbildungsvorbe-
reitenden FérdermalRnahmen zugrunde liegen. Da fUr die Dauer eines wenige Tage oder
Wochen dauernden Betriebspraktikums in der Regel keine eigene Wohnung angemietet,
sondern eine anderweitige Unterbringung erforderlich werden durfte, sind héhere Tagess-
atze fur die Férderung angemessen. In Anlehnung an die Forderbetrage des § 86 Absatz 1
Nummer 1 SGB Il sollen erforderliche auswartige Unterbringungen wahrend der kurzen
Praktika daher mit bis zu 60 Euro je Tag, jedoch maximal 420 Euro im Kalendermonat,
gefordert werden kénnen.

Zu Nummer 9 (§ 368 Absatz 2a)

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Zahl junger Menschen ohne Berufsabschluss mis-
sen weitere Schritte unternommen werden, um junge Menschen beim Ubergang von der
Schule in den Beruf bestmdglich und nachhaltig zu unterstutzen. Gerade die Zusammenar-
beit zwischen der Bundesagentur fur Arbeit und den Leistungstragern des SGB Il und SGB
VIl tragt dazu bei, jungen Menschen passgenaue und abgestimmte Angebote zu unterbrei-
ten. Gemal § 28b des Entwurfs erhalt die Agentur fur Arbeit zudem einen erweiterten Be-
ratungsauftrag. Diese Beratung umfasst auch erhohte Unterstiitzungsbedarfe sowie soziale
Problemlagen und bedingt einen erhéhten Informationsbedarf aller beteiligten Leistungstra-
ger.

Um diese Aufgaben effizienter erflllen zu kdénnen, ist ein datenschutzkonformer und vor
allem zeitsparender digitaler Datenaustausch der Agentur fir Arbeit mit den Leistungstra-
gern, wie der Jugendhilfe oder dem Jobcenter, bei dem der zu beratende junge Mensch
madglicherweise bereits bekannt ist, sinnvoll. Im Einklang mit den geltenden Datenschutzre-
gelungen muss der junge Mensch diesem jeweiligen Datenaustausch zustimmen, kann
dann jedoch von kurzen Wegen, bestmdglichen Angeboten und einer Verwaltungsverein-
fachung profitieren.

Im Zeitalter der Digitalisierung wird diese Zusammenarbeit im Sinne einer effizienten Ver-
waltung und der Kundenorientierung datenschutzkonform und zeitsparend mit einer von der
Bundesagentur fur Arbeit entwickelten, digitalen Plattform unterstitzt. Das IT-System wird
den Leistungstragern fir die gemeinsame, rechtskreistibergreifende Fallarbeit und einen
datenschutzkonformen, digitalen Informationsaustausch zur Verflgung gestellt. Die Leis-
tungstrager mussen der Bundesagentur fur Arbeit hierfir keine Aufwande erstatten. Damit
soll ein schneller digitaler Datenaustausch innerhalb einer Jugendberufsagentur oder ei-
nem vergleichbaren Kooperationsbindnis ermdglicht werden. Es ist hierflr von hoher Be-
deutung, moglichst allen operativ tatigen Mitarbeitenden der kooperierenden Leistungstra-
ger einen Zugang zu dem IT-System zu ermdglichen. Nur so kénnen sich das volle Poten-
zial des ,digitalen Konferenztisches“ und der bestmdgliche Nutzen fur Mitarbeitende und zu
Beratende entfalten.

Zu Nummer 10 (§ 460 neu)

Die Regelung stellt den Erhalt des aktuellen Versicherungsstatus der Personen sicher, die
sich bereits vor Inkrafttreten der Versicherungspflicht in einem nach § 16e SGB Il geférder-
ten Beschaftigungsverhaltnis befinden. Damit wird eine Minderung des zu beziehenden
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Nettoentgeltes im Laufe einer Forderung sowie eine notwendige Neuberechnung laufender
Férderungen vermieden.

Zu Artikel 3 (Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Artikel 4 (Anderung des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (§ 5)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (§ 9)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 3 (§ 186 Absatz 2a)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 4 (§ 190 Absatz 12)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 5 (§ 203a)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 6 (§ 232a Absatz 1 Nummer 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 7 (§ 246)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 8 (§ 251 Absatz 4)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 9 (§ 252 Absatz 1 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Artikel 5 (Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (§ 3 Satz 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 2 (§ 11 Absatz 2 Satz 3)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 3 (§ 20 Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
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Zu Nummer 4 (§ 58 Absatz 1)
Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB .
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Doppelbuchstabe bb
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 5 (§ 74 Satz 4)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 6 (§ 166 Absatz 1 Nummer 2a)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
Zu Nummer 7 (§ 229 Absatz 4a)
Die Regelung stellt sicher, dass im Rahmen der versicherungsrechtlichen Vorschriften (ins-
besondere § 3 Satz 1 Nummer 3 letzter Halbsatz und Nummer 3a letzter Halbsatz) neben
dem Bezug von Arbeitslosengeld Il bis zum 31. Dezember 2022 (bisherige Rechtslage)
auch der Bezug von Biirgergeld bis zum 30.6.2026 dem Bezug des — neuen — Grundsiche-
rungsgelds nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches gleichgestellt ist.
Zu Nummer 8 (§ 252 Absatz 11 neu)

Aufgrund der Anderung des § 58 Absatz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VI) wird in § 252 SGB VI Absatz 11 zusatzlich angeflgt.

Zu Nummer 9 (§ 263 Absatz 2a)

Aufgrund der Anderung des § 74 Satz 4 Nummer 1 und Nummer 1a des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB VI) ist auch eine Folgednderung des § 263 Absatz 2a SGB VI not-
wendig. Daher wird Absatz 2a neu gefasst. Diese Neufassung berucksichtigt, dass der §
263 Absatz 2a durch das sich gegenwartig im Gesetzgebungsverfahren befindliche SGB
VI-Anpassungsgesetz redaktionell geandert wird.

Zu Artikel 6 (Anderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 45 Absatz 1 Nummer 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 2 (§ 47 Absatz 2 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 3 (§ 52 Nummer 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
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Zu Nummer 4 (§ 58)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Artikel 7 (Anderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch)
Nach derzeitiger Gesetzeslage sind gemall § 10 Absatz 1 SGB VIl Leistungen des
SGB VIl gegenlber Leistungen des SGB |ll nachrangig. Die fachliche Expertise dafir, so-
zialpadagogische Beratungs- und Betreuungsleistungen zur Unterstitzung der Integration
in Ausbildung und Arbeit fur benachteiligte junge Menschen anzubieten, liegt bei der Kinder-
und Jugendhilfe im Rahmen der Leistungen nach dem SGB VIII (§ 13 Absatz 1 SGB VIII).
Aus diesem Grund wird der Nachrang der Leistungen von § 28b Absatz 2 SGB Il gegen-
uber denen der Kinder- und Jugendhilfe verankert. Um einen systematischen Gleichlauf mit
dem Konkurrenzverhaltnis zwischen Leistungen nach § 16h SGB Il und Leistungen nach
dem SGB VIl zu erhalten, bedarf es auch einer Regelung zum Vorrang der Leistungen
nach SGB VIII gegeniber § 31b SGB IIlI.
Zu Artikel 8 (Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (§ 20 Absatz 1 Satz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 2 (§ 55)
Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB 1.
Zu Nummer 3 (§ 57 Absatz 1 Satz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
Zu Artikel 9 (Anderung des Zwélften Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1 (§ 35)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Mit der Einfiugung wird Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb dieses Ge-
setzentwurfs auch im SGB XlI tbernommen.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Mit der Einfiugung wird Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd dieses Ge-
setzentwurfs auch im SGB Xl dbernommen.

Zu Buchstabe c (Absatz 6 Satz 3)
Folgeadnderung zu Buchstabe a.

Zu Nummer 2 (§ 35a Absatz 1 Satz 3)
Folgeanderung zur Anderung des § 35 Absatz 1.
Zu Nummer 3 (42a Absatz 1 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 35 Absatz 1.
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Zu Nummer 4 (§ 44 Absatz 3 Satz 3)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.
Zu Nummer 5 (§ 117)

Zu Buchstabe a (Absatze 5 bis 7 neu)

Mit der Einfigung wird Artikel 1 Nummer 39 Buchstabe b dieses Gesetzentwurfs auch im
SGB XIll tUbernommen.

Zu Buchstabe b (Absétze 8 und 9)

Folgeanderung zu Buchstabe a.

Zu Buchstabe c (Absatz 9 Satz 1)

Folgeadnderung zu Buchstabe a.

Zu Artikel 10 (Folgeanderungen)

Zu Absatz 1 (Bundesausbildugnsféorderungsgesetz)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 2 (Wohnraumférderungsgesetz)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 3 (Mikrozensusgesetz)

Zu Nummer 1 (§ 7)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 2 (§ 8)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Absatz 4 (Aufenthaltsgesetzes)

Zu Nummer 1

Folgeanderung zur Anderung der §§ 15 bzw. 15a SGB II.
Zu Nummer 2

Folgeanderung zur Anderung der §§ 15 bzw. 15a SGB Il.
Zu Nummer 3

Notwendige Ubergangsregelung, da mit dem Dreizehnten Gesetz zur Anderung des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch § 15 Absatz 5 und Absatz 6 gestrichen werden. Die bisherige

Ubergangsregelung des § 104 Absatz 17 war aufgrund Zeitablaufs nicht mehr anwendbar
und ist obsolet geworden.
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Zu Absatz 5 (Deutschsprachférderverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 4)
Folgeanderung zur Anderung der §§ 15 bzw. 15a SGB |l.
Zu Nummer 2 (§ 6)
Folgeanderung zur Anderung der §§ 15 bzw. 15a SGB II.
Zu Nummer 3 (§ 27a)
Notwendige Ubergangsregelung, da mit dem Dreizehnten Gesetz zur Anderung des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch § 15 Absatz 5 und Absatz 6 gestrichen werden. Die bisherige
Ubergangsregelung des § 27a war aufgrund des Zeitablaufs nicht mehr anwendbar und ist
obsolet geworden.
Zu Absatz 6 Kindesunterhalt-Formularverordnung

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 7 (Gesetzes liber das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB 1.
Zu Absatz 8 (Bundeskindergeldgesetz)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
Zu Absatz 9 (Wohngeldgesetz)

Zu Nummer 1 (§ 7 Absatz 1)

Folgeanderungen zur Anderung des § 19 SGB |I.
Zu Nummer 2 (§ 14 Absatz 2 Nummer 30 c)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Absatz 10 (Soldatenentschadigungsgesetz)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Absatz 11 (Altersteilzeitgesetz)

Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 1 Nummer 2a)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Absatz 12 Gesetzes lber die Alterssicherung der Landwirte)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.
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Zu Absatz 13 (Gesetzes uber die Krankenversicherung der Landwirte)
Zu Nummer 1(§ 6 Absatz 1 Nummer 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 2 (§ 40 Absatz 5 Satz 1)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Nummer 3 (§ 49 Absatz 1 Satz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Absatz 14 (Grundsicherungs-Datenabgleichs-Verordnung)
Folgeanderung zur Anderung des § 12 SGB |I.

Zu Absatz 15 (Biirgergeld-Verordnung)

Zu Nummer 1 (§ 7 Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB 1.

Zu Nummer 2 (§ 1 Absatz 1 Nummer 9)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Absatz 16 Erreichbarkeits-Verordnung

Zu Nummer 1 (§ 7 Absatz 2)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Nummer 2 (§ 8)

Zu Buchstabe a (Uberschrift § 8)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Buchstabe b (§ 8)

Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Absatz 17 Datenerfassungs- und -libermittlungsverordnung)
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB |I.

Zu Absatz 18 Regelbedarfsermittlungsgesetzes
Folgeanderung zur Anderung des § 19 SGB II.

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der §§ 28b und 31b SGB Ill und § 10 SGB VIII zum 1. Juli
2026 in Kraft.
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Zu Absatz 2

Die in Artikel 2 enthaltenen Vorschriften § 28b und § 31b SGB Il treten zum 1. August 2027
in Kraft. Die Regelungen zur umfassenden Beratung junger Menschen und zur Férderung
schwer erreichbarer junger Menschen bringen hohe Umsetzungs- und Implementierungs-
aufwande, sowie Abstimmungsaufwande mit Jobcentern und Jugendhilfe mit sich, die nur
mit einem Inkrafttreten der Anderungen zum 1. August 2027 gewahrleistet werden kénnen.

Entsprechend tritt Artikel 7 (§ 10 SGB VIII) zum 1. August 2027 in Kraft, da er sich auf die
genannten Vorschriften bezieht.
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	10. Nach § 459 wird der folgende § 460 eingefügt:
	§ 460 „
	Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze




	Artikel 3
	Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 6a des Gesetzes vom 25. Februar 2025 (BGB...
	In § 23 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 4
	Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
	Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 231) geändert worden ist, wir...
	1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2a und Absatz 5a Satz 1 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 7 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	3. In § 186 Absatz 2a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	4. In § 190 Absatz 12 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	5. Die Überschrift des § 203a wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„§ 203a
	Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld oder Unterhaltsgeld“.


	6. In § 232a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	7. § 246 wird durch den folgenden § 246 ersetzt:
	§ 246 „
	Beitragssatz für Beziehende von Grundsicherungsgeld


	8. In § 251 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	9. In § 252 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 5
	Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 423) geändert w...
	1. In § 3 Satz 1 Nummer 3 und 3a wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 11 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	3. In § 20 Absatz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	4. § 58 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	5. In § 74 Satz 4 Nummer 1 und 1a wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	6. In § 166 Absatz 1 Nummer 2a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	7. § 229 Absatz 4a wird durch den folgenden Absatz 4a ersetzt:
	8. Nach § 252 Absatz 10 wird der folgende Absatz 11 eingefügt:
	9. § 263 Absatz 2a wird durch folgenden Absatz 2a ersetzt:


	Artikel 6
	Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt...
	1. In § 45 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 47 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ sowie die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.
	3. In § 52 Nummer 2 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	4. In § 58 Satz 1, 2 und 4 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 7
	Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
	Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie folg...
	Nach § 10 Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefügt:


	Artikel 8
	Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch
	Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 173) geändert worden ist, wird wie folgt geänd...
	1. In § 20 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. § 55 wird wie folgt geändert:
	3. In § 57 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 9
	Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
	Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) geändert worden ist, wird wie folgt...
	1. § 35 wird wie folgt geändert:
	2. In § 35a Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 2 bis 6“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 2 bis 9“ ersetzt.
	3. In § 42a Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 2 bis 6“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 2 bis 9“ ersetzt.
	4. In § 44 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	5. § 117 wird wie folgt geändert:


	Artikel 10
	Folgeänderungen
	(1) Das Bundesausbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 249) geändert worden ist, wird wie folgt ge...
	In § 2 Absatz 6 Nummer 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(2) Das Wohnraumförderungsgesetz vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 12 Absatz 15 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 21 Absatz 2 Nummer 7.1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(3) Das Mikrozensusgesetz vom 7. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2826), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 7 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 8 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa wird die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.

	(4) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 173) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 44a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 45a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6“ durch die Angabe „§ 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“ und die Angabe „auffordert“ durch die Angabe „verpflichtet“ ersetzt.
	3. § 104 Absatz 17 wird durch den folgenden Absatz 17 ersetzt:

	(5) Die Deutschsprachförderverordnung vom 4. Mai 2016 (BAnz AT 04.05.2016 V1), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2847) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 4 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Aufforderung nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6“ durch die Angabe „Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.
	2. In § 6 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Aufforderung nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6“ durch die Angabe „Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.
	3. § 27a wird durch den folgenden § 27a ersetzt:
	„§ 27a


	(6) Die Kindesunterhalt-Formularverordnung vom 19. Juni 1998 (BGBl. I S. 1364), die zuletzt durch Artikel 12 Absatz 20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ und die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.

	(7) Das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert w...
	In § 250 Absatz 1 Nummer 12 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(8) Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 6a Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

	(9) Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 14 Absatz 2 Nummer 30 Buchstabe c wird die Angabe „Bürgergeldes“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeldes“ ersetzt.

	(10) Das Soldatenentschädigungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932, 3933), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juni 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 143) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 20 Absatz 4 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ersetzt.

	(11) Das Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), das zuletzt durch Artikel 12 Absatz 16 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(12) Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 3 Absatz 1 Nummer 1a wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(13) Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2557), das zuletzt durch Artikel 13a des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. In § 40 Absatz 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	3. In § 49 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(14) Verordnung zur Regelung des Grundsicherungs-Datenabgleichs vom 27. Juli 2005 (BGBl. I S. 2273) wird wie folgt geändert:
	In § 2 Absatz 5 wird die Angabe „§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3“ ersetzt.

	(15) Die Bürgergeld-Verordnung vom 17. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2942), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. August 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 267) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	2. In § 1 Absatz 1 Nummer 9 wird die Angabe „Bürgergeld“ wird durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(16) Die Erreichbarkeits-Verordnung vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 207), wird wie folgt geändert:
	1. In § 7 Absatz 2 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.
	2. § 8 wird wie folgt geändert:

	(17) Die Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 152), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2759) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 3 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.

	(18) Das Regelbedarfsermittlungsgesetz vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2855), das durch Artikel 12 Absatz 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 3 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „Bürgergeld“ durch die Angabe „Grundsicherungsgeld“ ersetzt.


	Artikel 11
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Juli 2026 in Kraft.
	(2) Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a, Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe b und c, Nummer 3, 5 und 7 und Artikel 7 treten am 1. August 2027 in Kraft.
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